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Ill.

Untersuchungen zur Kirchenvogtei in Lothringen
im 10. und 11.Jahrhundert .

Von

Egon Boshof

I.

Die überaus große Bedeutung, die der Vogtei neben Immunität
und Grafschaft im mittelalterlichen Staatsaufbau zukommt, hat
diesem Rechtsinstitut von jeher das besondere Interesse der For-
schung gesichert. Ihre Stellung in der mittelalterlichen Gerichtsver-
fassung, ihr Verhältnis zu Eigenkirchenrecht und Muntherrschaft,
die Entwicklung von der karolingischen Beamtenvogtei zur Herren-
vogtei, schließlich ihre Bedeutung für die Ausbildung der Landes-
hoheit - dies alles ist Gegenstand zahlreicher: Abhandlungen, die
die Grundlinien der Entwicklung im wesentlichen geklärt haben-},
Der so geschaffene Rahmen aber bleibt noch auszufüllen durch regio-
nale Untersuchungen, die dem Gesamtbild schärfere Konturen ver-
leihen können, die die unterschiedlichen Möglichkeiten der Entfaltung
aufweisen und den Widerstreit der um die Gestaltung dieses Rechts-
instituts ringenden verschiedenen Kräfte deutlicher erkennen lassen.

1) Aus der sehr umfangreichen Literatur sollen hier nur einige Standard-
werke zitiert werden: F. Senn, L'institution des avoueries eccI6siastiques
en France, 1903; dazu W. Sickel, in: Gött. Gel. Anz. 166,1904, S. 788-823;
A. Wa a s, Vogtei und Bede in der deutschen Kaiserzeit, (Arbeiten zur dt. Rechts-
u. Verfassungsgesch. I. u, V) I. Bd. 1919, H. Bd. 1923; dazu: H. Aubin, Vogtei
und Munt, VSWG 16, 1922, S. 409-414 undH. Planitz, in: ZRG Germ. Abt.
41 (1920) S. 421-433. Ferner: H. Hirsch, Die hohe Gerichtsbarkeit im deut-
schen ~Iittelalte1, 11958; H. Aubin, Die Entstehung der Landeshoheit nach
niederrheinischen Quellen. Studien über Grafschaft, Immunität und Vogtei,
(Hist. Studien 143) 1920; E. F. Otto, Die Entwieklung der deutschen Kirchen-
vogtei im 10. Jahrhundert, (Abh. zur mittl. u. neueren Geschichte 72) 1933;
J. Schneider, Das deutsche Vogteiwesen und sein Einfluß auf das mirtelalter-
liehe Latein, (Sbb. der Dt. Akad. d. Wiss. zu Berlin, RI. f. Sprachen, Literatur
und Kunst Jg. 1964, Nr. 1) 1964.
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Das Schwergewicht der Forschung hat sich daher immer stärker
auf die Landesgeschichte verlsgert''). Dabei sind gerade von einer
intensiveren Beschäftigung mit den Verhältnissen des lothringischen
Raumes wichtige Aufschlüsse zu erwarten, da die ehemalige Kern-
landschaft des ,karolingischen Großreiches im Schnittpunkt unter-
schiedlicher, von Westfrankerueich-Frankreich und Ostfrankenreieh,
Deutschland ausgehender Entwicklungen lag, die Vogteiregelungen
des 11. Jahrhunderts im Prozcß der Konsolidierung der verfassungs-
rechtlichen Verhältnisse hier einen zeitlichen Vorsprung gegenüber
dem übrigen Reich erkennen lassen und gleichzeitig französische
Einflüsse, etwa inder Ausbildung del custodia, sich bemerkbar machen.
Schon früh ist daher diesem Raum mit der Dissertation von O. Mor in
eine Spezialstudie gewidmet worden, aber die Kritik hat diese Arbeit
mit einem vernichtenden Urteil sufgenomment). Die Materialgrund-
lage, auf die sich Mor in stützte, die Histoire de Lorraine des Dom
Calmet4), ist auch heute noch nicht wesentlich verbessert, es' fehlt

2) Auch hier nur emrge Literatur in Auswahl: H. Aubin, Landeshoheit
(wie Anm. 1); H. Hirsch, Studien über die Privilegien süddeutscher Klöster
des 11. und 12. Jahrhunderts, MIÖG Erg. Bd. 7, 1907, S. 471-612; Ch. Par-
gameni, L'avouerie ecclesiastdque beIge des origines Ala periods bourguignonne,
(These BruxelIes) 1907; G. TeIlenbach, Die bischöflich pessauischen Eigen.
klöster und ihre Vogteien, (Hist. Studien 173) 1928; H. Dubled, L'avouerie
des monaateres en Alsace au Moyen Age (VIIIe-XIIe s.), Archives de l'Eglise
d'Alsace 10 (nouv. sör.), 1959, S. 1-88; C. Godefroid, L'avouerie de la eathe-
dra.le Saint-La.mbert de Liege, dite avouerie de Hesbaye, du Xe au milieu du
XIve siecle, Moyen Age 81, 1975, S. 371-406; J. Yver, Autor de I'absence
d'avouerie. Notes sur le double theme du döveloppement du pouvoir ducal
et de l'application de la reforms gregorienne en Normandie, Bull. de la Soo,
des Antiquaires de Normandie 57, 1963/64, S. 189-283; T. Endemann,
Vogtei und Herrschaft im aletnannisch-burgundischen Grenzraum, (Hrag. v.
Konstanzer Arbeitskreisfür mittelalterliche Geschichte) 1967; E. Wisplinghoff,
Der Kampf um die Vogtei des Reichsstifts Essen im Rahmen der allgemeinen
Vogteientwicklung des 10.-12. Jahrhunderts, in: Aus Geschichte und Landes-
kunde. Festschr. F. Steinbach, 1960, S. 308-332; A. Doll, Vögte und Vogtei im
Hochstift Speyer im Hoehmittelalter, ZfGO 117 (N. F. 78), 1969, S. 245-273.

3) O.Morin, Les avoueries ecelesiasbiques en Lorraine. These pour le doctorat,
Nancy 1907; dazu: F. Rörig, in: Jb. d. Ges. f.lothr. Gesoh. u. Altertumskunde
(JGLGA) 21, 1909, S. 357ff. Für Lothringen ist als Materialsammlung immer
noch wichtig: E. Bonvalot, Histoire du droit et des institutions de la Lorraine
et des trois evecMs (843-1789), T. lar, 1895.

•) Dom Calmet, Histoire de Lorraine. NouveUe edition, 7 Bde., Nancy
1745-1757, ND 1973.
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an brauchbaren Urkundeneditionen für die weniger bedeutenden
Klöster und Stifte Lothringenss], Die vorliegende Studie, die sich
im wesentlichen auf Oberlothringen, die Kirchenprovinz Trier, be-
schränkt, will in Weiterführung der das 10. Jahrhundert weithin
ausklammernden Darstellung von M. Parisse6) mit der kritischen
Sichtung und Verarbeitung der lothringischen Quellen einen neuen
Ansatz bieten.
Die Trierer Kirche hat bereits von den ersten karolingischen Königen

ein Immunitätsprivileg erhalten, das von Ludwig dem Frommen
über Zwentibold bis hin zu den Ottonen und dann wieder von Hein-
rich Ill. bestätigt worden ist"}, Das Diplom Karls des Großen vom
1. April 772 beruft sich auf eine von dem Bischof Wiomad vorgelegte
Urkunde Pippins8), und der referierende Teil nennt als Träger der
Gerichtsgewalt im Immunitätsbereich bischöfliche Beamte: sed in
eorum privatas audientias agentes ipsius ecclesiae unicuique de reputatis
condicionibus directum [acerent; anscheinend ist die Fortsetzung dieses
Passus - et ab aliis simulque perciperent veritatem - so zu interpro-
tieren, daß die agentes die Immunitätsleute im öffentlichen Gericht
vertreten"). Die Bestätigung durch Ludwig den Frommen vom 27.

6) Eine größere Anzahl von Urkundeneditionen, die als Diplomarbeiten
[Diplöme d'Etudes Superieures}, masch. Dissertationen usw, angefertigt worden
sind und von M. Pariase (vgl. folgende Anm.) zitiert werden, sind der Forschung
kaum zugänglich, da. sie nicht ausgeliehen werden.

6) lI.Parisse, La noblesse lorraine Xle-XIIIes. (These NancyII), Lille/Paris
1976, S. 59-106.

1) Karl d. Große, D. Kar. I, 66 (772 Apr. 1); Ludwig d. Fromme, BM! 626
(816 Aug. 27), ed, H. Beyer, Urkundenbuch zur Geschichte der jetzt die Preussi-
sehen Regierungsbezirke Coblenz und Trier bildenden rnittelrhein. Territorien,
Bd. I, 1860, Nr. 50; Zwentibold, D. Z. 18 (898 Febr. 5) und D. Z. 27 (899 Jan.
23); Otto I., D. 0.1. 86 (947 Jan. 27); Otto H., D. O. H. 52 (973 Juli 26); Otto
HI., D. O. IH 51 (988 Dez. 28); Heinrich HI., D. H. Ill. 143 (1045 August
13- !).

8) Das erhaltene D. Pippins 36 (760 Juni 17) ist eine Fälschung aus dem aus-
gehenden 10. Jh. Vgl. A. Dopsch, Trierer Urkundenfälschungen, NA 25,
1900, S. 317-344.

8) VgI. R. Kaiser, Karls des Großen Immunitätsprivilegien für Trier (772)
und Metz (775), Jb. f. westdt. Landesgesch. 2, 1976, S. 1-22; zur Formel ins-
besondere: H. Krause, Mittelalterliche Anschauungen vom Gericht im Lichte
der Formel iustitiam [acere et recipere, Recht geben und nehmen, Bayer. Akad.
d. Wiss. Phil.-Hist. Kl. Sbb. Jg. 1974 H. 11, München 1974 - zu den Trierer
Diplomen S. 28ff.
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August 816 beruht auf einem anderen Formular und enthält lediglich
- wohl nicht ganz richtig verstandene - Anklänge an die zitierten
Sätze in der Narratio10); erst das Diplom Ottos des Großen vom 27.
Januar 947 (D. O. I.86) stellt dem Grafen als dem öffentlichen Richter
ausdrücklich wieder einen bischöflichen Amtsträger als Inhaber der·
Gerichtsgewalt über die Hintersassen gegenüber, der nun als Vogt
bezeichnet wirdll). Anscheinend spiegelt dieser urkundliche Befund -
das Zurücktreten der bischöflichen Vogtei im 9. Jahrhundert -
die allgemeine Entwicklung der Trierer Verfassungsverhä1tnisse
wider, die bestimmt ist durch die Herrschaft der Bischofssippe der
Widonen bis in die Zeit Karls des Großen; die Zerschlagung des
"Trierer Kirchenstaates" durch diesen Herrscher und den allmähli-
ohen Wiederaufbau der bischöflichen Machtpositionen seit dem aus:
gehenden 9. Jahrhundertl2). Das D. O. I. 86 unterstellt die Vogtei
ganz der Verfügungsgewalt des Erzbischofs; diese Regelung ist um
BO bedeutsamer, als sie offenbar auf einem Frankfurter Hoftag aus-.
gehandelt worden ist und die volle Zustimmung der anwesenden
Großen fand13). Gleichzeitig läßt sich damit das Trierer Diplom wieder
einordnen in allgemeinere verfassungsgeschichtliche Zusammenhänge:

10) MUB I, Kr. 50: '" nullw per malbobergo8 nee per aliqua ingenia eiU8dem
aecclesiae hominu admalkru neque [redo aut theloneoB mgere aut parata« in eorum·
tiel pMuataa audientiaB exactare prauumeret.

11) D. O. I. 86: Immunitätsformel wird fortgesetzt mit dem Passus: 8ed

.u!ficial comili '" advocatua 8ancte Treuirenai. ecclesie aut in privatiB aut publicia
negotiiB iUBticiam de familia reddat vel mgat infra comitatum in mallidiciB lociB,
Bed Bola hec poleBtaa auper eandem Jamiliam eiUBdem eccleaie archiepiBcopo Bit·
. collata U cui indulBerit.

12) Dazu Fr. Prinz, Die bischöfliche Stadtherrschaft im Frankenreioh
vom 5. bis zum 7. Jahrhundert, HZ 217, 1973, S. 1-35; J. Semmler, Episcopi
potestas und karolingische Klosterpolitik, in: Vorträge und Forsohungen XX,
1974, S. 305-395, zu Trier insbesondere S. 370ff.; G. Droege, Bemerkungen
zur Gtafschaftsorganisation des Trierer Raumes im 10. und 11. Jahrhundert,
in: Verführung zur Geschichte. Festsehr. zum 500. Jahrestag der Eröffnung einer
Universität in Trier, Trier 1973, S. 46-59.

13) D. O. I.86: Vorlage des Immunitätsprivilegs Ludwigs d. Fr. durch
Erzbischof Ruotbert - Siquidem illo perlecto coram omnib1l8. dum reaiderem1l8
in palatio Francheuorl i1l8ticie caUBa iudicatum UBet a circumBedentibu8 iuridiciB
hoe ratum ce i1Ulolubile permanere, convenerunl poetea ad nOB una cum prelibato
archie1nBCOpo qui oJJuerum epilJCopi ae proceru palatini, poat'ulante8 eadem regia
nOBtra auctoritate roborari •••
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. die freie Vogtwahl ist für die Bistümer in der Ottonenzeit die RegeI14) •.

In den Trierer Privaturkunden erscheint zum ersten Male ein Vogt
'Valter im Jahre 929 bei einem Grundstückstausch: der Erzbischof
läßt den Tausch mit einem gewissen Alberich vollziehen per manum
Uualtheri aduocati nostril5), und von nun an ist eine relativ kontinuier-
liche Reihe von Vögten bis in das ausgehende 11. Jahrhundert zu
verfolgen. Ihr Aufgabenbereich ist nach Ausweis der Urkunden in
erster Linie die verantwortliche Durchführung von Gütergeschäften:
Prekarien, Tausohverträgeu, Übertragung von Einkünften an bischöf-
liche Klöster. Mehrfach wird erwähnt, daß solche Angelegenheiten
geregelt wurden: in aduocati placito, (in) mallo advocati - im Gericht
des Vogtes 801s016).Der Erzbischof Poppo (1016-1047) hat - offenbar
im Zuge seiner Revindikationspolitik nach den Auseinandersetzungen
zwischen dem Propst Adalbero von St. Paulin und dem von Hein-
rich n. eingesetzten l\Iegingaud um den Trierer Bisohofsstuhl'I) -
den Vogt eingeschaltet zur Klärung der Besitzverhältnisse und zur
Rückgewinnung entfremdeter bischöflicher Güter18). Daß die Bann-
buße für die Übertretung des Jagdverbotes nach dem Forstbannprivileg
Ottos des Großen von 94919) an den Erzbischof und den Vogt zu
leisten ist, verdeutlicht weiterhin, daß eine der wesentlichen Funkbio-

14) Vgl. D. O. HI 48 (988) für Chur: ... advocati, quem epiacopuB et praesens
et /murua ad hoc opus elegerit, sicut mOB est in aliiB episcopii« n08tri regni. Dazu
A. Wass, S. 160.

15) :MUBI, Nr. 171. Auch der zu 928 in einer Prekarie des Herzogs Giselbert
mit der Trierer Kirche (MUB I, Nr. 169) genannte Uuothilbert dürfte als Vogt.
anzusehen sein. Er führt zwar in der Unterfertigung nicht diesen Titel, sein
Signum hat aber den Zusatz: qui uestituram attulit.

11) :MUBI, Kr. 305 (zu c. 1033 - vgl, aber Anm. 18); MUB I, Nr. 310, Nr.
320; Xr. 325.

17) Vgl. F. J. Heyen, Adalbero von Luxemburg. Propst von St. Paulin/Trier
vor 993 bis nach 1037, Amrh.KiG 26,1969, S. 9-19.
I. 18) 1ofL'13I, Nr. 305, zu c. 1033; von A. Sohoop, Verfassungsgesohichte der
Stadt Trier von den ältesten Immunitäten bis zum Jahre 1260, Trier 1884,
S. 148 zu 1016/17 datiert. Hier heißt es: statim in Rorici aduocati placito super
hec exclamaui atque 8ecundum legem iudicum G8sensumque omnium ibi circum.
Bedentium mihi ••• adquisiui.

1t) D. O. I. 110 (949 Mai 15). Zu den Trierer Forstbannprivilegien vgl. E.
Boshof, Das Erzstift Trier und seine Stellung zu Königtum und Papsttum im
ausgehenden 10. Jahrhundert. Der Pontifikat des Theoderich. (Stud. u, Vor.
arbeiten z. Germ. Pont., 4) Kö)n/'Vien 1972, S. 27-31.



60 Egon Boshof

nen dell Vogtes in der Sicherung des Besitzstandes und der \Vahrung
der Rechte der Kirche zu sehen ist.
Über die soziale Stellung der Trierer Vögte des 10. und 11. Jahr-

hunderts läßt sich kaum eine sichere Aussage machen. \Venn man
voraussetzt, daß die Verhältnisse der Karolingerzeit, so wie sie sich
in der Kapitulariengesetzgebung widerspiegeln, auch in den beiden
folgenden Jahrhunderten noch fortbestanden - und die Kontinuität
der Beamtenvogtei spricht zunächst dafür, daß sich hier nicht viel
geändert haben dürfte20) -, dann mußte der Vogt ein Freier sein und
über Besitz in der Grafschaft verfügen, in der er amtierte21). Dieser
Annahme scheint ein Dokument zu widersprechen, das A. Schoop
ausgewertet hat, um die Herkunft der Vögte aus der bischöflichen
Ministerialität zu beweisen. Die Zeugenliste einer Urkunde des Erz-
bischofs Poppo für St. Eucharius von 1038 teilt die Unterfertigungen
in drei Kategorien ein: palatini, ecclesiastici, populares. Läßt man die
an der Spitze der Liste stehenden Namen der Grafen unberücksichtigt
und ordnet die darauf folgenden diesen drei Gruppen in dieser Reihen-
folge zu, dann würden der Vogt Rorich und sein - vorher auch
bereits als Vogt bezeichneter - Sohn Thietfried zu den palatini,
d. h. den Ministerialen, zu rechnen sein22). Die Berechtigung dieser
schematischen Aufgliederung der Namen läßt sich jedoch nicht weiter
beweisen. Zudem ist die Urkunde, was Rechtsinhalt und Teile des
Eschatokolls angeht, sicher anfechtbar. Die einzige Urkunde, die
hinsichtlich des Personenkreises der Vögte etwas mehr bietet als
die bloßen Namen und Funktionen, widerspricht im übrigen der

211) Die Those eines völligen Umbruchs, eines Verschwindens der fränk,
Vogtei im Zusammenhang mit dem Ende der Karolingerherrschaft vertrat
F. Senn, L'institution des avoueries, IT. Teil, S. 85ft. Zustimmend F. Rörig
in seiner Rezension: Jb. d. Gesellschaft f. lothr. Gesch. und Altertumskunde
21, 1909, S. 358; vgl, ferner A. Waas, Vogtei und Bede, S. 32f. Dazu aber be-
reits H. Aubin. Vogtei und Munt, S. 4Ilff. und: Entstehung der Landeshoheit.
S. 292ff ..

21) Capit. Aquisgranense 801/813. c. 14, MG. Capit. I, 77, S. 172; Capit.
leg. add. 818, 819, c. 18, MG. Capit. I, 139, S. 285.

22) l.mB I, Nr. 310; dazu A. Schoop, Verfassungsgeschichte der Stadt
Trier, S. 82. Zur Echtheitsfrage: O. Oppermann, Rheinische Urkundenstudien
II: Die trieriach-moselländischen Urkunden, (Bijdragen van het instituut voor
middeleeuwse geschiedenis Utrecht, XXIII) Groningen, Djakarta 1951, S. 170bis
172.
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These Schoops: in ihr gibt der Erzbischof bekannt, daß er dem Vogt
Thietfrid eine Dispens erteilt habe für die Ehe mit einer Verwandten,
Thietfrid der Trierer Kirche dafür zwölf Mansen mit ebensovielen
Hörigen überlassen habe23). Der Vogt muß also recht begütert ge-
wesen sein. Er folgte auf seinen Vater Rorich, der in den Jahren
1016/17 bis 1036 in dieser Funktion nachweisbar ist24). Auch der zu
989 in einer Schenkung der Äbtissin Ruothild als Vogt von Pfalzel
genannte Rorich25) dürfte dieser Familie - vielleicht als Vater des
Hochstiftsvogtes Rorich - zuzuordnen sein. Die Tendenz zur Erb-
lichkeit der Vogtei tritt damit sehr deutlich hervor, und sie könnte
in Ansätzen schon früher vorhanden sein: der in den Jahren 952 bis
967 amtierende Uodilberts") hat bereits 928 einen Vorgänger dieses
Namens - vielleicht seinen Vater27). Es spricht also alles dafür,
daß die Trierer Hochstiftsvögte einem Kreis herausragender, grund-
besitzender Familien angehörten.

Ein grundlegender Wandel deutet sich zuerst in einer Urkunde
des Erzbischofs Eberherd aus dem Jahre 1065 an. Der Gütertausch
mit einem gewissen Nopelo 'Wird durch die Hand des Vogtes Gerung
vollzogen; aber dieser handelt in Stellvertretung des Grafen 'I'heo-
derich28) - ein hochadeliger Obervogt war von nun an den Vögten
karolingischer Provenienz übergeordnet. Damit wandelt die Hoch-·
stiftsvogtei ihren Charakter; indem sie in die Hand des Adels kommt,
gerät sie zwangsläufig in den Sog adelsherrschaftlicher Tendenzen.
Andererseits konnten nur mächtige Große den Schutz ausüben, dessen
die Kirchen bedurften infolge des Niederganges der königlichen Macht
_ einmal abgesehen davon, daß es dem König ja gar nicht möglich
war, bei lokalen Auseinandersetzungen stets hilfreich zur Stelle zu
sein. Die Trierer Erzbischöfe zum Beispiellagen häufiger in Konflikt
mit den Lützelburgern; der Erzbischof Eberhard (1047-1066) wurde
um 1059 gar vorübergehend einmal von dem Grafen Konrad gefangen

23) MUB I, Nr. 307 (1036).
24) :MUBI, Nr. 287-326. Nr. 305ist aufl016/1017 zudatieren - vgl. Anm. 18.
25) :MUBI, Nr. 260.
26) MUB I, Nr. 193 (952 Febr. 29) - MUBI, Nr. 228 (967); C. Wampach,

Urkunden- und Quellenbuch z. Gesch. der altluxemb. Territorien, Bd. I, 1935
(zitiert LUB), Nr. 178.

27) VgL oben Anm. 15.
28) :MUB I, Nr. 361 (1065): Itaque ex precepto nostro accepit idem nopelo per

manum aduocati Gerunc uice teodoriei comitis ••• agrum quendam .••
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gesctzt29). Del Vorteil der adeligen Hochvogtei lag also - zumindest
theoretisch - auch auf Seiten der Kirche. Dabei ist im Hinblick auf
die Schutzbedürftigkeit bei Bistümern und Klöstern natürlich von
unterschiedlichen Yoraussetzungen auszugehen. Die Möglichkeiten
der Vögte der Bischofskirchen, ihre Stellung zu eigener Herrschafts-
bildung zu benutzen, sind im Vergleich mit den Vögten der großen
Klöster zweifellos geringer gewesen.

In den Zeugenlisten der Urkunden aus deI Zeit des Erzbischofs
Eberherd erscheint der Name Theoderich mehrfach, zumeist mit
dem Grafentitel. Die Urkunde von 1052 unterzeichnet ein Vogt
Theodorich mitten in der Gruppe der Grafen; er dürfte also ebenfalls
diese Würde besessen haben. Auch in dem Vogteiweistum Heinrichs
Ill. von 1056 für St. Maximin wird ein Theoderich unter den Grafen
genannt30). Alle diese Hinweise sprechen für eine Identifizierung der
Träger dieses Namens mit dem Obervogt von 1065. Schließlich heißt
auch der Trierer Burggraf, der für die Ermordung des zum Nach-
folger, Eberherds bestimmten Konrad, des Neffen Annos von Köln,
1066 verantwortlich war31), Theoderich; er ist zugleich als Vogt
bezeugt82).Da Lampert von Hersfeld ihn als adolescens bezeichnet"),

21) VgI. Gesta Treverorum, add. et oont. I, o. 4, MG. SS. VIII, S. 177 (Fehde
des Erzbischofs Poppo mit den Grafen Giselbert und Konrad); Gesta Trevero-
rum c. 32, MG. SS. vm, S. 174 und ebd. add. et cont. I, 0.8, B. 182 (Fehde des
Erzbischofs Eberhard mit dem Grafen Konrad). Dazu A. Bohoop, Verfassungs-
geschichte der Stadt Trier, B. 89 und C. Wampach, LOO I, Nr. 242 und Nr_
292.

ao) VgI. die Urkunden MUß I, Nr. 328 (1048), 337 (1052), 352 (1059), 361
(1065). Das Vogteiweistum Heinrichs nI. ist: D. H. In. 372 (1056) - dazu unten
S. llOff.

81) Zu den viel beachtet(ln Ereignisscn und den Quellen vgl, G. Meyer von
Knonau, Jbb. des Dt. Reiches unter Heinrich rv. und Heinrieh V., Bd. I.
1890, S. 503-510. VgI.auch G.Jenal,ErzbischorAnno rr. von Köln (1056-1075)
und sein politisches Wirken, (Monographien z. Gesch. d. :Mas., 8) 1974, B. 45-47
und K. Schuh, Ministerialität und Bürgertum in Trier. Untersuchungen zur
rechtlichen und sozialen Gliederung der Trierer Bürgerschaft vom ausgehenden
11. bis zum Ende des 14. Jh., (Rhein. Archiv, 66) 1968, S. 28f.

32) G. :Meyer v. Knonau I, S. 505 Anm. 25; dazu S. Rietschel, DSB Burg-
grafenamt und die bohe Gerichtsbarkeit in den deutschen Bischofaatädten wäh-
rend des früheren Mittelalters, (Unters. z. Gesch. der dt. Stadtverfeaaung , Bd. I)
1905, S. 170fr.; K. A. Eckhardt, Präfekt und Burggraf, ZRG Germ. Abt. 46
(1926) B. 163-205, zu Trier: S. 178.

83) Lamperti Annales, ed. O. Holder-Egger, ad 1066, :MG. SS. rer. Germ,
1894, B. 103...
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wird man für den Zeitraum 1048bis 1066wohl mit zwei verschiedenon
Trägern des Namens Theoderich - Vater und Sohn - zu rechnen
haben. Die von C. Wampach erwogene Identifizierung des Hoch-
stiftsvogtes von 1065 mit dem LützeIburger Theoderioh, dem Sohn
des Grafen Friedrioh im Moselgau und Bruder des Herzogs Friedrioh
von Niederlothringen, läßt sioh durch nichts belegen34). Um die Mitte
des 11. Jahrhunderts - das ist zunächst als Ergebnis festzuhalten -

• I

ist die Trierer Hochstiftsvogtei in den Händen der adeligen Burg-
grafen. Der Graf Reinbald, den der Erzbisehof Udo (1066-1078)
in einer Urkunde von 1075 als advocatus noster nennt35), ist nicht
näher zu identifizieren; da Theoderich aber im Jahre 1073 auf einer
Pilgerfahrt nach Jerusalem den Tod gefunden hat - vielleicht sogar
bereits einige Zeit vorher vom Kaiser verbannt worden war36) -, wird
Reinbald sein Nachfolger im Triefer Burggrafenamt gewesen sein.
An der Spitze der Laien unterfertigt die Urkunde Udos nun aber zum
erstenmal der Graf Heinrich von Laach, an dessen Familie die
Trierer Hochstiftsvogtei schließlich übergegangen ist. Eindeutig
bezeugt ist das zuerst für seinen Stiefsohn und Erben, den Pfalzgrafen
Siegfried von Ballenstedt'"), da die undatierte Urkunde des Erzbischofs

84) C. Wampach, LUB I, Nr. 249, S. 361 Anm. 16. Auch dieUrkunde des
Erzbischofs Udo für St. Simeon von 1068Jan. 29 unterzeichnet der Graf Theode-
rich, nach ihm sein Bruder Heinrich, Das kann aber nicht das Lützelburger
Brüderpaar sein, da Heinrich, der Bruder des Lützelburgers Theoderioh, 1047
als Herzog von Bayern gestorben ist - vgl. zu den genealogischen Fragen H.
Renn, Das erste Luxemburger Grafenhaus (963-1136), (Rhein. Arohiv, 39)
1941, zu Theodcrich insbesondere S. I29f.

35) MUB I, Nr. 375 - LUß I, Nr. 298.
S8) G. Meyer v, Knonau, I S. 509; die Nachricht vom Exil Theoderiohs

bei Sigebert v. Gembloux, Chronica ad 1068, MG. SS. VI, S. 362.
37) MUB I, Nr. 415 zu 1107 - LUB I, Nr. 336 (Regest); Gründungsurkunde

Springiersbaoh: tradidil (seil. Benigna) earwem cellam b. Petro per manum eius-
dem domni Bui aduocati uidelicet eccleait; noetre maiori8.,.: es unterfertigt als

, erster Laie der Pfalzgraf Siegfried, per cuiua manum heo facta Bunt. Vgl. ferner:
MUß I, Nr. 419 (1110 Aug. 1): Siegfricd unterzeichnet als comea palatinua et
Treuirensis eccleaie principalia aduocatua. Zu der Ent wicklung der Trierer Vogtei
seit dem beginnenden 12. Jh. vgl. H. Werle, Die rheinischen Pfalzgrafen als
Obervögte des Erzstifts Trier im 11. und 12. Jahrhundert, Trierisehes Jb.
1957, S. 5-14. Werle zieht noch als erste Nennung Siegfrieds MUß I, NI', 391
(1097 Febr. 8) heran, doch diese Urkunde des Ebfs. Egilbert für St. Martin ist
eine Fälsohung: O. Oppermann, Rhein. Urkundenstudien 1I, S. 242f. Zur
Reihenfolge der Pfalzgrafen: E. Kimpen, Ezzonen und Hezeliniden in der
rheinischen Pfalzgrafschaft, MIÖG Erg. Bd. 12, 1932, S. 25f.; dazu aber E.
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Egilbert für St. Euchsrius, die Heinrich selbst als Vogt nennt, in.
ihrer Echtheit umstritten ist38).
Weniger deutlich als beim Erzstift selbst sind die Vogteiverhältnisse

bei den bischöflichen Klöstern zu überschauen. In zwei Urkunden
des Erzbischofs Theoderich für St. Maria. in ripa von 973 und 97639)

erscheint ein Vogt Reiner, der ausdrücklich als Klostervogt - rerum
8 •. bIari~ advocatus - bezeichnet wird, da. boide Urkunden jedoch Fäl,
schungen oder erheblich verunechtete Stücke aus der ersten Hälfte
des 12. Jahrhunderts sind40), müssen sie unberücksichtigt bleibon.
Das gleiche gilt für die Nennung des Vogtes Luof do Numaga in einer
verunechteten Urkunde des Erzbischofs Poppo von angeblich 1030.
ebenfalls für St. llfarien41). Der als Vogt von Pfalzel - adUOOOlU8
ipsius loci - zu 989 genannte Rorich ist wahrscheinlich der Hoch.
stiftsvogt, jedenfalls vom Erzbischof eingesctzt42). In der Prekarie
des Erzbischofs Eberherd mit dem Grafen Walram von .ArIon (1052),
der "Überweisungeines Anteils dieser Prekarie an das Simconsstift
durch den Erzbischof und der Schenkung eines gewissen Anselm
an dieses Stift (1053).:1) unterfertigt als Vogt jedoch Dietfrid, der
schon genannte Sohn Rorichs. Das aber beweist, daß der Hochstifts.

Wisplinghoff, S. Simeon (wie Anm. 43) S. 91; Cemer: R. Gerstner,Die
Geschiohte der lothringischen und rheinischen Pfalzgrafschafb von ihren An.
fängen bis zur Ausbildung des Kurterritoriums Pfalz, (Rhein. Archiv, 40) 1941,
s. 44-58.

:Ill) MUB I, Nr. 398; Schenkung erfolgt Bimul propria d aduO«lti fI08tri manu
qui et Bignifer Heinrici reuerenti8Bimi uidelicet comiti8 ••• ; dazu O. Oppermann,
Rhein. Urkundenstudien n, S. 221.

3') MUB I Nr. 244 und Nr. 249.
40) Dazu E. Boshof, Erzstift Trier S. 120-130.
41) MUB I, Nr. 302; E. Boshof, Erzstift Trier S. 129. Vgl. A. Resch, Die

Edelfreien des Erzbistums Trier im linksrheinischen deutschen Spraohgebiet,
Trier. Archiv 17/18, 1911, S. 45f.; es wäre die erste Nennung des Geschlechtes
Neumagen, wenn die Urkunde echt wäre; die nächste Nennung erfolgt zu 1102:
MUB I. Nr. 408.

'2) MUB I, Nr. 260. Zu diesem Rorich vgl. oben S. 61. Da zwischen 967 (MUB
I, Nr. 228 = LUB I, Nr. 178), letzte Nennung des Huodilbert, und 1008/16
(MUB I, Nr. 287, dazu O. Oppermann, Rhein. Urkunden.studien 11, S. 18'.
188), erste Nennung des Vogtes Sigebodo, sonst kein Vogt erscheint, ist Rorioh
wohl als Hochstiftsvogt anzusehen.

13) MUB I, Nr. 338 (= LUB I, Nr. 274); Nr. 339 (= LUB I, Nr. 275); Nr. 341.
Zu dieser letzteren Urkunde vgl. auch E. 'Visplinghoff. Untersuchungen zur
ältesten Geschichte des Stiftes S. 8imeon in Trier, Amrh.KiG 8, 1956, S. 86C.
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vogt zu dieser Zeit nochauch für die bischöflichen Klöster und Stifte
zuständig war, diese Institutionen also - soweit erkennbar - keinen
eigenen Vogt hatten"). Die Belege für Teil-, lokale Vogteien sind im
Trierer Urkundenmaterial bis 1100 sehr selten45).

Der Vergleich der Trierer Verhältnisse mit der Entwicklung im
oberlothringischen Raum, in den Suffraganbistümern Triers, läßt
gemeinsame Züge und Unterschiede hervortreten und ermöglicht
eine Präzisierung des Gesamtbildes. Für Toul, das spätestens von
Ludwig dem Frommen und Lothar I.ein Immunitätsprivileg erhalten
hatte46), sind im 10. und 11. Jahrhundert Vögte allerdings nur sehr
selten bezeugt. Einen ersten Beleg bietet die Übertragung der Kirche
von Colombey an die Abtei Saint Evre durch den Bischof Gauzlin
im Jahre 941, die von einem Vogt Rotger unterzeichnet worden
ist47). Zum Jahre 971 ist ein Vogt Bernizo genannt in einem Gunster-
weis des Bischofs Gerhard für die Domkanoniker4B)und einer Urkunde
für das Kloster Saint Mansuy49). Es sind gerade einige Dokumente
dieser Abtei, die weitere Belege liefern'"), damit aber auch neue Pro-
bleme aufwerfen, weil sie keineswegs übel jeden Verdacht zumindest
einer Verunechtung erhaben sind'"). Was den sozialen Status dieser
Vögte und ihre Funktionen angeht, so stimmen die Touler Verhältnisse
zweifellos mit denen des Trierer Erzstiftes überein. Zum Jahre 1065

") Vgl. dazu auch H. Aubin, Entstehung der Landeshoheit, S. 307ff.;
E. Wisplinghoff, Vogtei Essen (wie Anm. 2), S. 311 und Th. Graff, Kaiser-
urkunde und Eigenkirchenrecht. Ein Beitrag zur Rechtsstellung der geistlichen
Eigenklöster vornehmlich nach den Diplomen der Ottonen und Salier, MIÖG
78, 1970, S. 68f.

(5) Vg!. etwa MUB I, 302 (1030) - Fälschung; MUB I, 396 (c. 1098): Schen-
kung des Ebfs. Egilbert an St. Simeon - vollzogen per propriam et aduocati
manum. An der Spitze der Laien unterzeichnet Kuno von Malberg, ohne Titel.
Ausgehend von dieser Stellung ist lediglich zu vermuten, daß er die Vogtei \
ausübte über die im Bidgau liegenden Güter. Ferner: :MUBI, 386 (1092 Juni 4):
Gerlach als Vogt von Hönningen - aduocatu8 ipBius boni.

'8) Ein Diplom ist nicht erhalten, vgl. aber Gesta epp. Tullensium c. 27
(zu Frothar), MG. SS. VllI, S. 637.

'7) Calmet, Histoire de Lorraine II, preuves col. 187f. (Zitiert weiterhin:
Calmet + Band).

«8) Gallia Christiana XIII, instr. col. 457-459.
U) Ca!met n, pr. col. 228-230.
50) Zu 982: Grimbald: Ca!met II, pr. 235-237 u. 237-240; zu 1037 Sigifred:

Oallia Christ. XIII, instr. col. 463f.
61) Dazu vgl. unten S. 97ff.

5 Zeitschrift fOr l\echtsgeschlchte. :XC"I. RaD. Abt.



66 Egon Boahof

tritt dann in einer Urkunde des Bischofs Udo für St. Gangulf zum
ersten Male ein adliger Hochvogt in Erscheinung: den Grundstücks.
tausch des Bischofs mit dem Abt Lietfrid von Saint.Sauveur.en.Vosges
zugunsten des von Udo wiederhergestellten Stiftes haben die beiden
Vögte vollzogen; für Toul amtiert der Graf Arnulf52). Die Urkunde
ist von zahlreichen Klerikern, Äbten, Adeligen und Schöffen unter.
zeichnet, unter anderem erscheinen vier weitere Zeugen mit dem Vogt.
titel - hier handelt es sich offenbar um lokale Vögte. Arnulf VonSorey
hatte die Grafschaft Toul vom Bischof Udo erhalten, nachdem dieser
sie dem Grafen Friedrich entzogen hatte. Er hat sich in dieser Stellung
nicht lange behaupten können, denn der Bischof setzte auch ihn 1069
ab, maxime quoniam sua cupiditate plurimum aggravabat pauperes
nostre ecdesie, restituierte den Grafen Friedrich und benutzte die
Gelegenheit, die Rechte des Grafen nun eindeutig feststellen und
verbriefen zu lassen'"). Die Grafenwürde war damit an das Haus
Fontenoy zurückgefallen, dem Friedrich über seine Gemahlin Gertrud
angehörteM). Diese Familie erscheint seit dem Beginn des 11. Jahr.
hunderts in dieser Stellung; ob sie aber damit von Anfang an auch die
Hochstiftsvogtei verbunden hatte, wie J. Schneider annimmt=],
ist nicht so sicher. Noch zu 1037 wird in einer Urkunde des Bischofs
Bruno für Saint Mansuy ein Vogt Siegfried genannt, der unter den

52) Calroet IT, pr. col. 324-329; vgl. col. 326: (Concedimus) apud Minulfi.
villa m V mamos et dimidium ••. qU08commmavimus per manus advocati noatri
Arnulphi comitia contra abbatem Lietfridum coenobii S. Salvatoris, per manus
advocati eiU8 Limulphi ••• Vgl. die Bestätigung durch Heinrich IV.: D. H. IV.
156 (1065).

53) Calroet IT, pr. col. 338-341. Zu dieser Urkunde und zur Touler Graf. '
schaff vgl. L. Vanderkindere, La formation territoriale des principautöa
belges au rooyen age, T. H, Bruxelles 1902, S. 431-437; J. Schneider, Note
sur quelques documents concernant les cites Lorraines au moyen Age, Revue
historique de la Lorraine 87, 1950, S. 29-41 u, 59-73, zu oben S. 59-68;
M. Parisse, Noblesse lorraine, S. 879-881.

5') Zu dem Grafen Friedrich vgl. Urkunde des Bischofs Udo für Bleurville:
Calmet !I, pr. col. 308-310 (zu 1052), hier col.308: Erederieue comes, qui
legali coniugio /iliam Rainardi Tullensis eomüi« copulaverat stoi uxorem .••
J. Schneider sieht in dem 1069wiedereingesetzten Grafen Friedrich einen Sohn
des zu 1052 erwähnten Friedrich; daß dies falsch ist, beweist die Urkunde des
Grafen Friedrich für Saint Evre von 1071: Calmet H, pr. col. 344f. Vgl. auch:
M. Paris se S. 879.

55) AaO. S. 61 u. 72; vgl, auch M. Parisse S. 84 (allerdings erst für die zweite .
Hälfte des 11. Jh. angenommen).
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Zeugen nach den Adeligen und vor dem villicus und den Schöffen
aufgeführt ist56). Daß der Graf von Toul häufiger die Zeugenlisten der
bischöflichen Urkunden anführt'"), kann für unsere Frage nicht viel
besagen, da. ihm niemals der Vogttitel beigelegt wird. Man kann also
annehmen, daß Udo Arnulf von Sorcy zugleich mit der Grafschaft
Toul die Hochstiftsvogtei übertragen hat, um damit auch einen
Schutzherrn gegen das aus dem Grafenamt verdrängte Haus Fontenoy
zu gewinnen. Um 1050 also wäre die Hochstiftsvogtei damit in die
Hände des Adels gelangt. Es fällt auf, daß in der die Rechte des
Grafen regelnden Urkunde des Bischofs Udo von 1069 von Vogtei-
rechten keine Rede ist, lediglich der advocatus civitatis, der dem deut-
schen Burggrafen gleichzusetzen und Amtsträgee des Bischofs ist58),
wird mehi nebenher erwähnt, und bei der Abgrenzung der Gerichts-
rechte und Gefälle zwischen Bischof und Graf spielen der villicus
und die Schöffen eine gewisse Rolle. Der Stadtvogt tritt offenbar seit
dem erstenViertel des 11. Jahrhunderts auf und erscheint dann häufiger
in den Zeugenlisten del bischöflichen Urkunden'"). Diespärlichen
Quellenzeugnisse lassen die Entwicklung der Hochstiftsvogtei nur
in schwachen Umrissen erkennen; ihr kann daher keine größere Be-
deutung zugekommen sein. Der Bischof von Toul hat wohl schon recht
früh die dem Vogt eigenen FunktiOI~en durch andere Amtsträger -
advocatus civitatis, villici und Schöffen - wahrnehmen lassen.
Bei den bedeutenderen Klöstern des Bistums ist die Entwicklung

etwas anders verlaufen. Da die Erschließung des westlichen Vo-
gesenraumes ohne Beteiligung der Bischöfe erfolgt war, haben diese

56) Gallia Christ. XIII, instr. col. 463f.
57) Vgl. etwa. Gallia Christ. XIII, col. 461-463 (zu 1019); ebd. col. 465-466

(ca. 1040).
58) Zum advocatus civitatis [urbie] vgl. J. Schneider S. 68-71 sowie ders.,

L'avouerie de la cite de Toul, Le Moyen Age 69, 1963, S. 631-640.
59) Bereits die Urkunde des Bischofs Berthold von 1019 (Gallia Christ. XIII,

col. 461-463) unterzeichnet ein Vogt Heinrich. Die Tatsache, daß der Name
Heinrich häufiger in den Zeugenlisten mit dem Vogttitel erscheint, spricht dafür,
daß bereits der zu 1019 genannte Heinrich als advocatua civitatis anzusehen ist;
das Amt ist im Laufe des 11. Jh. erblich geworden - vgl. auch J. Choux,
Recherches sur le diocese de Toul au temps de la.röforme grögorienne, L'öpisoopat
de Pibon (1069-1107), Nancy 1952, Reg. Nr. 5, S. 192. Im Rechtsstreit einer
"Witwe Raingardis um Grundbesitz schaltet der Bischof ein: comea TuZlenaia cum
advocato et caeteria moderatoribu8 legum ipaiua urbia; auch hier (Gallia Christ.
xm, instr. col. 465/466 zu ea, 1040) ist unter dem Vogt zweifellos der Stadt-
vogt gemeint.

5·
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nur mit Mühe hier Fuß gefaßteo). Senones war Metzer Eigenkloster.
Etival von Karl Ill. Andlau übertragen worden, Remiremont be-
hauptete sich als Reichsabtei. Das Schicksal der alten Königsklöster
Moyenmoutier und Saint- Die, die der Herzog als Reichslehen innehatte.
entschied sich im 10. Jahrhundert; die ottonischen Diplome spiegeln
die Auseinandersetzung zwischen dem Herzog und den Touler Bisohö_
fen um die Herrschsfb über sie recht deutlich wider8l). Die Abtei
Moyenmoutier, in der der Herzog Friedrich (959-978) die Reform.
durch Adslbert von Gorze hatte durchführen lassen62), konnte der
Bischof Gauzlin (922-962) noch in der Regierungszeit Ottos des
Großen für das Bistum gewinnen83); Saint. Die erwarb der Bischof
Gerhard (963 -994) von Otto IT., Otto Ill. bestätigte die Restitution").
Das ging nicht ohne Schwierigkeiten vor sich. Offenbar hat Friedrich
zu seinen Lebzeiten die Verfügungsgewalt über Moyenmoutier und
Saint-Die behaupten können. und seine Witwe Beatrix erreichte für
sich und ihren Sohn zumindest die Überlcssung' eines Teiles ihrer
früheren Besitz- und Herrschafterechte=). Der Herzog ist schritt-

10) H. Büttner, Die politische Erscllließung der westlichen Vogesen im
Früh· und Hochmittelalter, ZfOO lo.'"F 50, 1937, S. 365-404: vgl. auch M.··
Parisse, Noblesse lorraine, S. 17f., SOff.

11) Vgl. dazu: R. Pari.ot, Lea origines de la Haute-Lorro.ine et. sa premiere
maison ducale (959-1033), Paris 1909, S. 249-26S; Ch.·E. Perrin, Reoherohea
sur la seigneurie rurale en Lorraine d'epres les plus anciens oensiers, IXe-XIIe
aiecles, Paris 1935, S. 280-283; P. Boudet, Le chapitre de Saint· Die en Lorraine
des origines au XV· sibele, Paris 1924; L. Jerome, L'abbaye de Moyenmoutier
de l'ordre de Saint-Benolt , en Lorraine, 1: L'abbaye au Moyen äge, Paris 1902.
insbesondere S. 163ff. .

'2) Vgl. K. HaIlinger, Gorze-Kluny. Studien zu den monastisohen Lebens.
formen und Gegensätzen im Hochmittelalter, Rom 1950/51, S. SOf.

13) Gests epp. Tullensium, c. 33, :MG. SS. VIII, S. 640: Quique a rege OUone
adepttU 1181 abbatiam Medii monaaterii, ea lege m FriderictU duz, dum adviverel,
advocatiam retintrel, ac ponlifez praebendam loci ordinaret, P08tq~ Jintm ducü
Iola abbatia ad epi8ropum pervenirel. Vgl. D. O. 1I. 62 (973), das als Touler Besitz
bereits Moyenmoutier, nicht aber Saint-Die aufführt. In dem Passus des Diploms:
m Fridericw dux beneficium tam dict~ abbatiae tanlum tempore vit~ 6Uae Ceneat ••••
po.' autem Qbi'um Friderici duci6 cum omni integri,ate ••• dominio Tulkmi.
eccluia. perpelualiler Ceflenda reformelur_, bezieht Parisot (vgl. Anm. 61) den
Begriff bemficium zu Unrecht auf die Vogtei - dazu Ch. E. Perrin, S. 280
Anm.2.

_. 11) D. O. H. 99 (975 März IS): D. O. HI. 2 (984).
16) D. O. Ill. 2: Auch in diesem Falle ist unter dem beneficium nicht, wie

Parisot meint, die Vogtei, sondern das Stift zu verstehen.
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weise aus dem dominium verdrängt worden, hat dabei aber die Vogtei
für sich behaupten können. Das bebtätigt neben den Gesta episcoporum
Tullensium auch das gefälschte Privileg Leos IX. für Saint-Die von
angeblich 105166), das darübel hinaus noch den Hinweis auf eine Aus-
stattung des Herzogs mit einem von der mensa der Kanoniker abge-
teilten Lehen enthält - dieses Vogteilehen67) stellte eine gewisse Ent-
schädigung für die verlorenen Herrschaftsrechte dar, war aber vor allem
die Gegenleistung des Klosters für den Schutz, den der Vogt ihm
bot. In der Vogtei behauptete der Herzog einen Rest der Reichsrechte,
die er einst den beiden Klöstern gegenüber ausgeübt hatte; dem
Fälscher des Leeprivilegs war dieser Sachverhalt noch bewußt, als
er dem Kaiser ausdrücklich die Einsetzung des Vogtes zugestand,
wenn einmal ein Wechsel in der Vogtei nötig werden sollte'"), Die
Regelung der Besitz- und Vogteiverhältnisse von Moyenmoutier
und Saint-Die ist im Zusammenwirken von Königtum, Herzog und
Bischof erfolgt; dabei hat zweifellos auch eine wichtige Rolle gespielt,
daß der Herzog Friedrich der Kirche von Toul eine Entschädigung
leisten mußte für den Grundbesitz, den er ihr beim Bau der Burg Bar
entzogen hatte69).

Wann die Vogtei über die Abtei Saint-Evre in die Hand des Herzogs
gelangt ist, läßt sich nicht ausmachen. Der - soweit wir sehen -
früheste Beleg ist eine Urkunde des Grafen Friedrich von Toul von
1071 über die Beilegung eines Streites zwischen Hintersassen der
villa. Oscada und Leuten von Saint-Evre. Die Klosterleute sind im
Prozeß vel treten worden von ihrem Vogt Stephan, der als Untervogt

") Zu den Gesta vgl, oben Anm. 63. Für Saint-Die: JL + 4252 (1051 Jan. 25)
= 111.Parisse, Bullaire de la Lorraine (jusqu'A 1198), Annuaire de la.Soc. d'hist.
et d'archöol. Lorraine, S. 16 Nr. 39; ed. Calmet, II pr. col. 295-298 und Bou-
det, S. 208-212. Vgl. Boudet S. 210: Dux GerardU8qui per petitionem Deodaten-
BiB eccleBiae, akut precedenteB, per beneficium divi8Um a prebenda fratrum quod
p08Bidet deffenaor et advocatU8 conBi8tit •••

11) Zur möglichen Abgrenzung dieses beneficium vgl. Ch. E. Perrin, S. 282
(zwei Drittel des Meurthetales). Zum Vogtlehen von 1l10yenmoutier vgl, das
D. Heinrichs V. 1114 März 18: St. Nr. 3111, ed. Calmet Ill, pr. col. 71.

18) AaO.: et prutd Tullenaia, cum fratribu8 S. Deodaii ab imperatore alium
advocatum requirat •••

ae) Darüber Liber de sancbi Hildulfi successoribus in Mediano monasterio
c. 10, 1IrG. SS. IV, S. 91 und Chronicon s. Michaelis in pago Virdunensi c. 7,
MG. SS. IV, S. 81 sowie in: A. Lesort, Chronique et chsrtes de l'abbaye da
Saint-1Iibiel, Pa.ris 1912 (Mettensia VI), S. 11f.
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des Herzogs Dietrich I. - adcocatus ex parte sancti .Apri sub dUCe
Theoderico - unterzeichnet'P).
~Iit den Klostergründungen des 11. Jahrhunderts wird eine neue

Stufe der Entwicklung erreicht. Die adeligen Stifter verzichten auf
ihre Eigenkirehenrechte, behalten sich aber die Vogtei vor, die in
der Regel dem Inhaber des Stammsitzes zufallen soll. Gleichzeitig
werden hinsichtlich der Vogtei besondere Bestimmungen getroffen,
die uns in anderem Zusammenhang noch beschäftigen werden. So
unterstellt Walther von Deuilly seine Gründung der Abtei Saint-
Evre, behält sich und seiner Gemahlin die Vogtei vor, die nach seinem
Tode an seinen Sohn und dann an den jeweiligen Erben der Burg
Deuilly gehen son71). Die Gründer von Busendorf (Bouzonville) sind
der Graf Adalbert und seine Gemahlin Judith, die Stammeltern
der späteren Herzöge aus dem Hause Chätenois, Die Familie hat
zunächst die eigenkirchenherrliche Verfügungsgewalt behalten, der
Graf Gerhard, der Sohn des Gründers, setzte bald nach der Weihe
(1033) einen Vogt ein, quia alias occ,upatus esset. Erst der Herzog
Dietrich I.(1070-1115) tauschte das Kloster mit dem Bischof Adalbero
UL von Metz (1047-1072) gegen die Burg Commercy ein und behielt
sich und seinen Nachkommen die Vogtei vor72). Auch für Saint-Pierre-
sous-Chätenois, die Stiftung der Hadvidis, der Witwe des Herzogs
Gerhard, wurde die Erbvogtei der Herzogsfamilie festgesetzt; das
Kloster selbst wurde schließlich Priorat von Saint·Evre73). Das von
dem Grafen Rainard von Toul gegründete Bleurvillo wurde dem
Bischof von Toul unterstellt, die Vogtei aber verblieb der Stifter.
familie, lag in den Händen des jeweiligen Besitzers der Burg Fontenoy;
aus der Gründerfamilie sollte auch die Äbtissin gewählt werden74).

70) Gallia Christ. XIII, instr. col. 471£.; vgl. J. Choux, Pibon, Reg. Nr. 3,
S.189.

71) Bestätigung durch Bf. Bruno v. Tou!: Calmet II, col. 272-276 zu 1043;
vgl. unten S. 93.

72) VgI. die versohiedenen Notitiae fundationis Bosonis-villae MG. SS. XV.
S. 977-980. Dazu: Ch. E. Perrin, S. 468ff. und zu der Stifterfamilie: E. Hf a ,
wi t.soh ka , Die Anfänge des Hauses Habsburg-Lothringen, (Veröff. d. Komm.
f. saarländ, Landesgeschichte und Volksforsehung, IV) 1969, S. 79ff.

73) GaIIia Christ. XIII, instr. 001. 471; J. Choux, Pibon, S. 1I8f. und Reg.
Nr. 117; dazu unten S. 117.

74) Vgl. Privileg Leos IX. JL 4243 (1050 Dez. 6) = Bullaire Nr. 35; ed. osi.
met II, pr. col. 284-286 und Urkunde des Bischofs Udo v. Toul ebd. col. 308-
310. Das Leoprivileg DUD auch ediert: Cahiers du CRAL, Illre sör, D. 28, Nancy
1977, S. 60-62.
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Die Dynasten haben sich also auch nach Preisgabe der eigenkirchen-
herrlichen Rechte mit der erblichen Vogtei einen wesentlichen Einfluß
auf die Geschicke ihrer Stiftungen gesichert, und in dieser Hinsicht
ist die lothringische Entwicklung vorbildlich geworden für die übrigen
Dynastengründungen im Reioh'"). Es fällt auf, daß in den einschlägi-
gen Dokumenten von Deuilly, Busendorf und Bleurville der Bischof
Bruno von Toul und spätere Papst Leo IX. eine nicht unwichtige
Rolle spielt, sei es daß er die Weihe des Klosters vornahm oder die
Gründung und Vogteiregelung bestätigte; wir werden darauf noch
zurückkommen.
Ebenso wie Trier besaß Metz ein Immunitätsprivileg Karls des

Großen; es datiert vom 22. Januar 775, versteht sich aber als Be-
stätigung früherer Verleihungen und stimmt im Diktat weitgehend
mit der Trierer Urkunde überein'"). In beiden Fällen sind die Klöster
ausdrücklich in die Immunität einbezogen. Die Zeugnisse Übel die
Vogtei, die in den bischöflichen Urkunden des 10. Jahrhunderts etwa
zu gleicher Zeit wie die Trierer einsetzen, sind spärlich; lediglich das
Gorzer Urkundenmaterial stellt einen stattlichen Bestand dar und
bedeutet eine wesentliche Hilfe für die Deutung der schwierigen Zu-
sammenhänge. Das läßt natürlich auch die Schlußfolgerung zu, daß
unsere bruchstückhaften Kenntnisse über die Vogteientwicklung des
9. Jahrhunderts nicht so sehr durch den geringen Ausbau oder den
Niedergang der Institution als vielmehr durch den Verlust der ein-
schlägigen Quellen bedingt sind; denn gerade für Gorze lassen sich
auch im 9. Jahrhundert einige wenige Vögte nachweisen - wiederum
bei Grundstücksgeschäften77). Zum Jahre 885 taucht dabei der Vogt
bei einem Grundstückstausch an hervorragender Stelle neben Abt
und Konvent auf: zusammen mit dem Abt und den Mönchen vollzieht

15) Vgl. 'Eh, Mayer, Fürsten und Staat. Studien zur Verfassungsgeschichte
des deutschen Mittelalters, Weimar 1950, S. 98f.

16) D. Kar. 1,91; dazu R. Kaiser (wie Anm. 9) und H. Büttner, Mission
und Kirchenorganisation des Frankenreiches bis zum Tode KarIs des Großen,
in: Karl der Große - Lebenswerk und Nachleben, hg. von W. Braunfels,
Bd. I, hg. v. H. Beumann, 1965, S. 481.

77) A. d'Herbomez, Cartulaire de l'abbaye de Gorze, (Mettensia Il) Paris
1898, Nr. 57 (857), Nr. 76 (885), Nr. 78 (886). Der Name des zu 857 genannten
Anselmus taucht öfters auf - unter Zeugen und als Schenkgeber (vgI. Nr. 54-56,
59); die Identität der Namensträger ist zu vermuten, aber nicht zu beweisen.
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er das Rechtsgeschäff"), wodurch seine Mit.verantwoi tlichkeit für
den Besitz des Klosters deutlich dokumentiert wird. Freilich setzt
sich diese Praxis bei den späteren Tauschgeschäft.en nicht fort: in
den Urkunden stehen sich regelmäßig gegenüber Abt und Kon.ent
{cumcta congregatio) a.uf der einen und ein Grundherr als Partner a.uf
der anderen Seite. Ob ein Vogt hinzugezogen wurde, läßt sich nicht
ausmachen. über die Art der Beteiligung des Vogtes gibt die Urkunde
über eine Prekarie der Königin Richilde mit Gorze Auskunft: der
Unterfertigung ihres Vogtes AItmann wird hinzugefügt, daß er die
Urkunde vom Boden aufhob sowie schreiben und beglaubigen ließ79).
Auch die erste bischöfliche Urkunde, in der ein Vogt genannt wird,

ist für Gone ausgestellt: die Restitution einer villa durch den Bischof
Adalbero I. (929-962) von 936 ist unterzeichnet von Hamedeus,
der den Titel Comes palatii et advocatus führt80). Hamedeus erscheint
bereits 933 in dieser Würde8l), und die Vita Johannis Gorziensis be •.
zeugt seine engen Beziehungen zu der Abtei, von der er Lehen und
Prekarien be8aß82).Den Vergleich zwischen Adalbero von Metz und
Gauzlin von Toul über die Zerstörung einer Kapelle zu Maizerais
unterzeichnet er als erster unter den nobiles viri83), und sein Sohn
Hamedeus wird ebenfalls mit diesem Titel belegt, als er 973 einen
von seinem Vater mit den Mönchen von Gorze getätigten Tausch
abändert84). Auch er fungiert als Vogt, aber offenbar nur für

'18) Haleuingus in Xr. 76; die Urkunde Nr. 78, in der ein Vogt Alboin er.
scheint, wird zwar vom Herausgeber als echt akzeptiert, weist aber Unstimmigkei.
ten in der Datierung und Eigentümlichkeiten im Diktat ("forme bizarre".
8. 471 Anm. zu Nr. 78) auf. 80 daß Vorsicht am Platze ist.

78) Cartulaire de Gone Nr. 87 (910): Signum Altmanni, advocati eiuB (soil.
der Königin), qui ham cartam a terra levavit et 8cribi ac firma" rogavit .. vgl. auch
Nr.88.

80) Cartulaire de Gone Nr. 96 (936); im Text weist der Bf. ausdrücklich darauf
hin, daß die Restitution erfolgte parique fWHIt"advocati comitisque palatii cOlldidu.

81) Ca.rtulaire de Gorze Kr. 92 (933 Dez. 16); hier betont der Bf. im Text.
daß er handele per comilium abbatum, et canonicorum no8trorum, et conspalatii
nOBt", el aliorum nobilium laicorum. Vgl. auch die Urkunde des Bfs, Adalbero
für St. Glossindis zu 944: H. Wolfram, Die Urkunden Ludwigs des Deutschen
für das Glossindenkloster in Metz, l\IIöG U. 1890, S. 17-19.

82) Vita Johannis Goraiensis, c. 110, MG. SS. IV, S. 368. .
83) A. Lesort, Chronique et chartes de l'abbaye de Saint·Mihiel, (lIettensia

VI) Paris 1909-1912, Kr. 25, S. llO-lIS (zu 943 oder 944 Juli 20).
S«) Csrtulaire de Gorze Nr. III (973 Juni 2).
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GorzeSO), während sein Vater wohl für alle bischöflichen Klöster zu-
ständig war, wird er doch von dem Bischof Adalbero adoocaiu« nosier
genannt. NachfolgerdesHamedeus alsMetzer Pfalzgraf war 'I'heodebert,
der 967 zugleich als Vogt von St. Arnulf wesentlichen Anteil nahm
an der Abfassung des Hofrechtes für die klösterliche villa MorviIle86).
Das Beispiel des Hamedeus und seines Sohnes macht deutlich, daß
die Metzer Vögte des 10. Jahrhunderts der gehobenen Grundbesitzer-
schicht angehörten. Ihre Stellung als comites palatii betraf offenbar
die Grafenrechte in der Stadt, über die der Bischof verfügte, während
die Grafschaft karolingischer Provenienz auf das umliegende Land
abgedrängt worden war; sie blieb nach den Matfridingern in den
Händen ihrer Nachfahren bis hin zu jenem Grafen Gerhard, der 1048
zum Herzog erhoben wurde - allerdings sind hier nicht alle Fragen
wirklich geklärt87). Zu Beginn des 11. Jahrhunderts werden die Grafen
aus der Familie der Folmare (Haus Luneville) die Nachfolge der
comites palatii in l\Ietz angetreten haben. Im Jahre 1012unterzeichnet
ein Graf Folmar einen Tauschvertrag zwischen St. ArnuIf und St.
Glossindis als ecclesiarum dei illo in tempore advocatus88); die Form des

85) Vgl. Cartulaire de Gorze Nr. 114 (977 Sept. 14): Regelung von Angelegen-
heiten der Klosterleute von Flamersheim; die Verhandlung findet in Gorze
statt. und Hamedeus unterzeichnet als advocatus loci.

88) Urkunde ediert: H. V. Sauerland, Die Immunität von Metz von ihren
Anfängen bis zum Ende des 11. Jahrhunderts, Metz 1877, S. 142-144 und G.
\VBi tz, Urkunden zur dt. Verfassungsgeschichte im 10., 11. und 12. Jahrhundert,
Berlin 1886, Nr. 2, S. 3-5; die Rolle Theodeberts wird hier so umschrieben:
communi ita que Jratrum con.sultu, au c tor e etiam viro clarissimo Theodeberto palatii
comite, ipsius mona.:terii advocato ••• Vgl. dazuauoh E. Müsebeok, Die Benedik-
tmerebtei St. Arnulf vor Metz in der ersten Hälfte des Mittelalters, Jb. d. Ges,
für lothr. Geseh. u, Altertumskunde (JGLGA) 13, 1901, S. 164-244, hier S. 186f.

87) Zu den comites palatii und den Grafen von Metz: V. Che t elai n , Le oornte
de Metz et la. vouerie episcopale du VIIle au XlIle siecle, JGLGA 10, 1898,
S. 72-119 u. 13, 1901, S. 245-311; L. Vanderkindere, II S. 417-425;
J. Schneider (wie Anm. 53) S. 31-41; für die genealogischen Fragen nun
E. Hlawitsohka (wie Anm. 72).

88) V. Chatelain, JGLGA 13, 1901, S. 298; Urkunde ed. R. Parisot, Origines
de la Haute-Lorraine (wie Anm. 61), S. 529-531 und E. Müsebeok, St. Arnulf,
Urkundliche Beilagon Nr. 4, S. 228f. Zur Familie der Folmare: l\I. Parisse,
Noblesse lorraine, S. 838-840 u. S. 853-855 (genealogisohe Tafeln, keine klare
Abgrenzung ihrer Funktionen) : ferner H. Wit t e, Genealogisohe Untersuchungen
zur Geschichte Lothringens und des Westrich (11): Das Haus Lunavilla in seinen
Verzweigungen,JGLGA 7,1895, S. 79-127; P. et Th. Gerard, Luneville des
origines A l'aube du XIIle sieele, Armales de l'Est se sörie 22, 1970, S. 199-220.
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Titels bringt seine Zuständigkeit für mehrere kirchliche Institutionen,
in diesem Falle also die bischöflichen Klöster, zum AUEdruck. In
der Reihenfolge der Zeugen nimmt Folmar seinen Platz hinter den
Herzögen Dietrich I. von Oberlothringen und Heinrich von Bayern
und dem Grafen Gerhard, der für den comitatus Mettenais zuständig
war, ein. Der Graf Folmar, der zu 1065als Hochstiftsvogt - advocalus
nostre ecdesie sancti Stephani - und zu 1075 als Graf der Stadt und
Vogt von St. Arnulf erscheint'"), ist ein Enkel des oben genannten
Folmar. Zu dieser Zeit läßt sich aber auch bereits erkennen, daß neben
den Hochstiftsvogt in den bischöflichen Klöstern und Besitzungen
weitere Vögte treten: Gorze hat ohnehin eine mehr selbständige Ent-
wicklung genommen90), aber auch für St. Clemens ist 1058 ein eigener
Vogt erwähnt91), und ein 1075 zwischen dem Bischof Hermann von
Metz und dem Abt Walo von St. Arnulf abgeschlossener Vergleich
enthält einen Hinweis auf advocati singulorum locorum; hier ist neben
Folmar ein besonderer Vogt für die villa Nomeny an der Handlung
beteiligt92).
Die Entwicklung zur adeligen Hochstiftsvogtei vollzog sich in Metz

also um die 'Vende vom 10. zum H. Jahrhundert; wenn in Trier
das adelige Burggrafenamt Ausgangspunkt auch für die Übernahme
der Vogtei gewesen ist, dann ergibt sich für Metz zumindest insoweit
eine Parallele, als die Hochstiftsvögte aus dem Hause der Folmare,
die im übrigen auch die Vogtei ihrer Gründung Saint-Römy de Lune-
ville innehatten93), als Erben der bischöflichen comites palatii die
Grafenrechte in der Stadt wahrnahmen. Seit der Jahrhundertmitte
läßt sich eine zunehmende Zersplitterung des Vogteiinstituts erkennen,
gleichzeitig werden nun die ersten Klagen über Gewalttätigkeiten

89) V. Chatelllin, S. 300 Anm. 6 und S. 301; E. Müsebeck, St. Amulr.
S.188.

to) Vögte werden nicht häufig namentlich genannt: vgl. außer den Bchon
erwähnten Fällen Cartulaire de Gorze Nr. 104 (947 - Datierung problematisch),
Nr. 118 (987 - Homerinus, vielleicht Lokalvogt zu Vic); Nr. 123 (1007); Nr. 130
(1055), Nr. 132 (1055); Nr. 140 (1095 - hier auch besonderer Vogt für Amel;
dazu unten S. 103ff.); Nr. 146 (1109).

01) Histoire gönörale de Metz par des religieux benedictins, T. Ill, Metz
1775, preuves S. 91-92; vgl, E. 1Ilüsebeck, St. Arnulf S. 187,189.

02) Histoire de :MetzIll, pr. S. 97f.; E. Müsebeok, St. ArnulfS. IS8.
93) V. Chatelain. S. 299f.; P. et Th. Gerard, S. 210.
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und übergriffe vernehmbar=), die den Hintergrund bilden für die
noch zu besprechenden Vogteiregelungen.
Die wichtigsten Zeugnisse für die· Vogteientwicklung im Raume

der Diözese Verdun stammen aus Saint-Mihiel und Saint-Vanne.
Die an der südlichen Grenze des Sprengels gelegene Abtei Saint.
l\fihiel verdient eine gesonderte Betrachtung, da ihre Geschichte in
besonderen Bahnen verlief: sie war zeitweise von Saint-Denis ab-
hängig und geriet im 10. Jahrhundert in die Verfügungsgewalt der
oberlothringischen Herzöge, die auch die Vogtei ausübten'"). In Saint-
Vanne hat der Bischof Bereugar im Jahre 951 die Kleriker durch
Mönche ersetzt96); etwa um diese Zeit - und daher vielleicht im Zu.
sammenhang mit der Maßnahme Borengars - müssen auch die Vogtei.
verhältnisse in diesem Kloster geregelt worden sein; denn ein gewisser
Milo, der wohl 968 dem Abt Ermenrich die Remigiuskirche auf dem
Mont S. Vanne verpfändete, um das für eine Heerfahrt nach Italien
nötige Geld zu erhalten, wird als Sohn des verstorbenen Vogts Ram.
bert, filius Ramberti quondam advocati, bezeiohnet'"). Milo war bischöf-
licher Vasall; ob er selbst seinem Vater in der Vogtwürde gefolgt
ist, läßt sich nicht ausmachen, aber sein Bruder Gotbert wird zu
995 als Vogt bezeugt98), auch er Vasall des Bischofs und wahrschein-
lich identisch mit dem Gobertus miles potentissimus, der 984 oder
985 dem westfränkischen König Lothar die Schlüssel der Stadt Verdun
überbringen mußte99). Auch in diesem Falle erweisen sich die Vögte
also als Angehörige einer gehobenen, über größeren Besitz verfügen-

84) VgI. etwa. die Urkunde Adalberos In. für St. Clemens (1058 Juni 4 - wie
Anm. 91): der Konvent adversus advocatum, aive defenaorem redituum suorum,
querimoniam magnarum caluminarum habere cepit; qui non ut defensor, sed velut
depredator, extirpatorque propriae tuitionia easevideretur.

85) Eine knappe Darstellung der Geschichto des Klosters: M. Parisse,
Origines et developpement de I'abbaye de Saint-l\Iihiel (VIne-XIIe aiecles),
in: Saint-Mihiel (Annales de l' Est. memo 48) Nancy 1974, S. 23-33; umfang-
reiche Bibliographie von A. Gosset, S. 9-21.

le) H. Bloch, Die älteren Urkunden des Klosters S. Vanne zu Verdun,
JGLGA 10, 1898, S. 338-449 (zu oben S. 352) und ebd, 14, 1902, S. 48-150.

97) H. Bloch, Nr. XIX. S. 409f. (Datum einleuchtend erschlossen); ein Ram-
. bert erscheint als Zeuge in Nr. VIII (940 Dez. 7) und Nr. XIV (9601).

98) H. Bloch, Nr. XXI, S. 415f. Zur Identifizierung Gotberts als Bruder
Milos vgl. Vorbem. zu XIX.

99) Gesta. epp. Vird. cont. C. 3, :MG.SS. IV, S. 46; vgl. H. Bloch, Vorbem.
zu XIX.
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den, als Vasallen in bischöflich~mDienst stehenden Schicht, und deut-
lich tritt die Tendenz zur Erblichkeit in der Vogtei hervor. Die näm-
liche Tendenz läßt sich für die beiden folgenden Jahrzehnte wiederum
nachweisen: der zu 1020 bezeugte Vogt Amalrich wird abgelöst von
seinem Sohn Dietrich, der wenig später in dieser Funktion1OO) er-
scheint. Vorübergehend 'wurde die Vogtei von Saint-Vanne auch von
Angehörigen des Ardennergrafenhauses wahrgenommen: zu 1025
wird der Graf Hermann genannt, der wenig später als :l\Iönchin das
Kloster eintratI°l). Bleibt aber in diesem Fallo 110chfraglich, ob Her-
mann nicht eher als lokaler Vogt für den Bereich Hasselt, um den
es in dieser Urkunde geht, zu betrachten istI02), so ist bei der Bestäti-
gung der Schenkung der Gräfin Doda durch den Bisehof Rambert
von 1026 kein Zweifel möglich, daß Gottfried der Bärtige als Graf
von Verdun und Vogt von Seint-Vaune fungiertl03). Noch vor 1038
jedoch tritt an seine Stelle ein gewisser Richard, der um 1050 einem
WaIter Platz machtelIM).Da neben Richard ein Untervogt erscheint,
kann er nicht selbst als Untervogt Gottfrieds des Bärtigen eingestuft
werden, zumal der Nekrolog der Abtei ihn eindeutig als Vogt bezeugtl(5)
- die Ardennergrafen haben also nur für kurze Zeit unmittelbar als
Vögte von Saint-Yanne amtiert. Die Erklärung findet sich am chesten
in den politischen Auseinandersetzungen um die Verduner Grafen-
würde: den Versuch des Bischofs Rambert, das Haus Verdun aus
der Grafschaft zu verdrängen, indem er die gräfliche Würde Ludwig
. von Chiny übertrug, hatte der Herzog Gozelo, Gottfrieds des Bärtigen
Vater, zu vereiteln gewußt, als er Ludwig am 28. September 1025 in
Verdun ermorden ließlOS).Vorübergehend wird er dann die verschieden-
sten :Machtpositionen in der Stadt an sich gezogen bzw. seinem Sohn
übertragen haben, um die Stellung seines Hauses abzusichern.

100) H. Bloch, Kr. XXVIII, S. 428-430, Kr. XXIX, S. 430f.; Nr. XXX
(1021-1025), S. 431f.

101) H. Bloch, Kr. XXI, S. 432f.
102) VgI. L. Vanderkindere rr, S. 372.

, 103) H. Bloch', Nr. XXXII, S. 433f. (erste Erwähnung Gottfrieds des Bärti-
gen).

104) H. Bloch, Nr. XXXVI, Kr. XXXVII, S. 442ff.
105) H. Bloch, JGLGA 14, 1902, S. 148: 111 id. Nov. Richardu« huiu8 loci

advocatua qui dedit nobis •••

1(8) H. Bloch, Vorbem. zu Nr. XXXVI; dazu vg!. E. Boshof, Lothringen,
Frankreich und das Reich in der Regierungszoit Heinrichs lIT., Rhein. Vjbll. 42,
1978, S. 67.
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Auffällig an den Verhältnissen von Saint-Vanne ist das frühe

Auftreten von Untervögten. Bereits in der Bestätigung eines zwischen
dem Klostel und der Herrschaft Aincreville vollzogenen Tausches
durch den Bischof Haimo im Jahre 1020 unterfertigen neben den
Vögten die Untervögte beider Parteienl'"), und für die zweite Hälfte
des 11. Jahrhunderts sind Lokalvögte zahlreicher belegt. Der Konflikt
des Bischofs Richer (1089/1107) mit dem Ritter Dodo de Bu und seinem
Sohn Richer um die Vogtei von Baroncourt zu Beginn des 12. Jahr-
hunderts ist ein gutes Beispiel dafür, wie hartnäckig der Adel solche
Positionen - einmallegitim gewonnene oder usurpierte Rechte - vertei-
digte, die ein wesentliches Element seines Herrschaftsausbaus waren108} •

. Vor diesem Hintergrund ist auch die Vogteiregelung zu sehen,
die Gottfried der Bärtige nach 1060 auf einer am Pfingstfest zu Verdun
abgehaltenen Gerichtssitzung erließ. Die undatiert überlieferte Ur-
kunde gehört entweder zu 1065, 1066 oder 1069109). Ausdrücklich
stellt Gottfried hierin fest,· daß zahlreiche Klagen über tägliche über-
griffe der Untervögte der Anlaß für sein Eingreifen gewesen sind;
als Kläger nahmen an den Verhandlungen teil die Kathedralkanoniker,
die Äbte von Saint-Vanne, Saint-Paul, Saint-Maurice de Beaulieu,
der Propst von Saint Germain de Montfaucon und die Äbtissin von
Saint-Maur. Einzelheiten der Regelung sind in anderem Zusammen-
hang zu erörtern, von allgemeiner Bedeutung ist der Hinweis Gott-
frieds auf eine ähnliche Festlegung der Vogtreohte, die sein Vater
Gozelo 1. (t 1014) in seinem Beisein vor dem Bischof Richard I.(1039 bis

107) H. Bloch, Kr. XXVI, S. 426f.; der Tausch wird vollzogen presentibU8
subadvocatis tarorumqu6 partium. Identifizierung des Ortes nach L. Vander-
kind ere n, S. 370 Anm. 1.

108) H. Bloch, Nr. LXIV (1099-1107), JGLGA 14, S. 88-90. Eine Aus-
wirkung des Konfliktes ist erkennbar in dem gefälschten Privileg Nikolaus Ir:
(1065 April 25): JL +4454 ... M. Pa.risse, Bullaire de la Lorraine Nr. 49,
ed, 11.Bloch, Kr. XLVI, das in derBesitzliste beiBaroncourt den Zusa.tz bringt:
ab omni advocatura liberum (S. 65) - zweifellos Bestrebungen oder Verhältnisse
des 12. Jh. widerspiegelnd.

109) Calmet 11, preuves col. 317-319 (vers 1060); N. Roussel, Histoire
eeelesiastique et civile de Verdun, aveo le pouillö, la carte du diocese et le plan
de la ville en 1745, T. Ir 1864, Recueil des chartes Nr. 7, S. 7; H. Blocl;i Nr.
LIV, JGLGA 14, S. 77-80 (danach zitiert); Datierungsvorsohlag Blochs zu
1065, 1066; dagegen E. Dupr öel , Histoire critique de Godefroid le Barbu,
duo de Lotharingie, marquis de Toscane, 1904 zu 1069 (Regestes S. 157) _
dieser Ansatz von Bloch mit unzureichenden Gründen abgelehnt, Th. Mayer,
Fürsten und Staat, S. 189 folgt Bloch.
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1046) also zwischen 1039 und 1044 - getroffen habe und die er
sich zum Vorbild nehmell0). Wieweit die Bestimmungen der Gott-
friedurkunde durch jene Regelung schon vorweggenommen waren.
läßt sich leider nicht mehr feststellen.

Gottfrieds Schutzmaßnahme zugunsten der Kathedralkirche und
der bischöflichen Klöster kann uns auch als Beleg dafür dienen.
daß die Hochstiftsvogtei, die im spärlichen Quellenma.terial sonst
nicht faßbar ist, zusammen mit der gräflichen Funktion in seiner
Hand lag; ihre Entwicklung vor dieser Zeit jedoch, der Zeitpunkt
ihres Überganges an das Ardcnnergrafenhaus bleiben im Dunkel.
Die Vogteiregelung von 1065/66 oder 1069 bedeutet für die Verduner
Verhältnisse den entscheidenden Markierungspunkt; für die Jahr-
zehnte des Investiturstreites, in dessen 'Virren unter anderem die
Abtei Saint-Vanne stark hineingezogen wurde, bietet die überaus
spärliche Überlieferung nur noch wenige ergänzende Nachrichten .
. Für Saint·~lihiel erwähnt bereits ein Diplom Lothars 1. vom Januar
841, das das von Ludwig d. Frommen verliehene Inquisitionsrecht
erneuert, die Existenz von Vögten, die in die Inquisitionsprozesse
zur Rückgewinnung entfremdeten Besitzes eingeschaltet werdenlU).
Zum Jahre 903 oder 904 ist ein Vogt Horaman namentlich bezeugt.
der zusammen mit dem Propst eine Prekarie des Abtes Stephan mit
einem gewissen Anselm abwickelteill). Einige Jahrzehnte später fiel
die Vogtei dann an die oberlothringischen Herzöge aus der Linie Bar
dos Ardennergrafenhauses; die um 1035 abgefaßte Chronik der Abtei
beschreibt sehr eindringlich den Prozeß der Verschmelzung von
dominium und dele:nsw und erklärt ihn damit, daß der König den
Schutz wegen der abgeschiedenen Lage des Klosters nicht mehr hatte
wahrnehmen können1l3). Immunität und Königsschutz - einst von

110) AaO. S. 79: (cogilavi) ••• requwa ab anliqui4 'emporibw eau.ta, neut
viveme p~re fIWlO Gocelone ffleqw ad8tame coram domno Richardo epi4eopo ftcut
a nobi. acta ü diJJinila ut pruenlibu.t tam ckrici8 quam laiciB, quid adt:oc~iB
swte proveflire debuü •• cripto conJirmare.

111) D. Lo. 1.54; Vorurkunde Ludwigs d. Frommen deperd.
112) A. Leao r t , Chronique et ohartea de l'abbaye de Baint-Mihiel, (l\!ettensia

VI) Paris 1912. Kr. 20. S. 97-99.
118) Chronique e. 7. A. LeBort. S. 11: (zu Herzog Friedrich, t 978) vide_

prediclam abb~iam terro« 8tIaIl contiguam d a '1Uela regia longe remotam. dominio
.uo. quod .an Jacile Juil. eam .ubiugavit, d dominium iUud ,ub 'ilulo deJefl8ioni4
ad po,ter08 'rammw; vgl. fernero, H. S. I4u. 0.32. S. 30£. [duce», qui videbantu,.
loci deJefl8oru. patroni dids vel adoocati).
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Karl dem Großen und Ludwig dem Frommen der Abtei verliehen114) -

hatten bei der stets und unmittelbar gegebenen Präsenz des Herzogs
ihre Wirkung eingebüßt. Unter dem Titel der Vogtei zog der Herzog
Friedrich I., der 972 zum ersten Male urkundlich als Vogt bezeugt
wird1l5), ein Drittel des Klosterbesitzes zum Bau der Burg Bar ein1l6);
eine spätere Zeit hat diese Maßnahme, die man wohl eher als einen
Gewaltakt zu verstehen hat, als Teil eines Vertrages gedeutet, der
der Abtei wenigstens den ungestörten Besitz der übrigen beiden Drittel
garantieren sollte117).
Nach dem Erlöschen der männlichen Linie des Hauses Bar (1033)

brachte die Tochter Friedrichs n., Sophie, ihrem Gemahl Ludwig
von Mousson und Montbeliard unter anderem als Erbe auch die
Herrschaft und Vogtei über Saint-Mihiel ein. Ludwig ist sehr selten
als Vogt bezeugtllS), seine Gemahlin aber hat nach seinem Tode (1071)
ihre Funktion als Klosterherrin und Vögtin energisch wahrgenom-
men. Mehrfach traf sie Entscheidungen über Vogteirechte in Einzel-
besitzungen des Klosters'P); sie-investierte sogar den Abt Siegfried
(1076-1094) mit der virga, was eine spätere Urkunde zwar als Miß-
brauch - illicita consuetudo - brandmarkte, aber dennoch als Recht
des Vogts, als mos antiquus, anerkennen mußte120). Die 'Vahrnehmung
der Vogtei durch eine Frau ist nicht eine absolute Ausnahme im n.

m) D. Kar. I, 68 (772 :Mai)u, BM2 615 (816 Jun. 2) = A. Lesort, Nr. 5,
S.57-60.

116) A. Lesort Nr. 30, S. 130-132 (adfocato duce aenioreque nostro Friderico).
118) Chronique c. 7, S. Uf.; vgl. oben zu Anm. 69.
117) Vgl. Schreiben des Erzbischofs Arnold v. Trier 1172/79, A. Lesort Nr.

117, S. 370f. (= Gallia Christ. XIII, instr. col. 573f.): Darstellung des Abtes
von Saint·Mihiel quod, cum monaaterium ipaiua ex antiqua et tonga institutione
comiti de Barro de iure advocatie tertiam partem univerae terre quam idem monaate·
rium habebat dimiserit et adhuc dimittat, ea conditione ut monaaterium duarum
partium plenum et singulare dominium habebat, aine quolibet eiuadem comitia
impedimento •••

118) A. Lesort Nr. 37 (10681), zusammen mit seiner Gemahlin für eine Teil-
vogtei; Nr. 57 (1098 Okt. 20): im Rückblick Ludwig genannt als eiusdem cenobii
advocatua.

118) A. Lesort Nr. 41 (1080), S. 159-161 für Heuecourt u, Jainvillotte;
Nr. 50 (1091), S. 181-185 für Condö; dazu unten S. 106f.

lZO) A. Le sort Nr. 65 (1117), S. 232-237, hier heißt es: Igitur in hac ecclesia
.•. moa antiquua optinuerat, ut, quoties obbas moreretur, alter in loco üliua nisi
baculum de manu adfJocati ecclesiae ausciperet, nullatenus substitueretur. Haec
illicita consuetudo adeo inoleverat ut quidam abbas nomine Sigifridua •• , de
manu [eminae, venerabilis comitissae Sophiae, suscepisset •.•
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JahrhundertI21); im Falle von Saint-Mihiel wirkte sich aber - und
das gilt wohl gerade bei der Abtinvestitur - die erwähnte Ver-
schmelzung von dominium und dejensio aus.

H.
Bei den Reichsabteien des oberIothringischen Raumes, die WIr

bisher - abgesehen von den Königsklöstern Moyenmoutier und Saint,
Die - aus unserer Untersuchung ausgeklammert hatten, ist die Vogtei_
entwicklung in den Grundzügen nicht anders verlaufen als bei den
bischöflichen Klöstern und Hochstiften. Die Gunst der überlieferung
läßt die Verhältnisse im Eifelkloster Prüm bereits für die Karolingerzeit
in Umrissen erkennbar werden: seit der Mitte des 9. Jahrhunderts
werden in den Privaturkunden Namen von Vögten genanntl22).
und im 10. Jahrhundert sind häufig zwei und mehr Vögte neben-
einander tätigl23). Im Vordergrund stehen weiterhin Grundstücks- -
geschäfte, aber der Vogt ist z. B. auch zugegen bei der Abgrenzung
von Zehnt- und Pfarreisprengeln'P},
Relativ spät vollzieht sich der Übergang zur adeligen Hochvogtei.

Eine Urkunde des Bischofs Albero von Basel von 1136 für das Marien,
stift zu Prüm nennt aIsVogt für die Zeit des Abtes Rupert (1027 -1068)
einen Becelin, der mit dem in der Urkunde des Erzbischofs Eberhard
über die Prekarie mit dem Grafen Walram von Arlon 1052 als Zeuge
auftetrenden Beeelin von Ham identisch sein dürftel25). Diese Identi-
fizierung wird dadurch erhärtet, daß seit 1086 der Graf Berthold

, von Harn als Vogt nachzuweisen ist, dessen Sohn Betthold Ir. im

121) Vg!. etwa die allerdings z. T. anfechtbareGrundungsurkunde des Priorats
Deuilly, Calmet TI, col. 274: Advocatiam autem praedicti loci Walterim eibi
et "xori 81lae Adilae retinuit - dazu oben S. 70 und unten S. 93. Ferner: D. H.
IV. 99 (1063 Jan. 29) für Ottmarsheim - dazu H. Hirsoh, Studien (wie Anm. 2)
S. 480££.; H. Dubled (wie Anm. 2) S. 24f. u. 28££.

122) MUB I, Nr. 103 = C. Wampaoh, LUB I, 83 (zu 842): Teotfredus;
:MUB I, Nr. 98 zu 861-884: Engilgarius usw. Hinweis auf den Vogt bereits
in D. Kar. 1,203 (806Jan. 20). Vgl. auch H. Wohltmann, Die Entstehung und
Entwicklung der Landeshoheit des Abtes von Prüm, Westdt. Zsohr. 28, 1909,
S.369-464.

123) VgI. etwa :MUB I, Kr. 180 (943 Juni 15); :MUB I, Kr. 190 (c. 948/50);
:MUBI, Nr. 219 (964);:MOB I, Nr. 235 (971).

12') :MUBI, Kr. 356 (1063 Nov. 1); Abgrenzung erfolgt pt"esente locorum eorun.
dem aduocato.

m) Urkunde Alberoer MUB I, Kr. 488; Prekarie Walrams::MUß I, Nr. 338.
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Konflikte mit der Abtei die noch zu besprechende Vogteiregelung
hinnehmen mußt(126). Seit etwa der Mitte des Jahrhunderts also liegt
die Prümer Vogtei in den Händen der Familie von Harn, von der
sie dann an die Grafen von Vianden gelangte127).
Ob nun die Eigenart der Überlieferung dafür verantwortlich zu

machen ist, daß in Echternach für das 9. Jahrhundert über die Vogtei
nichts auszumachen ist, ist schwer zu sagen128). Das Kloster stand
lange - bis hin zu dem Lützelburger Siegfried - unter Laienäbtent'"),
das erklärt gewiß zu einem Teil die unbedeutende Stellung und daher
Nichtbeachtung von Vögten, wenn solche überhaupt eingesetzt
wurden. Die erste und für lange Zeit einzige Nennung eines Vogtes
in einer Schenkungsurkunde des Propstes Berengaud zu 926/27
(oder 930/31)130)ist möglicherweise aus der besonderen politischen
Situation zu erklären: ähnlich wie um die gleiche Zeit in St. l\faximin
so könnte auch in Echternach Heinrich I. eingegriffen haben,um
nach dem Anfall Lothringens ans Reich Einfluß auf die inneren
Verhältnisse des Klosters zu gewinnen; es fällt auf, daß Berengaud
gegenüber dem Laienabt Giselbert offenbar eine recht selbstbewußte
Haltung einnahm=-). Die Durchführung der Reform im Jahre 973
bedeutete für den Lützelburger Siegfried, der die Wiedereinführung
der monastisehen Observanz selbst betrieben hatte132), den Verzicht

126) Berthold I. als Vogt: C. Wampach, LUB I, Nr. 304 (1086 Aug. 25);
Vogteiweistum D. H.IV. 476 (1102Dez. 25 - 1104Okt. 26) - dazu unten S. 101£.
Berthold n. erscheint als Vogt von Prüm zuerst: MUB I, Nr. 405 (1102).

127) Graf Friedrich v. Vianden als Vogt von Prüm in einer Urkunde des Ebfs.
Albero von Trier 1132: MUB I, Nr. 475 und C. Wampach, LUB I, Nr. 382.
Zur Familie Ham und ihrer Identität mit der Dynastie der Grafen von Vianden:
J. Va n ner us , Les anciens dynastes d'Esch-sur-la-Süre, Ons Herriecht 12,
1906, S. 279-281; 304-310.

128) Zur Anlage des Liber Aureus vgl. C. Wampaoh, Geschichte der Grund-
herrschaft Echtemach im Frühmittelalter, Bd. I, 1 (Textband), Luxemburg
1929, S. 95ff. (Kürzungen bei den Kopien betreffen u. a. die Zeugenlisten).

129) Dazu C. Wampach, Echtemach I, 1, S. 153-198.
130) C. Wampach, Echtemach I, 2 (Quellenband = UB Echtemach) 1930,

Nr. 167, S. 259-260; zur Datierung Vorbem. Wampachs.
13l} C. Wampach deutet den Sachverhalt des Hervortretens Berengauds

bei gleichzeitiger Nichtberücksichtigung des Laienabtes Giselbert etwas anders -
aaO. Bd. I, 1, S. 194ff. Anm 1.

132) 'Wiedereinführung der Benediktregel durch Otto hortatu ergo venerandi
comitie SigiJridi Jidelis nostri - D. O. I. 427 (973 März 15) = UB Echtemach
Nr. 173. Dazu vgl, C. Wampach, Echtemach I, 1, S. 214ff.; K. Hallinger,
Gorze-Kluny, I S. 110f.

6 Zeitschrift für Rechtsgeschichte. XCVI. Kan. Abt.
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auf das Laienabbatiat ; die 'Übernahme der Hochvogtei. in der er
zuerst für das Jahr 997 bezeugt istl33), bot ihm jedoch ausreichenden
Ersatz für den Verlust an :Macht und Einfluß. Daß die Anlehnung
an eine mächtige Familie die Abtei nicht aller Sorgen enthob, dafür
sind die übergriffe von Leuten des Grafen Giselbert von Longwy,
der wenig später Graf'von Luxemburg und Vogt von Echternach
wurde, auf Klostergut ein Beispiel; der Abt Humbert wandte sich in
seiner Not an die Kaiserin Giselaum Hilfol34). Größeren Schaden jedoch
stiftete das Treiben der Untervögte. deren schlimmsten Vertreter,
den Burgherren Frithelo von Esch an der Sauer, der Graf und Hoch-
vogt Giselbert um 1055 absetztel35). Anno von Köln aber hat sich di6

Dienste des gewalttätigen :Mannes im Streit um die Abtei Malmedy
zunutze zu machen versucht, als er ihm um 1065 hier die Vogtei
übertrug; mit einer Schutzfunktion hatte Frithelos Amtsausübung
allerdings nichts mehr zu tunl36). Die schwierige Lage, in die Echter-
nach durch die Willkür vor allem der Untervögte geraten war, stellt
den Hintergrund dar für die Vogteiregelung. die der Graf Heinrich-
im Jahre 1095 vornahml37).

Auch in der Vogesenabtei Remiremont tritt im 10. Jahrhundert
eine Reihe von Vögten auf, die offenbar noch in der Tradition der
karolingischen "Beamtenvogtei" stehenl38).?tIöglicherweise ist die
Einsetzung Bavengers, der. um 950 bezeugt ist, in einen Zusammen:
hang zu stellen mit der Neuordnung und Reform des Klosters, die

1») D. o. ur. 259 (997 Okt. 14) ca UR Eohtemaoh Nr. 181.
114) UR Eohternach Nr. 185 (um 1031/32). Zu Giselbert: C. Wampaoh,

Echtemach I, I, S. 254f.; H. Renn, Das erste Luxemburger Grafenhaus (963-
1136), (Rhein. Archiv, 39) Bonn 1941, S. 126ff. .

116) Konflikt mit Frithelo: Thiofrid, Vita s. Willibrordi e, 33, MG. SS. xxm,
S. 26; dazu: C. Wampach, Echternach I, 1, S. 25Mf.; J. Vannerus, (wie
Anm. 127) ebd. 11, 1905, S. 304-310; genealogische Tafeln zur Dynastie: 14,
1908, S. 367.

1M) Triumphull8. Remacli o. 21, MG. SS. XI, S. 447. Zur Auseinandersetzung
um lIeJmedy zuletzt: G. Jenal, Erzbischof Anno v. Köln (10ll6-1075) und sein
politisches Wirken, (Monographien z. Gesch. d. Ma.s, 8) 1974, S. 56-109.

la?) UB Echtemach Nr. 197 (1095 - Apr. 12), dazu unten S. l07ff.
118) Ravenger um 950/960: MG. Libri Memoriales, T. I: Liber Memoriali8

Romarieensia, 1970,8. 146; Benno: ebd. S. 90; Lizer: ebd, S. 40. Zur Datierung
der Einträge vgl. E. Hlawitsohka, Studien zur Abti8Binnenreihe von Remire-
mont (7.-13. Jb.), (Veröff. d. Inst. f. Landeskde. d. Baarlandes, 9) 1963; hier
S. 141noch ein Vogt Imbert zu ea. 960/990 aufgeführt.
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der Herzog Giselbert um 934 durchführen ließ139).Der Übergang
zur adeligen Hochvogtei erfolgte bald nach der Jahrhundertwende ;
mit Sicherheit hatten der Herzog Gerhard und sein Vater Graf Gerhard
diese Würde innel40). Ob auch der zwischen 1020 und 1030 verstorbene
Oheim des Grafen Gerhard, Graf Gerhard von Metz, bereits als Vogt
von Remiremont anzusehen ist, wie E. Hlawitschka annimmtl41),
läßt, sich nicht sicher belegen j immerhin war seine Tochter Bersoinda
hier Äbtissin142

) - die Beziehungen der Familie zur Vogesenabtei
waren also recht eng. Nach· einer zu 1068/70 zu datierenden Notiz
hat der Herzog Gerhard als Vogt 25 potestates des Klosters eingezogen,
von denen er zwei an Untervögte weiterverlieh143). Die Notiz belegt
einmal die Existenz von Untervögten. vor allem aber ein Vertrags.
verhältnis zwischen Vogt und Kloster, das jenem für die Schutzaus-
übung eine finanzielle Entschädigung garantiert - eine Regelung,
die der französischen pariage entspricht144).

In St. Maximin schließlich ist die Reihe der Beamtenvögte im 10.
Jahrhundert nach der ersten Erwähnung eines Hartmann zu 909
gut zu übersehauenl=}; allerdings geben die bloßen Namen keinen
Aufschluß über FamiIienzugehörigkeit und sozialen Status. Wenn
man die zu 959/963 und 993 bezeugten Hildrade als Vater und Sohn
oder zumindest als Verwandte ansehen darfU6), dann wäre dies ein
bescheidener Beweis dafür, daß auch die Maximiner Vögte aus be.

13t) E. Hlawitschka, Remiremont, S. 44; ders., Herzog Giselbert von Loth-
ringen und das Kloster Remiremont, ZfGO 108, 1960, S. 443, 460ff.

140) E. Hlawitschka, Remiremont, S. 65f. und Anhang Ill, S. 144 (zu
ea, 1068/70).

1&1) AaO. S. 59f., 62: ders., Die Anfänge des Hauses Habeburg-Lothringen
(wie Anm. 72), S. 14lf.

lU) E. Hlawitschka, Remiremont, S. 60-62.
143) E. HlawitBchka, Remiremont, Anhang Ill, S. 144.
1") E. Hlawitschka, Remiremont, S. 82; zur par iage vgI. T. Endemann,

(wie Anm. 2) S. 28 u. L. Gallet, Les traites de Pariage dans la France feodale,
Paris 1935.

m) :MUß I, Nr. 153 u, 154 ... C. Wampaoh, LUB I, Nr. 141a u, 141b;
vgl. E. Wisplinghoff, Untersuchungen zur frühen Geschichte der Abtei S.
Maximin bei Trier von den Anfängen bis etwa 1150, (Quellen u. Abh. z. mrh.
KiG, 12) 1970, S. 46f.

1") MUB I, Nr. 205, Nr. 210-212 = C. Wampach, LUB I, Nr. 166, Nr.
171-173 und MUß I. Nr. 268 = C. 'Vampaoh, LUB I, Nr. 206: der oben ver.
tretenen Auffassung neigt auch Wampach zu (S. 289 Anm. 5), dagegen Wispling.
hoff, S. 46 Anm, 107.

6*
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stimmten, fester abgegrenzten Personengruppen oder Familien hee,
vorgingen. Wie in Prüm so sind auch in der Trierer Abtei mitunter
mehrere Vögte gleichzeitig bei einem Rechtsgeschäft tätig; sie werden
.jeweils für einen lokalen Sprengel zuständig gewesen sein, in dem sie
wohl auch selbst Besitz hatten147}. Gegen Ende des 10. Jahrhunderts
übernehmen die Lützelburger auch in St. Maximin die Hochvogtei.
erster unanfechtbarer Beleg ist die Nennung des Grafen Heinrich
in einer Prekarieurkunde von 996148}. Zwar unterzeichnet bereits
Graf Siegfried die Schenkung des Erzbischofs Egbert für St. PauIin
von 981 als Zeuge mit dem Vogttitel, aber da diese Urkunde eine
Fälschung ist149), kann m.m den Beleg nur unter der Voraussetzung
gelten lassen, daß die Zeugenliste einer echten Vorlage entstammt.
Immerhin liegt die Frage nahe, warum man in einer Pauliner Fälschung
einen Maximiner Vogt hätte erfinden sollen.Die in den Privaturkunden
erkennbaren Funktionen des Vogtes sind die üblichen: Grundstücksgs,
schäfte, Regelung der Pflichten der Hintersassenl50}, Schutz der
Klosterleute'P) - alle Aufgaben also, die unter die Verantwortung
für die Sicherung des Klostervermögens und der familia fallen. In-
teressant ist dabei, daß man den Vogt auch für die Erfüllung eines
Vertrages, hier einer Prekario, haftbar machte - und zwar sowohl
Von seiten des Klosters wie des anderen Vertragspartncrsl62). Daß
St. Maximin ebenfalls seit der Mitte des n. Jahrhunderts Schwierig-

147) MUB I. Nr. 251 = C. Wampach. LUB I, Nr. 186 (978); der für den
Bidgau tätige Vogt Warner ist vielleicht identisch mit dem im Bidgau über
Besitz verfügenden Warner des D. O.II. 252 (981); vgl. auch C. 'Vampach,
LUB I Nr. 213 = HUB 11, Nachtrag 34.

148) MUB I, Nr. 273 = C. Wampach, LOB I, Nr. 207.
1&9) MOB I. Nr. 255 = C. 'Vampach, LUB I, Nr. 189; dazu F. J. Heyen,

Die Egbert-FälBchung des Stifts St. Paulin vor Trier zu 981, AID 17, 1971, S.
136-168.

100) MOB I, Nr. 332 = C. Wampach, LOB r, 268 (1042-1047); dazu:
E. Ennen, Die Grundherrschaft St. Maximin und die Bauern zu 'Vasserbillig,
in: Hist. Forschungen f. 'V. Schlesinger, hg. v. H. Beuma.nn, 1974,S. 162-170.

161) Wampa.ch, LUB I, Nr. 213 (1000): Schenkung einer :Magd mit ihren
Kindern, die nach der Freilassung Bub mundiburdio et defensione Bim advocati
8ancti Maximini. sicut uteri hominu de Everlinga.

162) MUH I. Nr. 272 (993-996) = C. Wampach, LUB I, Nr. 272; MUB I,
Nr. 273 (996) = C.Wa1l1pach, LOB I, Nr. 207 - hier heißt es .•• aut aduocatua
nOBter, quia hee omnia ges.nmua eius consilio et instinctu. Bi negligens exactor
exatiterit preJate tradicioniB uel retribucioniB, ne aduocatie negligentia Jeriatur,
detrimentum mOna8terii de BUO compotuü,
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keiten mit seinen Untcrvögten bekam, wird die Besprechung der
Vogteiregelungen aufzeigen.

Es bleibt nun noch die Frage zu beantworten, welchen Einfluß
das Königtum auf die Vogteientwicklung in den Reichsabteien nahm.
In aller Deutlichkeit tritt diesel' Einfluß schon früh in St. Maximin
zutage. Einen Tauschvertrag der Abtei mit den Edlen Nortpold und
Franco im Jahre 926 unterzeichnet nach dem Laienabt Gisclbcrt
der Vogt Volmar; der Schreiber der Urkunde fügt hinzu, daß Volmar
in Worms in publico rnallo von König Heinrich eingesetzt worden
scj153). Da er aber bereits 923 als Vogt eine Prekarie zwischen St.
Maximin und einem Edlen Gerbort tätigtel54), muß Heinrich eine Neu-
bestallung vorgenommen haben. Der König legte also 'Wert darauf,
nach dem Anfall Lothringens die Herrschaftsrechte gegenüber der
alten Reichsabteil55) zu dokumentieren. Das deckt unsere Vermutung
eines Eingreifens des Liudol£ingers auch in Echternach.
St. Maxiruin hat einige Jahrzehnte später von Otto I. ein Vogt-

wahlprivileg erhalten. Nun ist dieses D. O. I. s'91 (970März 29) wahr-
scheinlich nicht wirklich vollzogen worden; es diente aber als Vorlage
für ein entsprechendes Privileg Ottos II. vom 27. Juni 973 (D. O. 11.
42), das wie das D. O. I. 391 den ausschließlichen Gerichtsstand der
Klosterleute v:or dem Abt bzw. den von ihm bestellten Vögten be-
tontl56). Mit dem D. O. HI. 62 (990 Juni 16) werden dann erste Be-
strebungen zu einer Einschränkung der vogteiliehen Befugni~se er-
kennbar. Aber auch nach Einräumung der freien Vogtwahl hat das
Königtum diese Institution nicht sich selbst bzw. der alleinigen Ver-
fügungsgewalt des Abtes überlassen; die Wahl schloß ein Mitwirkungs-
recht des Königs nicht aus157), und darüber hinaus bot die Bannleihe

153) MUB I, Nr. 166 (926 Dez. 30), S. 230-232, 2 Ausfertigungen.
154) MUB I, Nr. 163 (923 Juni).
155) Zur Umwandlung von St. Maximin in ein Königskloster vgl. zuletzt:

J. Semmler, Rez. zu E. Wisplinghoff, St. Maximin (wie Anm. 145), ZRG
Kan. Abt. 59, 1973, S. 474f. und ders., Episcopi potestas (wie Anm, 12), S. 373ff.

156) Vgl. jeweils die Vorbem. zu D. O. I. 391 u. D. O. H. 42. Der Passus über
den Gerichtsstand der Klosterleute D. O. I 391: et nee epueoporum aut dueum
comitumve aut alicuius iudiciarit: poteatatis placitum adtendant, nisi solius abbatis
et advocatorum quos ipse elegerit et constituerit ; D. O. H. 42: nuZliuaque nisi
abbatis vel ab eo constitutorum placitum attendat (scil. familia). Vgl. auch E.
Wisplinghoff, S. Maximin, S. 143ff.

157) Vgl. R. Scheyhing, Eide, Amtsgewalt und Bannleihe. Eine Untersu-
chung zur Bannleihe im hohen und späten Mittelalter, (Forsch. z. dt. Rechts-
gesch., 2) 1960, S. 314f.
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ihm ein Mittel, seinen Einfluß weiterhin geltend zu machen. Wenn
sie für St. :Maximin auch zunächst nur in einem unechten Diplom.
Heinrichs lIT. begegnet, 80 ist an dieser königlichen Praxis gleichwohl
nicht zu zweifelni58).
Auch die Yogteiweistümer für Echternach und Prüm von 1095

bzw.. 1102/1104 gehen von der königlichen oder kaiserlichen Mit.
wirkung bei der Bestallung des Yogtes durch die Bannleihe ausl~).
Wann sie eingeführt wurde, läßt sich nicht erkennen; eine Neuerung
ist sie sicherlich nicht, denn "os wird von ihr wie von einer Einrichtung
gesprochen, die längst vorhanden war"l60). Prüm besaß ein Privileg
Karls des Einfältigen von 920, das die Immunitii.tsbcstä.tigung mit
dem Zusatz versah, der Abt könne seine Vögte für jedes beliebige
Grsfengericht ohne Anwesenheit des Königs bestellen161). Wenn es
sich hier nicht um eine spätere Interpolation handelt - der Passus
ist syntaktisch nicht sehr geschickt eingefügt162) - dann mußte man
im Eifelkloster jedonf~lIs erkennen, daß die durch die Ausschaltung
des Königs erlangte größere Selbständigkeit keineswegs nur Vorteile
bot; im Konflikt mit den Edelvögten von Harn um 1100 hat der
Abt Wolfram den König um Hilfe gebeten und sich dabei bezeichnen. '
derweise auf königliche Diplome seit Pippin - also Immunitäts.

118) D.H. III. 372 (1056 Mai 31 bzw. Juni 30); dazu unten S. 110£f.; vgl. ferner
R. Scheyhing, S. 207 Anm. 32, zur Bannleihe allgemein S. 200-223; Th.
Mayer, Fürsten und Staat. S. 151 (Formulierung der Urkunde ins 12. Jh.
gesetzt); E. Wisplingho£f. St. Maximin, S. 162. ,

m) '(,TBEchternach Nr. 197 (1095 - April 12), Weistum aufVeranlassung des .
Grafen Heinrioh; S. 323: d durevervnl quod nullum legitimum placiIum ulli
advocato debeanl, nin qui bannum ab imperatortl habeaI ••• ; Weistum PrÜIn _
D. H. IV. 476 (1102 Dez. 25 - 1104 Okt. 26): adt1OCalw. qui banm,m ab imperator.
MVIl a rege aC«pet"Ü ••• Für Echternach bietet die Schenkung Gerllards von
Vianden 1096 einen weiteren Beleg; vom Klostervogt. dem Grafen Wilhelm,
heißt es, daß er: ex glorioliuimi imperalori, Hennei licenliCl tunc e:urcilu",
ductanti.t in Itolio tu1U ut advocatia.

110) Tb. ~layer, Fürsten und Staat. S. 172.
1'1) Recueil des aetes de Charles III le Simple. Publ. par Ph. Lauer. (Charte.

et Diplömes relatifs A l'histoire de France) 1926, Nr. 104 (919 Aug. 20). kopial
12. Jh.: et ut abbcu IUO' adoocalol habeallictntiam ,tatuendi .ine regil prutlnlia,
in euiu8cumque comitil maUum wluet"Ü.

1C2) Das Diplom Karla des Einfältigen ist wörtlich wiederholt in D. H. IV. 1
(1056 Dez. 5). das ebenfalls kopial 12. Jh. (Liber aureus) überliefert ist. Eine
etwaige Interpolation des D. 104 wäre also vor Erhalt des D. H. IV. 1 anzu;
nehmen,
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und Schutzurkunden - zur Festlegungder Befugnisse des Vogtes
berufenl63).
In Echtemach traf Heinrich Ill. 1056 eine Regelung der Vogt-

bestallung; die Fassung des betreffenden Passus - niemand könne
Vogt werden ohne Zustimmung und Rat des Abtesl64) - läßt die
Deutung zu, daß die Einsetzung selbst vom König vorgenommen
wurde.
~ür Remiremont sind keine einschlägigen Urkunden aus dem 10.

und 11. Jahrhundert auf uns gekommen. Immerhin läßt eine Notiz
von Benoit Picart, die sich offenkundig auf urkundliche Überlieferung
stützt, erkennen, daß der Herzog Gerhard die Vogtei mit Zustimmung
Heinrichs Ill. übernahm165). Könnte hier die Bannleihe gemeint
sein1 Auch der Vertrag zwischen Gerhard und der Äbtissin Gisla.
über die Vogteiausstattung wurde im Einv erständnis mit dem König -
consentiente domino rege - abgeschlossen (1068/70)166); und schließlich
ist es Heinrich V. gewesen, der 1114 Maßnahmen gegen Übergriffe
del Vögte und Untervögte traf und dabei anordnete, daß jede curtis
jeweils nur einen Vogt haben solle, der von ihm den Bann erhalte161).
Damit läßt sich also für die drei letzten Salier nachweisen, daß sie
sich nachhaltig um die Vogteiverhältnisse in der Vogesenabtei ge-
kümmert haben.

183) D. H. IV. 476: lectis etiam et expOll'iti8 in audientia cunctorum omnibu.t
te8tamenti8 8ignati8 a Pippini regu tempore ipsiu8 ecclesie conditoris, que predicte
ecclesi~ et adtJocatorum officium et iura continebant ••• : vgl, dazu Th. Mayer,
S. 174f.

lit) D. H. Ill. 371 (1056:Mai 16!): ad haec etiam tJoZumua in toto 8'Upradicta
abbatia postiiac nullo8 eflici adtJocato8, nui con8e1l8U et consilio eiu.tdem abbati8
Beginberti eiusque 8ucces8orum ••• Bestätigung durch D. H. IV. 148 (1065 Mai 1).
VgI. R. Scheyhing, S.208. VgI. auch D. H. IV. 370 (10840kt. 16): Ernen-
nung von Vögten für Besitz von St. Arnulf/Metz durch Heinrich IV.

16,) E. Hlawitschka, Remiremont, S. 66.
166) Ebd. Anhang HI, S. 144; vgl. oben S. sa.
167) Das Diplom Heinrichs V. ist ediert: M. Duhamel, Des relations des

empereurs et des ducs de Lorraine evee l'abbaye de Romiremont (VlIe-XIIle
siecle), (Ann. de la Soc. d'04mulation du Döp, des Vosgcs, XII) 1865 (1866), S.
250-252 (zu 1113); zur Datierung vgl, G. Meyer v. Knonau, Jbb. d. Dt.
Reiches unter Heinrich IV. u. Heinrich V., Bd. 6, 1907, S. 290 mit Anm. 7.
Vg!. ferner E. Hlawitschka, Remircmont, S. 78 Anm. 273 u. S. 82. Die oben
angezogene Stelle lautet: in singuli8 curtibuB singulo8 tantum advocat08 iure
8UOcontentoe eeee concedimU8 qui a nobu bannum reciperent (Calmet Ill, pr. col.
70 liest: receperunt).
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Weniger klar erscheint die Situation in den beiden Metzer Reichs.
klöstern. Saint-Pierre-eux-Nonnains besaß ottonische Privilegien,
die ihm die freie Vogtwahl zusicherten'P}: für Saint-Martin ist die
Überlieferung so spärlich, daß die Vermutung von E. 1tIüsebeck,
auch dieses Kloster habe analog zu Saint-Pierre ein Vogtwahlprivileg
besessen, nicht zu belegen ist169}. Zu 1033 ist in der Nachfolge des
oberlothringischen Herzogs Friedrich II. der Herzog Gozelo als Vogt
von Saint-Martin bezeugt170}; die Tatsache, daß der Herzog Friedrich r.
in D. O. II. 159 für Saint-Pierre neben der Kaiserin Theophano und
dem Bisehof Dietrich als Intervenient auftritt, ist vielleicht im Sinne
einer Vogtei zu deuten. In der Vogtei konkretisierten sich die Reichs.
rechte, die die Herzöge über die beiden Metzer Reichsklöster wahr.
nahmen. Schließlich sind selbst in den ehemaligen Königsklöstern
Saint-Die und Moyenmoutier die Beziehungen zur Zentralgewalt
nicht völlig abgerissen. Beim Übergang der Vogtei Vonden oberlothrin-
gischen Herzögen aus dem Hause Bar auf den Herzog Gerhard aus
der neuen Dynastie Chätenois haben sich die Kanoniker Von Saint.
Die auf einem Hoftag bemüht, das ius antiquae libertatis zu sichern
und dabei den Kaiser als Garanten ihrer Rechte angesprochen: von

168) D. O. I. 210 (960 Juni 3), allerdings zweifelhafter Originalität; Bestäti-
gungen: D. O. H. 159 (977 Mai 11) Original; D. O. Ill. 117 (993 März 26).

189) E. Müsebeok, Die Benediktinerabtei St. Arnulf vor Metz in der ersten
Hälfte des Mittelalters, JGLGA 13, 1901, S. 187.

170) Aufzeichnung über ein Tauschgeschäft zwischen den Äbten Nanther
v. Saint·Martin und Poppo v. Stablo, Malmedy u. St. Maximin, abgeschlossen zu
Deville bei der Zusammenkunft Konrads H. und Heinrichs I. v. Frankreioh:
D. K. II. 189 (Ende Mai/Anfang Juni 1033); J. Halkin, C. G. Roland, Recueil
des chartes de l'abbaye de Stavelot.Malmedy, T. Ier, 1909, Nr. 99. Vgl. dazu
H.Bresslau, Über die ZusammenkunftzuDeville zwisohenKonrad Ir.und Hein-
rich I. von Frankreich und über das Todesdatum Herzog Friedrichs n. von Ober.
lothringen, JGLGA 18, 1906, S. 456-462. Zur Geschichte von Saint-Martin: H.
Lepage, L'abbaye de Saint-Martdn-devanb Metz, in: Mem. de la soc. d'Archöol,
Lorraine 20, (me seroT. VI), 1878, S. 109-238. R. Parisot, Origines S. 249ff.
geht von der Z. T. aufechtbaren Urkunde über einen Tausch zwisohen dem Abt
Berard und dem Grafen Rainbald aus - ed. S. 517-523, zu 965 Febr. 24 -
und deutet die Charakterisierung des Herzogs Friedrich - per conaen.mm eI
auctoMtatem • _. duci8 Friderici, qui eidern rnonaBte,.io domina,.i videtur -
im Sinne der Vogtei, zweifellos nicht zu Recht, weil das domina" nicht die Vogtei,
sondern die Verfügungsgewalt zum Ausdruck bringt, die der Herzog in Stell-
vertretung des Kaisers, der auch seine Zustimmung zum Tausche gibt, inne-
hatte. In Saint·Martin lagen also die Verhältnisse offenbar ähnlich wie in Saint-
Mihiel; vgl. oben S. 78f.
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ihm sollten der Touler Bischof und die fratres s, Deodati einen neuen
Vogt erbitten, wenn der alte wegen Mißbrauchs seiner Gewalt gemäß
kaiserlichem Urteilsspruch abgesetzt würde. Zwar ist uns diese Rege-
lung nur aus einem gefälschten Privileg Leos IX. bekanntl7l), aber
die Forschung geht allgemein Von der Existenz einer echten Textvor-
lage172)aus; die Initiative der Kanoniker von Saint-Die und die Ein-
schaltung des Kaisers - hier also Heinrichs ITl. - erscheinen durch-
aus glaubwürdig. Für Moyenmoutier hat Heinrich V. 1114 auf Bitten
des Abtes und der Mönche eine Vogteiregelung erlassen, als er am
14.März in Straßburg weilte173).
Als Fazit ergibt sich für die Reichsabteien. daß sich die Vogtei-

entwicklung in ihnen nicht ohne den maßgeblichen Anteil der Zen-
tralgewalt vollzogen hat, die entweder unmittelbar Entscheidungen
traf oder über die Herzöge, dort wo diese die Vogteirechte erworben
hatten, mittelbar ihren Einfluß geltend machte. Die Herrschaftsgewalt,
das dominium, das das Herzogtum zunächst in Stellvertretung des
Königs in den Königsklöstern und Reichsabteien ausgeübt hatte, hatte
sich in Moyenmoutier, Saint-Die, Saint-Martin, Saint-Pierre-aux-
Nonnains und Remiremont zur Vogtei gewandelt; im östlichen Teil
des Herzogtums, wo die herzogliche Gewalt kaum präsent war, hatte
sich dagegen der herrschaftsbildende Adel durchgesetzt - die Lützel-
burger in St. Maximin, die Grafen von Vianden in Prüm.

Ill.

Seit Beginn des 10. Jahrhunderts läßt sich in dem von uns unter-
suchten Raum die Tätigkeit von Vögten, die im Sinne der karolingi-
schen Beamtenvogtei als Geschäftsträger und Reohtabeistand-ts),
mitverantwortlich für das Klostervermögen und die Sicherheit der
familia, fungierten, deutlicher erkennen. Häufig waren die Reorgani-

171) JL +4252 = :M. Paris se, Bullaire de la. Lorraine, NI'. 39 (1051 Jan.
25); ed. Calmet lI, pr. col. 295-298 u. P. Boudet, Le Chapitre de Saint-Die
en Lorraine des origines au seiz ieme sieole, Epina.l 1923, S. 208-212.

172) R. Pari sot, Origines S. 264 Anm. 1; Ch.-E. Perrin, Seigneurie rurale
(wie Anm. 61), S. 280ff.

173) St. 3111 = Calmet, III pr. col. 71f.; dazu G. Meyer v. Knonau,
Jbb. d. Dt. Reiches unter Heinrich IV. u, Heinrich V. Bd. 6, S. 294 u. Anm. 13.

174) VgI. E. Wisplinghoff, Vogtei Essen, S. 322; G. Tellenbach, Eigen-
klöster, S. 131.
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sation des Klosters oder die Durchführung von Reformen der Anlaß
für eine Regelung auch der Yogteiverhiiltnisse gewesen, was nicht
weiter überrascht, wenn man bedenkt, daß auch die Besitzsicherun.g
ein Aspekt der Reform warI76). Gegen Ende des Jahrhunderts und
im Laufe der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts vollzog sich der
Übergang zur adeligen Hochvogtei. Diese Entwicklung paßte sich
zunächst einmal dem steigenden Schutzbedürfnis der kirchlichen
Institution an: die Anlehnung an einen mächtigen Großen sollte mit
der Garantie del äußeren Sicherheit die Voraussetzungen schaffen
für ein von Störungen und Übergriffen der zahlreichen kleineren
Herren freies religiöses DaseinI76). Sehr schnell zeigten sich aber auch
die gefährlichen Konsequenzen des 'Vandels: die adeligen Vögte ließen
sich mehr von ihren eigenen Machtinteressen als der Sorge um das
Wohl der ihnen anvertrauten Anstalt bestimmen und interpretierten
ihre Sehutzfunktion im Sinne von Herrschaft, verstanden tuitio
und defensio als dominium177). Als der oberlothringische Herzog·und
Vogt von Saint-Mihiel, Friedrich I., die Burg Bar zum Teil auf Kosten.
des Klosters erbaute, begründete er die Entfremdung des Klosterguts
damit, daß seine Burg der ganzen Abtei Schutz biete: caatrum illud
totiue abbatiae lUMmen /ore178).
Die Aufsplitterung der Vogteien, das Entstehen von Untervogteien

- angesichts der Ausdehnung und der Streulage des kirchlichen Be.
sitzes sowie der vielfältigen Aufgaben des Vogtes zweifellos eine ge_
schichtliche Notwendigkeit-ö'] - vervielfachte die Gefahrenpunkte.
wie die seit der Jahrhundertwende ständig zunehmenden und unüber,
hörbar werdenden Klagen über d~eÜbergriffe gerade der Untervögte
verdeutlichen. Es ist keine Frage, daß die Verstrickung des Königtums
in den Konflikt mit dem Papsttum und der im Verlauf des Investitur,
streits eintretende Verlust der Zentralgewalt an Macht und Ansehen

176) Vgl. auch E. Boshof, Erzstift Trier, S. 149.
176)" Bezeichnend die Formulierung in der Urkunde des Bischofs Pibo von

, Toul für Saint-LOOn(1091),Calmet Ill, pr, col. 21: abbas Seherue ••• conllideran.
malitiam in dies 8tlbcreBcere hominum et praecaoen« in p08terum, et aUenden.
sine procidentia alicuiu8 principi8 eundem !!illam ab infeBtationibU8 malefaclorum
8ecuram nuUo modo per 813 exiatere, noetro et religi08Of"1.1mtrirorum bono "'.me con.
eilio ••• in manu ipsiu« duci8 et custodiam ••• repo8t1ie ••• ; dazu J. Oho ux ,
Pibon, Reg. Nr. 53, S. 217f. und unten S. 115.

177) Vgl. auch M. Parisse, Noblesse lorraine, S. 75f.
178) VgI. oben S. 78f.
m) B. Au bin, Landeshoheit, S. 322f.
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die Krisensituation noch verschärft hat; der Adel nutzte die Gunst
der Stunde. Die Reaktion der Kirchen blieb nicht aus. Nun begannen
die Bemühungen um eine Eindämmung der Vogtgewalt, um eine
wirksame Kontrolle. Die 'Villkür sollte gebändigt werden durch das
Recht, wobei die rechtlichen Vereinbarungen auch in Betracht zogen,
daß der Vogt für den Aufwand, den er bei der Ausübung seiner Schutz-
funktionen zu leisten hatte, einen Anspruch auf Entschädigung hatte;
die Gegenleistung der bevogteten Kirche bestand in Abgaben und
Diensten. Die erhaltenen Yogteiregelungell sind entsprechend den
jeweils besonderen Verhältnissen der kirchlichen Institution sehr
differenziert; zahlreiche Fälschungsprobleme erschweren die Jnter-
pretation zusätzlich. Es würde den Rahmen der Untersuchung spren-
gen, wenn man alle Einzelfragen erschöpfend behandeln wollte, aber
die Grundlinien del Entwicklung im oberlothringisch.trierischen Raum
lassen sich dennoch genügend deutlich herausarbeiten'f'').

Einen sehr frühen Beleg für die Bemühungen um eine genauere
Festlegung der Befugnisse des Vogtes stellt die Schenkung eines
Grafen Hildrad an das Kloster Saint·Vanne aus dem Jahre 1020
darlSl); die darüber ausgefertigte Urkunde sagt zugleich etwas über
die Motive aus, die den Schenkgeber dazu veranlassen konnten,
sich besonders mit der Vogteifrage zu befassen. Hildrad überträgt
dem Kloster ein Gut als Gedächtnisstütung für sein Seelenheil und
das seiner Gemahlin Hercendis sowie seines Sohnes Richard, des .
späteren Bischofs von Verdun (1039-1046). Seinen Nachkommen
beläßt er die Vogtei, allerdings unter der Bedingung, daß sie die
Hintersassen bei den üblichen drei Gerichtsversamtnlungen im Jahr
nicht über Gebühr belasten und im Falle einer Unterstützung des
villicU8 gegen Aufrührer und Widerspenstige sich mit der ihnen
rechtmäßig zustehenden Gegenleistung begnügen; diese Regelung -
und das ist die offen ausgesprochene Sorge des Stüters - soll ver-
hindern, daß der eigentliche Zweck der Stütung durch die Habgier
der Nachkommen zunichte gemacht wird1S2).

180) Vgl. auch als jüngste Zusammenfassung M. Parisse, Noblesse lorraine,
S.59-106 ..

181) H. Bloch, Urkunden S. Vanne, Kr. XXVII, S. 427f.
182) A80.: Et quoniam posterita« succedit conaanguineoTum qui sepe nocent

anteceaaoribu8 per nimiam aeculi cupiditalem, nil ex hoc bono retineo neque aliquid
_ ut retineallt exortor ••• ; ferner: Hoc ergo confirmo et exhortor poeteros me08, ut
id teneant, quatinu8 elemo8ina nostro ante deum ait accepta.
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Es lassen sich weitere Beispiele für solche privaten Initiativen
anschließen, wenn auch das religiöse Motiv nicht immer so offen
wie hier oder bei der Vogtei um Gotteslohn, die Gottfried der Bärtige
in einer Schenkung an das Stift Sainte-l\Iadeleine/Yerdun vorsieht182a),
zutage tritt. Im Jahre 1075 verkaufte der Edle Hugo von Hachenfels
einen Hof in Olkenbach an das Stift St. Simeon in Trier. Er hatte
dieses Gut auf Rodeland frei besessen und übertrug es nun - pro
commode presenti et [uiuro anime remedio - in diesem Rechtszustand
an den neuen Besitzer: kein Vogt oder irgendein weltlicher Beamter
sollten diesen Besitz betreten oder über ihn verfügen dürfen, sondern
alle Rechte standen dem Propst oder dessen Beauftragten ZUl83).

Und ein letztes Beispiel: Der Graf Hugo von Dagsburg, ein Verwandter
des Papstes Leo IX., beteiligte sich an der Ausstattung des 1091 ge-
gründeten Stiftes Saint-Leon in Toul durch Überlassung der villa
Martemont, die er vom Bischof von Toul zu Lehen hatte, und ver-
zichtete dabei ausdrücklich auf seine Vogteirechtel84).

In gewissem Sinne lassen sich die hier erwähnten Fälle, vor allem
die Maßnahme des Grafen Hildrad, dem größeren Fragenkomplex
der Stiftervogtei zuordnen, bei deren Regelung es ja. auch darum
ging, die verschiedensten Interessen des Gründers und der klösterlichen
Gemeinschaft in Einklang zu bringen und den Zweck der Stiftung zu
sichern. Betrachten wir zunächst als eine besondere Gruppe die
'Klöster Deuilly, Bleurville und Busendorf, in denen die Festlegung
der Vogteirechte auf die Initiative der Stifter zurückging18S). Nach

l8h) Vgl. das Privileg Alexanders II. JL 4648 (1068 Apr. 13) - Bullaire
de la Lorraine, Nr. 52; ed. J. v. Pflugk-Harttung, Acto.pontificum Romano-
rum inedita, Bd, I, 1881, Nr. 42: Con/irmam"" etiam eon"enientiam quam glorio.
BtU dux Gode/rid"" in pruentia nostra tecum /ecit, videlicet, quod de ad"ocatione
prae/atae eortis, id ut Macrae nichil, nift 'antummodo lucrum divinae remunera-
tioni«, ip8e atque pottte" ltUi debeant unquam exigere. Zur Vogtei um Gotteslohn
auch: H. Aubin, Landeshoheit, S. 326.

liS) MUB J, Nr. 375; dazu E. Boshof, Erzstift Trier, S. 1I3f. Die Urkunde
des Ebf. Egilbert von 1097, die eine Schenkung des Propstes Poppo an S. Simeon
(Ausschluß der Vogteigcwalt) bestätigte (:MUß I, Nr. 392) vorwirft E. Wis-
pIinghoff, S. Simeon S. 90ff. als Fälschung. Das Güterverzeichnis von Karden
enthält ein Beispiel für Entvogtung: ~ruB I, Nr. 400, S. 455; hier ist jedoch die
Datierung ungewiß: E. Wisplinghoff, S. Simeon, S. 82 zur zweiten Hälfte
des 12. Jh.

11.) Calm et DI, pr. col. 20 (vgl, oben Anm. 176): nihilque donationi8 vel
ad1:ocatiae, nihil omnino iuri8 alicuiu.t in manu ltUa retinuit.

185) Vgl. oben S. 70.
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der Bestätigungsurkunde des Bischofs Bruno von Toul müßte Walther
von Deuilly die Regelung für seine Gründung im Jahre 1043 oder
kurz zuvor getroffen haben186); das wäre die erste Maßnahme dieser
Art in dem uns interessierenden Raum, aber die Urkunde ist inmehr
als einer Hinsicht verdächtig. Die Datierung ist nicht einwandfrei-F};
die Zeugenliste paßt nicht zu 1043, sondern erst in die Zeit nach 1046,
da der Erzbischof Eberhard von Trier (1047-1065) und die Bischöfe
Dietrich Von Verdun (1046-1085) und Adalbero von Metz (1047 bis
1072) unterfertigen. Von besonderem Interesse ist der Hugo de Cysa
urbe Italorum, der die Zeugenliste eröffnet; er war nach Ausweis
der Vita Leonis IX als römischer Legat bei der Erhebung Brunos
zum Papst auf dei Reichsversammlung von 'Vorms im November/De-
zember 1048 zugegen188). Im übrigen weist auch der Context einige
Merkwürdigkeiten auf; abgesehen von einer Passage, die deutlich
als besondeIer Einschub zu erkennen ist, erweckt der Text den Ein-
druck, aus zwei oder drei verschiedenen Stücken zusammengesetzt
worden zu sein: der Gründungsurkunde und VogteiregelungWaIthers,
einer Schenkung des Abtes Widrich von Saint-Evre, dem Deuilly
als Priorat unterstellt war, und einem Gunsterweis Brunos selbst.
In ihrer vorliegenden Fassung ist die Urkunde also zweifellos über-
arbeitet189). Die Hintergründe dieser Aktion können wir in diesem
Zusammenhang nicht klären; nichts spricht jedoch gegen die Annahmo
eines echten Kerns, zu dem eine Von dem Bischof Bruno bestätigte
Vogteiregelung gehörte. Gerade dessen Einschaltung läßt das Mach-
werk vertrauenswürdiger erscheinen - ein späterer Fälscher hätte
sich wohl eher auf den Papst Leo IX. als den Bischof Bruno berufen,
wenn ihm überhaupt keine Textvorlage zur Verfügung gestanden
hätte.

186) Calmet lI, pr. col. 272-276; erwähnt von M,Parisse, Noblesse lorraine,
S. 68 Anm, 37 ohne Kommentar.

187) Epakten und Konkurrenten stimmen nicht; Hinweis auf Heinrich Ill.:
regnante Henrico 8ecundo Romanorum auqusto,

188) Leonis IX vita ab ••. Wiberto conscripta II, 2, in: J. M. Watterich,
Pontificum Romanorum Vitae, T. I, Leipzig 1862; vgl. E. Steindorff, Jbb.
d. Dt. Reiches unter Heinrich 111., Bd. 11, 1881, S. 54f. Zur Vita Leonis jetzt:
H.·G. Krause, Über den Verfasser der Vita Leonis IX papae, DA 32, 1976,
S.49-85. .

189) AIs Fälschung deklariert von :M. L. Duhamel, Le pape Löon IX et
les monasteres de Lorraine, in: Ann. de la Soc. d'ömulation du döp, des Vosges
13,1869, S. 173-283, zu oben S. 202f., 203 Anm. 1.
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Für die auf jeden Fall in die Zeit um 1048/50 zu datierende Zeugen-
liste ließe sich zur Not eine Erklärung finden. Der römische Legat
Hugo und die drei Prälaten der Trierer Kirchenprovinz' haben Bruno
nach seiner Erhebung zum Papst nach Toul begleitet, wo sie gemein,
sam das Weihnachtsfest feiertenl90), für denin der Zeugenliste folgenden
Erzbischof Hugo von Besancon ist ein Aufenthalt in Toul zu 1050
bezeugt-'"). Der Abt Widrich von Saint-Evre, der selbst unterzeichnet
hat, könnte also die Gelegenheit benutzt haben, um sich die für das
Priorat seiner Abtei wichtige Urkunde nachträglich bestätigen zu
lassen. Vielleicht aber ist die Lösung auch viel einfacher: Inder Touler
Vita Leonis IX sind bei dem Bericht über das Weihnachtsfest die
ersten vier Namen in der Reihenfolge genannt, 'wie sie in der Liste
erscheinen, und Hugo von Besaneon, für den der Verfasser der Vita
offenbar eine besondere Zuneigung empfand, wird bei der Schilderung
der Reimser Synode von 1049 eingehender herausgestellt=s]. Die
Liste könnte also auch - zumindest was die erwähnten fünf Namen
betrifft - von dem Überarbeiter der Urkunde, der sich dafür auf die
Vita Leonis stützte, zusammengestellt worden sein; sie wäre dann für
die Diskussion um die Datierung der Urkunde ohne Bedeutung.
Die Schwierigkeiten werden nicht geringer, wenn "it uns nun dem

Kloster Busendorf. der Stiftung des Hauses Chätenois, zuwenden,
Die verschiedenen Notizen, die die Gründung und Vogtei betreffen193),
bieten eine verworrene Chronologie dar, da. die Verfasser offenbar
den 1044/45 verstorbenen Grafen Gerhard und semen Sohn Gerhard,
den späteren Herzog, nicht auseinanderzuhalten vermochten. Die
Notiz V schreibt die Vogteiregelung dem Grafen Gerherd zu und
datiert sie in das Jahr 1043, berichtet aber vorher, daß der Graf m
Busendorf Papst Leo IX. empfangen habe, der die Abtei privilegierte
und reich besehenkte+"). Das paßt zeitlich nicht zusammen,' wäre
aber zu korrigieren, wenn man den Papstbesuch auf das Konto einer

180) Leonis IX vita rr, 2, S. 150.
191) Widrici Miracula s, Gerardi, c. 9, :MG. SS. IV, S. 509 (bel Gelegenheit.

der Elevation des W. Gerhard, Okt. 1050).
112) VgI. Anm. 190 und zu Hugo Leonis IX vita ±I, 4, S. 155f.; dazu H.·G_

Krause. S. 76.
193) Notitiae fundationis monasterii Bosonis-villae MG. SS. XV, S. 977-980.

dazu: Ch.·E. Perrin, Seigneurie rurale, S. 468ff.
iN) AaO. S. 980.
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zur höheren Ehre des Klosters vorgenommenen Übertreibung des
Chronisten setzen und stattdessen - wie im Falle von Deuilly. - eine
Beteiligung des Bischofs. Bruno an der Vogteiregelung annehmen
würde19S).Damit läßt sich allerdings der Hinweis der Notiz I nicht
vereinbaren, der Graf Theoderich von Bitsch habe 1123 anläßlieh
einer Klage der Mönche gegen übergriffe der Vögte eine Urkunde
des Papstes Leo und seines Großvaters Gerhard - das ist der Herzog
Qerhard - verlesen lassen, die die Befugnisse der Vögte regelte196),
es sei denn, man denkt an eine Verwechslung der beiden Träger des
Namens Gerhard in der Notiz I und gibt das hier verzeiclmete Jahr
1043 als Abfassungsdatum des Vogteistatuts preis. Wie dem auch
sei, eine Vogteiregelung für Busendorf ist genügend sicher belegt;
je nachdem ob sie zu 1043 oder um 1050 zu datieren ist, hat Bruno
als Bischof von Toul oder als Papst Leo IX. daran mitgewirkt -
beteiligt war er auf jeden FaIl197).
Bei dem dritten uns interessierenden Fall kann daran ein Zweifel

gar nicht erst aufkommen, denn für das Nonnenkloster Bleurville
existiert ein sicher echtes Privileg Leos IX. vom 6. Dez. 1050, das die
Verfügungen des Stüters, des Grafen Rainard von Toul, bestätigt198).
Aus der Urkunde geht im übrigen hervor, daß der Papst bereits zu
der Zeit, als er noch Bischof von Toul war, von Rainard in die Ange-
legenheit der Neugründung eingeschaltet worden war199).
'. Schließlich ist in diesem Zusammenhang auch das gefälschte Leo-
privileg JL + 4252 von angeblich 1051 (Jan. 25) für Saint-Die, das

196) Vielleicht spricht die eigentümliche Formulierung: GerhardU8 namque
comes •••• Romanum pontifieem domnum Leonem, qui Brun dicebatur, in-
vitaverat ••• für die Richtigkeit unserer Vermutung.

196) AaO. S. 979. Zu den Datierungsproblemen vgl, suche Ch.-E. Perrin,
Seigneurie rurale, S. 472 Anm. 1 u, S. 474 Anm 1.

la?) Die Notiz V hebt die Bemühungen des Papstes um Schutz des atrium,
der engeren Immunität also, hervor; S. 980: atrium eiU8dem loci vi8itando •••
ci,.cuivit, monachi8 et Deo servientibU8 ibidem pacem firmam indixit; violatoru
autem atrii .•• gladio Bancti Petri, id eat anathemate BUO,perCU88it. Das entspricht
ähnlichen Verfügungen für Deuilly und Saint-Die - vgl, unten S. 96 und Anm.
202.

188) JL 4243 = :M. Pa.risse, Bullaire de la. Lorraine, Nr. 35; ed.: Ca.lmet
II, pr. col. 284-286; :M. L. Duhamel, S. 268-272.

199) Col. 284: Post quorum donorum JirmisBimam contraditionem, 8icut ipBe
praedictus comu iam expetierat eam a nobis, dum in Bolo episcopatu TuZlenn
prae!uimU8, consecrari, immo et comecrata eat •••
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eine Vogteiregelung enthält, zu berüoksichtigen'w]. Die Kanoniker
haben der Narratio zufolge ihre Bitte um Bestätigung ihrer Rechte
auf einem Hoftag vorgetragen ; da. der Papst unmittelbar ,"orher
ausführlich auf seine Erhebung eingcht201), kann eigentlich nur die
WOlmser Versammlung vom November/Dezember 1048 gemeint sein.
Daß der Bischof VOll Toul sich in einem für ihn eo wichtigen Augen_
blick um Angelegenheiten seiner Diözese, die er nun verlassen würde,
gekümmert hat, erscheint durchaus glaubwürdig. Im übrigen fällt
auf, daß die so unterschiedlichen Quellen zu Deuilly, Busendorf und
Saint-Die übereinstimmend von besonderen Bestimmungen zum Schutz
der engeren Immunität (atrium) handeln; im Falle von Busendorf
soll der Papst eine solche Verfügung sogar in besonders feierlicher
Form getroffen haben2(2) - auch diese Hinweise unterstreichen die
Glaubwürdigkeit der Nachrichten über die besondere Aktivität Drunos
von Toul/Leos IX. in diesen Fragen.

Die Vogteiregelungen selbst weisen neben eigentümlichen, auf die
spezifische Situation der bevogteten Anstalt zugeschnittenen De-
stimmungen als grundlegende Gemeinsamkeit die Aufteilung der Ge-
richtsgefälle auf: dem Vogt wird ein Drittel gewährt, wenn er vom
Klostervorsteher in adiutorium herbeigeholt wird. Der einschrän_
kende Hinweis auf den Notfall findet sich in Deuilly, Bleunille
und Saint- Die, für Busendorf ist dagegen generell von den drei Ge-
richtsverhandlungen im Jahr die Rcde203). Hier stehen dem Vogt und
einer begrenzten Anzahl von Begleitern auch Herberge und Gastung
für eine Nacht zu2().l),während das serviüusn in Deuilly (zwei Bolidi
jährlich) und in Bleurville (Getreide, Wein - ersatzweise drei 80lidi _,
ein Schwein) genau festgelegt wird205); in Saint-Die besteht die Ent,
schädigung für die Aufwendungen des Vogtes in einem Lehen. das

200) JL +4252 =M. Parisse, Bullaire delaLorraine, Kr. 39; vgl. oben S. ssr.
201) Der Text Iährt nach dem Hinweis auf die Erhebung fort (Calmet Il.

col. 296): Dum adhuc enim in ip8a curia prae8enlu U8emU8, de quibU8dam ad
eccleeiam Tulk""em perlinenlibU8, quam adhuc IenebamU8 lJub nostro regimine.
CQU8ae mow. .unl. VgI. auch: St. 2515b (Xaohtrag).

202) Deuilly: col. 274; Saint-Die: col. 297; Busendorfs vgl. oben Anm. 197.
203) Bereits im FaIle der oben S. 91 und Anm. 181 erwähnten Urkunde für

Saint- Vanne wird auf die drei üblichen jährlichen placita angespielt: in 'mu.
placiti8, ut fit in alii8 advocatii8 per annum.

2OC) Buaen do rf', S. 980: quem triUicUIJ abbali8 cum uno milite tribU8queJamul"
"enienlem debet 8U8Cipereüper flOClem bene pcucere.

205) DeuilIy, col. 274; Bleurvillc, col. 285.
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von der mensa der Kanoniker abgetrennt wurd(206), was nun auch
die besondere Stellung der zur praebenda fratTUm gehörenden Hinter.
sassen erklärt, die bis auf bestimmte Ausnahmen der Gerichtsbarkeit
des Kapitels unterstehen. Sehr weit gehen die Regelungen VonBleurville
und Saint-Die, die nämlich die Möglichkeit einer Absetzung des Vogtes
vorsehen207). Eigentümlich ist die Anweisung an den Vogt von Bleur-.
ville, das immerhin nach dem Willen seiner Gründer ein bischöfliches
Kloster geworden war, den König um Hilfe anzugehen, wenn der Bischof
sich übergriffe gegen Rechtsstatus und Besitz der Abtei erlauben
sollte.

Den hier besprochenen Regelungen ist das Bestreben gemeinsam,
die Kompetenzen des Vogtes so weit wie möglich zu beschneiden,
seine Tätigkeit auf den Notfall, die Hilfe bei rebellio208), zu beschränken
und damit seine Schutzfunktion stärker zu betonen. Gleichzeitig
bemüht man sich, die ihm zu erbringenden Gegenleistungen zu fixieren
und bestimmte Bereiche oder auch Personengruppen aus seinem Zu-
ständigkeitsbereich herauszulösen. Damit sind in diesen ersten Vogtei.
regelungen schon alle wesentlichen Elemente angelegt, deren weitere
Entwicklung im folgenden noch skizziert werden soll. Ganz aus dem
Rahmen fällt dagegen das Zugeständnis völliger Vogtfreiheit an die
Abtei Saint-Mansuy durch den Bischof Udo von Toul im Jahre 1054209):
mit der Behauptung, daß einige Vögte [protedores J dem Kloster
mehr geschadet als genutzt hätten, nimmt Udo es unter seine eigene
Obhut; in Zukunft soll Saint-Mansuy keinen Vogt haben außer dem
Bischof-l"). Das wäre also die radikalste Lösung des Vogteiproblems:
die völlige Ausschaltung eines weltlichen Schutzherrn - die erste
Verfügung dieser Art in dem uns interessierenden Raum. Nun stehen

206) Col. 297 (Boudet, S. 210): beneficium divi8um a praebendafratrum; dazu
Ch ..E. Perrin, Seigneurie rurale, S. 281£.-

207) Bleurville, col. 285: bei Übergriffen zwei-, dreimalige Ermahnung durch
den Bischof; lenkt er dann nicht ein: advocatia eareae ee praeaul alium advocatum
requirat, qui fideliter loci defensionem provideat. Zu Saint-Die vgl. oben S. 88f.

208) Im Falle von Deuilly Verbot der Ausübung der Gerichtsbarkeit im atrium:
ni8i monachi per vicarium BUum clamaverine, aue aliqui maligni rebellaverint
(col. 274); vorher ist vom Eingreifen bei eomumacia alicuius die Rede.
. 208) Gallia Christ. XIII, instr. col. 469f.; von M. Parisse, Noblesse lorraine,
S. 82, ohne Bedenken akzeptiert.

210) Col. 469: notificante domno abbate Dodone didicimus S. ManBUeti quo8dam
protectores loci magis obfui88e quem proJui88e ••• utile iudicavimus ••• iam dictum
S. ManBUeti locum nostra BUbeura ,.etinere, nullumque praeter n08 fJelle advocatum
habere.
7 Zeitschrift für Rechtsgeschichte. XCVI. Kan. Abt.
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einer vorbehaltlosen Anerkennung des Stückes jedoch einige gewichtige
Bedenken entgegen. Ein Diktatvergleich unter allen Urkunden für
Saint.Ma.nsuy, soweit sie ediert vorliegen211), läßt erkennen, daß das
Udoprivileg sowohl im Protokoll als auch in anderen Teilen unge-
wöhnliche Formulierungen aufweist212); auch die Zeugenliste wirft
einige Probleme auf, da nicht alle Namen zum Aus8teIlungsdatwn.
zu passen scheinen213). Enge Diktatberührungen bestehen' vielfaoh
mit einer Urkunde des Bischofs Gerhard von 971, die die übertragung

Ill) Die Edition von lL Schaeffer, Chartes de l'abbaye Saint.Yansuy de
Toul,Mem. dactyl. Nancy 1970habeichnichteinsehen können. Naoh M. Parisee.
Nobleaae lorraine, B. 177 Anm. 79 sind acht Urkunden Udos erhalten, fünf
habe ich vergleichen können.

212) Der Diktatvergleich kann hier nioht in extenso durchgeführt werden.
es genügen einige Beispiele. Das Protokoll: In nomine aetemi Dei c,.e!JtoN QC

,.tdempwna humani geneN, Udo done divinae dignationi. humili6 .anct<u Leucho-
rum .edi6 epi6copm, cuncti6 ealholico nomine gloriamibu. läßt sich mib keiner
anderen Urkunde Udos vergleichen, die in der Invocatio sonst die Trinitäts-
formel aufweisen und in Intitulatio und Salutatio allenfalls schwache Anklänge
zeigen; vgl. ale Gegenstück die Urkunde von 1069, Calmet lI, col. 338: 1ft
nomine Pat';' et Filii et S~rittU .ancli, Udo gratia Dei Leuchorum epUcopua
(fehlt Salutio; vgl. dafür ala Beispiel Urkunde von 1069 für Saint-Sauveur.
col. 335: omnwu. orlhodoN .ac,.06anct<u eccluiae gube,.natoribu. et omnibu
~e,.ae ,.eligioni6 "eraeque Jidei cultoribtu p,.auentwu. atque Jutu';'). Der Oramus.
Pa88U8,der die Bitte um Einhaltung der Verfügungen enthält und zur Sanotio
üborleitet, ist hier abweichend vom üblichen Diktat in direkter Anrede formu-
liert, sonst unpersönlich: O,.amu. • •• omnu qui ham ,andam pose n06 red""
uti •• edem, vi ••• nullo modo Jaciati6 il'T'ilum u.sw.j dagegen Urkunde für St.
Gangulf, col. 327: omne6 qui ••• ,.«tun 111m ••• nullo modo Jadam il'T'ilum;
vgl, unpersönlich auch: col. 337£. (Saint-Sauveur)j eigenartig ferner die Unter-
fertigung Udos: huic comtitulo (statt privilegio - so col. 328, St. Gangulf] [aveo;
oder in der Datierung: actum publice in Leucha .eae (statt in ",.be Leuca).

2lJ) Der Abt Herbert von Saint-Evre erscheint sonst nur noch 1036/1037.
vgl. Urkunde Brunos von Toul für Saint-Mansuy: Gallia Christ. XIII, instr •.
col. 463f. Die Abtaliste von Saint-Evre wirft eine Reihe von Problemen auf,
da im 11. Jh. mehrere Äbte mit dem Namon Widrioh bezeugt sind - vgl. Gallia
Christ. XIII, col. 1076£. N. Bulst, Untersuchungen zu den Klosterreformen
Wilhelms von Dijon (962-1031), (Pariser Hist. Stud. 11) 1973, S. 97f. Anm.
102 u. B. 101 Anm. 117 hält die beiden Urkunden von 1036/37 (neben der oben
zitierten eine weitere nicht ediert) für veriälscht (vgl. bereits G. Waitz, Vorbem.
zur Edition: Widrici Vita 8. Gerardi, MG. SS. IV, S. 485 Anm. 10) und die von
1054 ohne nähere Prufung fur unverdächtig (S. 101 Anm. 17 vorsiohtiger: wohl
echt). Nach seiner Auffa88UDgist damit die Nennung Herberts zu 1054 als glaub-
würdig zu akzeptieren. Sicher ist, daß ein Abt Herbert v. St. Evre in versohie-
denen Nekrologien belegt ist; seine genaue Einordnung in die Abtaliste aber
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des Oratoriums St. Michael an Saint-Mansuy verbrieft214), aber gerade
diese weicht nun von Wortschatz und Stil der übrigen Urkunden
Gerharde teilweise erheblich ab. Zudem wird das genannte Oratorium
in der Besitzbestätigung Gerharde für Saint-Mansuy von 982 nicht
aufgeführt215). Das bedeutet aber, daß auch die Gerhardurkunde als
verfälscht gelten muß. Von den inneren Kriterien her sind damit
also starke Zweifel an der Echtheit der Udourkunde von 1054 an-
gebracht; sie lassen sich durch eine weitere, den Inhalt betreffende
überlegung erhärten. Um 1056hat Udo in Toul die Abtei Saint-Sauveur
gegründet216) und im Jahre 1065 das Stift St. Gangulf wiederherge-
stellt217) - weder in dem einen noch in dem anderen Falle hat er
irgendwelche Vogteibestimmungen erlassen. Wenn er für Saint-Mansuy
tatsächlich eine so grundlegende Entscheidung getroffen hätte, dürfte
man doch zumindest für seine eigene Stiftung eine ähnliche Regelung
erwarten; denn hier ging es um entscheidende Fragen der Sicherung
der Existenz einer geistlichen Institution. Alle diese 'Überlegungen
führen zu dem Schluß, daß das Privileg Udos von 1054 gefälscht oder
in der vorliegenden Fassung erheblich verunechtet ist; damit verliert
aber in erster Linie der Vogteipassus als das Kernstück der Urkunde
seine Glaubwürdigkeit und scheidet als Beispiel einer für den Raum
und die angegebene Zeit isoliert dastehenden radikalen Lösung aus.

ist noch nicht endgültig geklärt. Für die Konsequenzen im Hinblick auf die~Ver-
fasserschaft der Vita Gerardi vgl, H.·G. Krause, S. 55f. Anm. 25. - Der unter-
zeichnende Abt Albert de S. Michsäle wird mit dem gleichnamigen Abt von
Saint-Mihiel gleichgesetzt: GaIIia Christ. XIII, col. 1275. Es erscheint eigenartig,
daß ein nicht zur Diözese gehärender Abt die Bischofsurkunde unterzeichnet
haben soll. Könnte bei St. Michael nicht an das - offenbar umstrittene -"
Oratorium gedacht sein, dem der Fälscher in Verwechselung mit Saint-Mihiel
einen eigenen Abt gab t Daß auch der primicerius von Verdun, Milo, unterschreibt,
spricht nicht gegen unsere Argumentation, denn Milo war gleichzeitig Archidia-
kon der Touler Kirche - so z. B. Urkunde Udos von 1065; Calmet n, col.
378; vgl. J. Choux, Pibon, Reg. Nr. 5. - Der Archidiakon Benzelin erscheint
sonst nur in einer Urkunde Brunos von Toul zu 1034: Calmet 11, 001. 268. -
Im übrigen ist noch zu bemerken, daß die Datierung des UdopriviIegs von 1054
nicht einwandfrei ist, da das Königsjahr zu niedrig angesetzt Ist (XIII). Nach
Vita Leonlgs auctore Wiberto II, 1 ed, 'Vatterich, S. 148 Ist der Archidiakon
Bezelin als Begleiter Brunos v, Toul auf einer Romreise verstorben (vor 1048!).

21&) Calmet II, pr. 001.228-230.
216) Calm et 1I, pr. col. 237-240.
!!le) Calmet IT, pr. col. 335-338, zu 1069. Zur Datierung vgl, Gallia Christ.

XIII, col. 106S.
217) Calm et 1I, pr, col. 324-329.

7*
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Datierung und Echtheit der bisher besprochenen Dokumente Bind
im einzelnen umstritten, für die Vogteiregelungen jedoch dürfte .:_..

'I

einmal abgesehen von der Urkunde für Saint·M.ansuy - die Glaub_
würdigkeit jeweils gesichert sein. Nicht zu übersehen ist in, allen:
Fällen die Beteiligung oder Einflußnahme Brunos von Toul, desaen}
Vogteistatut von 1049 für sein Familienkloster Heiligkreuz·Woffen. ....
heim hier seine ParaUelen hat!18). Dem Touler Raum und dem be~
rühmtesten Bischof dieser Diözese kommt für die Bemühungen 'UIQ..,
e~e Kontrolle der Amtsführung der Vögte und eine genaue Abgren~
zung ihrer Befugnisse größte Bedeutung zu. Von hier gingen Anstcl~': ..
aus, die auf die Verhältnisse im Reich prägend gewirkt haben; den.zJ
die hier getroffenen Vereinbarungen stehen 110mAnfang einer von n~i
an deutlicher hervortretenden Entwicklung. Die RoUe des lothringii~
sehen Raumes wird. man dabei geneuer als die eines Vermittlertl:.:~
charakterisieren dürfen, denn ein Blick auf die Verhältnisse et~~~
der Champagne lehrt, daß im Westen vergleichbare Regelungen '~j
Anteil der Vögte an den GerichtsgefäUen, Herbergs. und Gaatunmr..:c';

--O"-.:r..:t
recht, Vogteilehen, Abgaben der bevogteten Kirchen - schon früher:'~
zu belegen sind!"). ..

lA

Eine zweite Gruppe von Vogteiregelungen betrifft die Metzer',
Klöster St. Clemens, Saint- Trond und Gone, bischöfliche Klöster':'
also und nicht Dynsstengründungen, in' denen der Bischof seiner,-
Fürsorgepflicht entsprechend die Initiative ergriff und auf der Grund:.'

. 'J ......~, ..

." r~:'

11') JL 4201 (1049 Nov. 18) .,. Germ. Pont. II, 2 S. 283 Nr. 1. Vgl. clan:
H ..Hirsoh, Studien über die Privilegien aüddeutsoher Klöster des 11. und 11..' :
Jahrhunderte, xröo Erg. Bd. 7, 1907, S. 480-486, 1519,621; R. Blooh~ Die ':
Klosterpolitik Laos IX. in Deutsohland, Burgund und Italien, AUF 11, 1930.
8. 176-2157; H. Dubled, (wie Anm. 2), S. 24, 28rr. ., '1

Ill) Vgl. F. BeoD, L'inatitutioD des avoueriea I~. Teil, S. 85£r., 8. 170 Anin_' 3
(Vogteiregelungen); speziell zur Champegne jetzt: M. Bur, La formation d~
com~ de Champagne, v. 9150-v. 1160, (PubI. de I'Univ, de Ne-noy ll; !16m.;
des Ann. de rEst, 54) 1977, S. 343-392; Beispiele für andere Regelungen aua
dem franz. Raum: Tb. Hayer, Füraten und Staat, S. I86rr. Für Touler Ver-.
bindungen zum Westen nur zwei Beispiele: Die Abtei Montier-en-Der unter.:'
stand dem BiBOhofvon Toul (Bur, S. 362); Bruno von Toul besaß ala Vermittler "
friedlioher Beziehungen zwiaohen Konrad 11. und Roben v. Frankreioh hohea
Anaehen in Frankreich: Laonia IX vita 10. 14, ed. J. M. Watterioh, B. lU.
Für Beziehungen von Metz/Gone zur Champagne vgl. M. Bur, B. 3715.

, ,

IV.'
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lage von Weistümern die Rechte der Vögte umschreiben ließ. Den
verschiedenen Touler Statuten zeitlich am nächsten steht die Rezelunz

" I:>des Bischofs Adalbero Ill. (1047-1072) für St. Clemens von 105822°).
Auf die Beschwerden der Mönche hin hatte Adalbero die villici der
Abtei zu einer Gerichtsversammlung einberufen, die die Schuld des
Vogtes bewies. Über seine Rechte wurde dann ein Weistum erstellt,
das den Zustand früherer Zeiten wiederherstellen sollte221). Von dem
servitium (ein Brot, ein Denar, ein Sextarius Hafer ab unaquaque
domo, die Leute von Pommerieux haben einen Obolus mehr zu zahlen)
sind bestimmte Gruppen der Hintersassen - Fischer und Rinder-
hirten - ausgenommen. Auch in diesem Falle soll die engere Immunität
eine besondere Freiheit genießen, denn so wird man die Bestimmung
deuten dürfen, daß der Vogt in/ra abbatiam keine Gerichtsverhandlung
abhalten darf - es sei denn, der Abt begleitet ihn, und damit dürfte
der Notfall gemeint sein, wenn der Abt seiner bedarf222). Die Urkunde
formuliert schon in der Arenga eine ungewöhnlich scharfe Kritik
am Treiben der Vögte, die schließlich in dem Vorwurf gipfelt, daß
diese ihre Schutzaufgabe verkehren in Raub und Ausbeutung223).

220) Histoire gönerale de lIetz par des religieux bönödictins, T. Ill, Metz
1775, pr. S. 9lf., dazu: E. :Müaebeck, St. Arnulf, S. 187ff.; H. V. Sauerland,
Immunität von Metz, S. 73.

221) S. 92: aancitum ut u' cuncti pagenau qui advenerant, constricti legibua,
rectitudinem advocatorum, quam a predecuaoribua priscorum temporum didicerant,
coram profiterentur, quod et aciurn eat.

222) Ebd.: quod nuUum placitum, niai aMatis (corr.: abbaa) eiusdem coenobii
secum eum duceret, infra abbatiam habere, vel tenere debuiaset •••

223) S. 91: adversus advocatum ••• querimoniam .•• habere cepit ..· qui non
ut defensor, sed velut depredator, extirpatorque propriae tuitionis esse videretur.
Ähnlich scharfe Vorwürfe, dabei noch detaillierter, formuliert eine Urkunde
des Bischofs Adalbero 11. von lIetz für Senones zum Jahre 1000, die auch eine
Vogteiregelung enthält (cui. nihil omnino fuit iudicatum, nisi [orte ab abbate
invitatua ad aliquam controveraiam terminandam, nunc accipiet ex iuatitiia tertiam):
GaIIia ehr. XIII, instr. col. 461. Den hier als Vogt genannten comes Gerhard
ex Turesteim identifiziert R. Pari sot, Origines, S. 269 mit einem Angehörigen
des Hauses Chätenois, E. HIswitschka, Habeburg-Lothringen, S. 148/150
ordnet ihn als Oheim Leos IX. der Familie der Grafen von Egisheim zu (Geneal.
Tafel S. 116). H. V. Sauerland, Immunität von Meta, S. 70f. ist in seinem Urteil
inkonsequent: er äußert zwar Bedenken, aber "keine ernsten Zweifel an der
Eohtheit der Urkunde". M. Parisse, Noblesse lorraine, S. 68 Anm. 37 bezieht
sie als verdächtig nicht in seine Untersuchung ein - zweifellos zu Recht. 'Vir
brauchen auf das Stück nicht näher einzugehen, sondern können uns mit einer
Vermutung über die Hintergründe der Fälschung/Verunechtung begnügen:
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Die Einbeziehung der niederlothringischen Abtei Saint.Trond in.
unsere Betrachtung rechtfertigt sich aus ihrer Zugehörigkeit zur
Metzer Kirche als bischöfliches Eigenkloster. Zu Beginn des 11. Jahr_
hunderts ist hier der Übergang zur Edelvogtei erfolgt, die um die
Mitte des Jahrhunderts auf dem Erbwege über eine Eheverbindung
an den Grafen Otto von Looz, den Begründer der Linie Duras dieses
Hauses, gelangte22'). Im Jahre 1060 aber unterzeichnet Otto eine
Schenkung als Untervogt, ihm voran steht als Vogt der Herzog Fried_
rich von Niederlothringcn225); Adalbcro von Metz hatte also seinem
Bruder die Obervogtei über Saint-Trend verliehen, um die offenbar
nicht sehr feste Position des Herzogs in Niederlothringen zu stärkens2iI).
Die Obervogtei wurde aber nicht Zubehör der Herzogsgewalt, denn
nach Friedeichs Tod gelangte sie an seinen SchwiegersohnWalram·Udo
und blieb als Lehen der Metzer Kirche im Besitz dieser Dynastie;
die Grafen von Duras behaupteten die Untervogteit"). Den Herzog
Friedrich hat der Gunsterweis seines Bruders augenscheinlich nicht
davon abgehalten, seine Stellung so schnell wie möglich auszubauen;
bereits 1065 kommt es zum Konflik mit dem Abt von Saint·Trond •
in den der Metzer Bischof sich einschaltete. InGegenwart des Herzogs
ließ Adalbero die Rechte des Vogtes und seine eigenen feststellen
durch maiores natu, die die Verhältnisse der früheren Zeit zur Grund-
lage ihres Spruches machten. Das Vogteistatut erscheint damit als

in einem Streit zwischen Benones und seinem Vogt, dem Grafen Hermann VOn
Balm, im Jahre lLll , hat der Abt dem Bischof Adalbero IV. u, a. die Urkunde
Adalberos 11. vorgelegt, und Adalbero IV. entscheidet entsprechend gegen die
oppru8ione8 des Vogtes (unerlaubte placita und exactionu) vgl. Co.lmet m.
pr. col. 62f.; H. V. Sauerland, Immunität von :Metz, S. 83f.

2U) C. Leclllre, Lea avouee de Saint-Trond, Louvainj'Paris 1902; den zu
Beginn des H. Jh. genannten Vogt Giselbert (Ch. Piot, Cartulaire de l'abba)'8
de Saint.Trond, T. ler, Bruxelles 1870, Nr. 8 zu 1006/1017/1023) identifizieren
Piot, Anm, 1 und Leolilre, S. 18f. mit Giselbert von Looz, dagegen bereits L.
Vanderkindere II. S. 149f.; dazu und zu den genealogischen Fragen jetzt:
J. Bo.erten, Les origines des comtes de Looz et 10.formation territoriale du
comtö, Revue belge 43,1965, S. 459-491 u. S. 1217-1243, zu oben besonders
S. 483ff. und ders., Het graafschap Loon (llde-14de eeuw). Ontsto.an.politiek
- instellingen, Aasen 1969, S. 35ff.

tu) Piot, Cartulaire de Baint-Trond, Nr. 15.
22e) Vgl. Vogteiregelung des Bischofs Adalbero Ill., (folgende Anm.) 1065:

in advocatione eiaudem loci, quam eidem !,.atn meo dederam in beneficia ••• Zur
Stellung des Herzogs: E. Boshof, Lothringen (wie Anm. 106), S. 91, 119£.

m) L. Vanderkindere 11, B. 150.
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altes Recht228).Bestimmte Orte, die der Vermögenshoheit des Konven-
tes unterstehen, sind von der Gewalt des Vogtes völlig eximiert und
allein dem Propst und dem cellerarius unterstellt; in den übrigen Höfen
der Abtei erhält der Vogt aus den drei placita generalia und dem
Hochgericht [maqnu« bannus} bei Totschlag oder Verwundung ein
Drittel der Gefälle, die anderen Teile gehen an den Abt oder den
Bischof. Die Zivilgerichtsbarkeit liegt in den Händen des Abtes oder
Meiers, es sei denn, der Vogt wird durch den Abt oder einen bisohöfli-
ohen Beauftragten bei besonderen Anlässen - grandi forte exigente
negocio - eigens herbeigerufen.
Nach dem Tode des Herzogs Friedrich ist das Weistum' wiederholt

und beurkundet worden. Die Tendenz zur Einschränkung oder Aus·
schaltung des Vogtes wird in einigen Urkunden von Saint-Trend,
die den Eintritt in die Klosterhörigkeit unter Wachszinsrecht ver-
briefen, bereits vor 1065 erkennbar229); das bestätigt in gewissem
Sinne die Berufung der Ersteller des Weistums auf älteres Recht.
Einen sehr viel fortgeschritteneren Entwicklungsstand in dieser

Frage dokumentiert nun das Statut, das der Bischof Poppo von Metz
im Jahre 1095 für die Gorzer Grundherrschaft Amel erließ230).Wieder
war eine Auseinandersetzung mit dem Vogt der unmittelbare Anlaß:
Poppo zog den Vogt Wezelo auf die Klage des Abtes Warner hin
in einer Gerichtsverhandlung zur Verantwortung, weil er in seinen
Forderungen das Maß der üblichen Leistungen überschritten hatte231).
Indirekt ist damit auch bezeugt, daß es für die Vögte in Amel ein

228) Piot, Cartulaire de Saint-Trend, Nr. 16, S. 22f.; Leclere, Pieces justi.
ficatives, 1, S. 117-122; M. Gysseling u. A. C. F. Koch, Diplomats belgica
ante annum millesimum eentesimum scripta, Bd. I, 1950, Nr. 217, S. 365ff.;
zu oben: quid nostri et advocati iuris esset ••• maiores flatu conauluiase et super
hoc negocio quicquid a maioribus suis didicerunt, vel ipsi ad illud usque tempus
tenuerunt, Jideliter proJerrent •••

229) Piot, Cartulaire de Saint-Trond, Nr. 10, (1055, zur Datierung aber J.
Baerten, Origines S. 483 Anm. 7); Nl'. 13 (1059).

230) A. d'Herbomez, Cartulaire de Gorze, Nr. 140, S. 245-248; auch:
H. V. Sauerland, Immunität von Metz. Beilage IX, S. 149-151. Dazu:
Th. Mayer, Fürsten und Staat, S. 190f.

231) A. d'Herbomez, S. 245: qui (seil. Wezelo) super potestatem Amelle,
ubi est advocatus, ea:traordinarie per se et per 8U08 nonullas res vendicabat,
ea:cedens equitatem quam obtin-uerunt alii qui memorantur inibi fuisse advocati;
dazu S. 247: hoc ius (gemeint die festgestellten Rechte) conaervaverunt priore«
inviolabiliter usque ad n08tram memoriam.



IO! Egon BOBhoC

irgendwie geregeltes servitium und eine gewohnheitsrechtlich prak.
tizierte Abgrenzung der Befugnisse gab, die allerdings noch keine
Rechtssicherheit garantierte. Diese sollte durch die Regelung Poppos
erreicht werden. Nahezu jede Bestimmung bedeutet eine Beschränkung
dei Amtsgewalt des Vogtes: die drei üblichen Jahresdinge und andere
Gerichtsverhandlungen werden von Propst und Meier abgehalten.
die Einsetzung des Verwaltungspersonals der Grundherrschaft erfolgt
durch den Abt und den Propst; über Diebstahl und Raub et de aliM
omnibus richtet der ~reier gemäß dem Urteil der Schöffen von Amel _
kurz: alle Gerichts- und Verwa.ltungsfunktionen werden vom Abt.
vom Propst oder dem viUicus und untergeordneten Hilfsorganen
wahrgenommen; der Vogt wird höchstens im Notfall eingeschaltet
und ist am Wergeld für einen Getöteten nur dann beteiligt, wcnn
er eingeladen wurde!32).Wenn ein auswärtiger Verbrecher sich los-
kauft, erhält er ein Drittel der Summe, hat aber keinen RegreBan-
spruch gegen den Meier, wenn der Übeltäter ohne dessen Schuld
entkommen konnte. Ein eigenes Haus steht ihm in Amel nicht zur
Verfügung, Herberge kann er nur bei seinen eigenen Leuten nehmen.
Wir brauchen die Inhaltsangabe nicht fortzusetzen. Was bleibt an
Vergünstigungen für den Vogt! Er erhält ein Lehen Von zehn Mansen
als Gegenleistung für den Schutz, den er der gesamten Grundherr.
schaff zu gewähren hat; aber auch für diesen Dereich wird betont.
daß der Abt sich den Dann vorbehält233) - das heißt also: der Vogt
bezieht die Einkünfte, aber er übt nicht die Herrschaft aus.
Die Regelung für Amel zieht gleichsam die Summe aus..allem, was

sich im lothringischen Raum im H. Jahrhundert an Destrebungen
zur Beschränkung der Vogteigewalt und an Entvogtungstendenzen
erkennen läßt; gera.dezu kasuistisch wird hier für fast jeden Eventual.
fall Vorsorge getroffen. In den Gerichts- und Verwaltungsfunktionen
wit d der Vogt ersetzt durch den :Meier,der von Abt und Propst ernannt
wird234). AIs seine eigentliche Aufgabe wird sehr entschieden die
Schutzausübung festgelegteund um künftigo übergriffe zu verhindern.

al) S. 246: De kuda hominu interJecti ,oltu mUicu, placitabil, accipicnl ad
Op1U abbat" leudam: advocattu nichil habebi' inde, nin inf1itattu Juern.

-) Ebd.: .ddvocaltu enim, ,d omnia alia in libera potutate abbat" cOll8i.da""
manlOl decem habel inJeodo, preür bannum quem relinä abblU, quo, malUOI habe&
'eM,um tI' 'o'am pO'u'atem deJendat .•• vgl, Tb. Mayer, S. 191.

ts&) Ebd.: Abba. d pt'epo81ttu panel t1illicum domne. minillteriale. ab.tqut
adcocato,
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wird Wezelo ausdrücklich auf diese Ordnung verpflichtet235). Die
~Ietzer Vogteiregelungen sprechen für eine starke Stellung der Bi-
schöfe236); sie dokumentieren ihr Bemühen, die Entstehung weltlicher
Herrschaftsbereiche, für die die Vogtei ein Ansatz sein konnte, in
ihrer Diözese und den weiteren Gebieten ihrer Herrschaft zu unter.
binden.

V.
Eine dritte Gruppe von Vogteistatuten schließlich geht wesentlich

auf die freiwillige oder mehr oder weniger erzwungene Initiative
der weltlichen Herren selbst zurück, die als Obervögte direkt betroffen
waren oder in ihrer Eigenschaft als öffentliche Hoheitsträger handel-
ten. Auch die Reichsgewalt wurde in einigen Fällen mittelbar oder
unmittelbar eingeschaltet. Immer aber waren Konflikte der Anlaß
für die Bemühungen, geordnete Verhältnisse und Rechtssicherheit
wiederherzustellen. Die Klöster hatten sich, wie vor allem das 'Veistum
für Prüm drastisch schiIdert237), zu wehren gegen willkürliche Ver.
mehrung der servitia, unrechtmäßig angesetzte Gerichtstage und über.
zogene Inanspruchnahme des Herbergs. und Gastungsrechtes, vor
allem wenn ein Vogt sich mit großer Begleitung in den Klosterhöfen
einnistete. Die Frage der materiellen Belastungen spielt daher in
allen Regelungen eine große Rolle, wie das ja auch die bereits be-
handelten Statuten gezeigt haben.

Das erste Dokument dieser dritten Gruppe ist die von Gottfried
dem Bärtigen für einige geistliche Institutionen von Verdun 1065/69
erlassene Ordnung, die dem Unwesen der Untervögte steuern sollte238).

Zwar hält sie an der Zuständigkeit des Vogtes für die drei jährlichen
placita fest, sucht aber dennoch bereits seinen Funktionsbereich durch
die Heranziehung anderer Amtsträger einzuengen; von den Gebühren
erhält er ein Drittel, nachdem zuvor die Verpflegungskosten am

235) S. 247: hoc iU8 ••• se conservaturum deincep8 collaudavit et promieit,
236) Vgl. dasu M. Parisse, Noblesse lorraine, S. 12-14.
237) D. H. IV. 476 (1102 Dez. 25 - 1104Okt. 26); nach Anmerkung dea Heraus-

gebers "von zweifelhafter Geltung". Von einem Diplom im eigentlichen Sinne
kann man tatsii.chlich nicht sprechen, die Aufzeichnung macht, zumal sie mehrere
Phasen des Konfliktes festhält, eher den Eindruck eines Bcrichtes, der teilweise
in die Form eines Diploms gefaßt worden ist; an der Tatsache einer Vogteire.
gelung jedoch ist nicht zu zweifeln - vgl. auch Th. Ma y e r , S. 170.

238) Calmet H, pr. col. 317-319, dazu oben S. 77 und Th. Mayer, S. 1~9.
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Gerichtstag davon bestritten worden sind. Das Wergeld geht wie
die Bußen für andere Straftaten an den Abt, es sei denn, man hat
die Hilfe des VOgt~8nötig - dann erhält dieser ein Drittel. Das gilt
auch, wenn Cl in anderen Fällen eingeladen wird; bei dieser Gelegen_
heit und wenn er sich pro defensione patriae in der betreffenden An-
stalt aufhält, steht ihm ausreichende Verpflegung zu. Die HiHeleistung
im Notfall wird besonders entschädigt; dabei wird eigens festgesetzt,
daß sich der Abt oder Propst an niemanden sonst als den eigenen
Vogt wenden dad, wenn Cl Hilfe braucht239). lIier wird deutlich, daß
eine Vogteiregelung auch im Interesse des Vogtes lag, weil sie auch
seine Rechte sicherte.
Es scheint, daß Gottfried außer in Verdun auch in der Abtei St.

Hubert in den Ardennen eingegriffen und die Rechtsstellung der Vögte
geklärt hat; die spärlichen Quellen lassen freilich geneuere Aussagen
nicht zu240).

Die Ordnung, die die Gräfin Sophie von Bar im Jahre 1080 für die
zur Abtei Saint-Mihiel gehörenden Höfe Honecourt und Jainvillotte
erließ, begnügt sich mit der Umschreibung der seroitia, nimmt aber
die Gruppe der miniBtrale8 davon aus und eximiert sie auch von der
Gerichtsbarkeit des Vogtes, der sich nur auf Aufforderung des Abtes
oder Propstes hin einschalten darf241). Sehr viel mehr in Einzelheiten

131) Col. 318: Sed 8i aw:ilio indigueril, noB ab alio nui a p,.oprio adVOCQlo
,adiutonum quae,.at ••• ; eine ähnliche Bestimmung enthält das Vogteistatut;
von Condö (unten Anm. 242).

!CO) Das Chronicon s. Huberti Andagiensie schildert zum Abbatiat Adelards
[gest; 1055) die Vogteiverhä1tni880 (trio gene,.alia placita, Gerichtsgefälle, Bin-
schreiten des Vogtes bei ,.ebdlio) in einem Stil, der an die Bestimmungen eines
Statuts erinnert: MG. SS. VllI, S. 572 (0. 5). Ferner wird von einem Eingreifen
Gottfrieds des Bärtigen und seines Sohnes in einem Konflikt zwischen dem Abt;
und den Vögten berichtet - mit falscher Datierung zu 1074; e, 21, S. 580: Oria
conüntionfl inü,. abbatem et adtJocato8 de comitatu abbatiae in prauentw duct.
eiuBdem (~ttfried d. B.) Jiliique eiu8 GodeJridi, omnino adiudicatuB ut et ronfirma.
tu" abbati ä eccluiae eiwque minutm, proul illl place,.et. Nach dem Sommer 1048
war Gottfried als politischer Machtfaktor in Lothringen ausgeschaltet; erst 1066
tritt er wieder stärker in Erscheinung - vgL E. Boshof, wie Anm. 106. - Eine
eventuelle Vogteiregelung für St. Huben, getroUen zusammen mit seinem Sohne,
wäre also nach 1065 anzusetzen; in den Daten kann sich der Verf. der Chronik
geirrt haben, im übrigen aber war er nicht schlecht unterrichtet, da er auch das
Klosterarcruv benutzt bat - vgl, Wattenbaoh·Holtzmann, Deutsehlanda
Geschichtsquellen, 2. Teil, Neuau~gabe bee, v. F.·J. Schmale, 1967, S. 741C.

241) A. Lesort, Cartulaire de Saint-:Mihiel, Nr. 41, S. 159-161; als minü,,.alu
aufgeführt: t:illicu", duanu", primus allector id est "chwinu" et ca8CIli, et uUe,.an1U.
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geht die Regelung für Conde und weitere Höfe von Saint-MihieI242),
die in ihrer Ausführlichkeit zu vergleichen ist mit dem Statut von
Amel und den Weistümern von Echternach243) und Prüm244). Im Falle
von Conde hat die Gräfin Sophie beim Tode des Vogtes Wido seinen
Erben nur unter der Bedingung einer Verpflichtung auf die Vogtei-
ordnung belehnt245) - daß sie auf die Gelegenheit des Mannfalls
warten mußte, um die Situation zu klären, deutet darauf hin, daß der
Widerstand Widos gegen eine Abgrenzung seiner Befugnisse nicht
gering gewesen war.
In Prüm bedurfte es des Eingreifens des Kaisers, damit der Vogt

Betthold von Ham einlenkte. Die Vorlage von Urkunden durch den
Abt Wolfram ließ ihn völlig unbeeindruckt=") - nicht ganz zu Un-
recht, denn die Immunitätsurkunden, die die Abtei besaß, steckten
allenfalls einen allgemeinen Rahmim ab, der einer auf Ausbau seiner
Stellung bedachten energischen Politik des Vogtes genügend Spiel-
raum ließ. Berthold setzte sogar durch, daß er allein die Rechts-
kundigen auswählte, die das Weistum erstellen sollten, was ihm letzlieh
allerdings nicht viel genutzt hat. Nach seinem Tode hat sein Sohn Bert-

242) Ebd. Nr. 50, S. 181-185 (1091 Nov. 28).
U3) C. Wampach, UB Echternach (wie oben Anm. 130), Nr.197, S. 321-324;

vgl. oben S. 82. Zur Vogteiregelung: C. Wampach, Geschichte der Grundherr-
schaft Echternach I, S. 262ff.; Th. :Mayer, S. 169ff.; H. Hirsoh, Die hohe
Gerichtsbarkeit im deutschen Mittelalter, 1922 (21958), S. 134-139. Zur kaiser-
lichen l\1itbesiegelung vgl. J. Ficker, Beiträge zur Urkundenlehre, I, Innsbruck
1877, S. 223; E. van 'Verveke, in: Westdt. Zschr. 2, 1883, Korrespondenzblatt
S. 76, Nr. 220; H. Bresslau, Die Siegel der dt. Könige und Kaiser aus der
salischen Periode 1024-1125, NA 6,1881, S. 558.

2U) D. H. IV. 476 (vgl, Anm. 237); dazu: H. Hirsch, Hohe Gerichtsbarkeit,
S. 134-139; H. Wohl tmann, Landeshoheit des Abtes von Prüm (wie Anm. 122),
8. 39lff; G. Droege, Landrecht und Lehnrecht im hohen Mittelalter, Bonn
1969, S. 9lff.; E. Wisplinghoff, Vogtei Essen, S. 322ff.

2U) Cartulaire de Saint-Mihiel, S. 182: comiti88a .•• Sophya, in f'eliquum
prospiciene et maiorem calumniam de supradictis timena postmodum affuturam,
heredi feudum reddere noluit, quousque advocati totius iuri8 coram se et tota curia
divisio publice facta liueri» commendaretur.

248) S. 648: ipse adhuc in pertinacia obfirmatus et irridens testamenta dicensque
penna cuiu81ibet quelibet notare posset, non ideo 8uum ius amittere deberet •.•
Ob die auf den Namen Karls des Großen gefälschte Vogteiregelung D. Kar. 1,
Nr. 261 im Zusammenhang mit diesem Konflikt entstanden ist, wäre noch zu
untersuchen - vgl. H. Hirsch, S. 135.
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hold 11.sich zunächst wenig um das Statut gekümmert, erst der drohende
Verlust seiner Lehen hat ihn schließlich zum Nachgeben gezwungen.
. Gegen Ende des 11. Jahrhunderts hatten sich im lothringischen.

Raum die Auseinandersetzungen zwischen den Vögten und den ihrem
Schutz anvertrauten Klöstern - bei den Bischofskirchen liegen die
Verhältnisse naturgemäß anders - offenkundig verschärft. In der
Schwäche der Zentralgewalt sah der Adel die Chance, seine eigenen
:Machtpositionen, und dazu gehörte auch die Herrenvogtei. auszu-
bauen. Die Kirchen suchten diesen Bestrebungen zu begegnen mit
Vogteiregelungen, die durch ein möglichst dichtes Netz von Sicher-
heitsbestimmungen die Gefahr von ObergriHen verringern oder aus-
schließen sollten. Daher ist in erster Linie dio Vielfalt der speziellen.
Regelungen, die natürlich die Tendenz einer fortschreitenden Ein-
engung, Beschränkung der Befugnisse der Vögte verfolgten, das Merk-
mal, das die Vogteistatuten des ausgehenden Jahrhunderts von denen
der Jahrhundertmitte unterscheidet, während sieh in den Grundzügen
nicht sehr viel ändert.
'. So gehen die Weistümer von Echtemach und Prüm von den ugilima

placita des Vogtes ausU7), aber seiner Zuständigkeit werden gewisse
Höfe, in Prüm auch neu angelegte RodungenW) und Personengruppen
sowie innere AngelegenheitenUt) entzogen; der Kompromißcharakter
derartiger Bestimmungen wird nun daran deutlich, daß eine solche
Exemtion nicht uneingeschränkt gilt: in Echtemach darf der Vogt
tätig werden bei Hochgerichtsfällen (monomachia et 8anguin~ ptr-
cuseura] und der Bestallung von Schöffen, wenn er vom Abt oder
Propst dazu eingeladen wird, in Prüm wird sein Eingreifen bei rebelUo

, erwartet. Im übrigen hält er hier für die Scharmannen einen besonderen
Gerichtstag ab!50). Demgegenüber geht die Regelung für Cond6

167) Für Prüm ist von den trio #ala placita. in Eohtemach vom leQilimum
placitum die Rede.

16') Nennung der Höfe in Echtemaoh; für Prüm werden nur allgemein die
. placita ~UI" in zocs. erwähnt. ferner Bonderregelung für die curlüia abbat.. ;
über den Neubruch heißt es: Si abbaa in dominkatu .uo "'rom ••. ad nooolio
dederit. nichil adfJOCatlU inds1aabebil.

16.) Echtemach: in placit .. eere de prit'atO puulio d twJ. Jructu eCcle811lneque
i"term ~ quicquam iflde accipiat (.cil. advocatlU).

2MI) Zur Gruppe der Scbarmannen genannten 'Ilrvientu vgl.: E. Wi~pling_
hoff, Köni~ie und Bcbarmannen. Rhein. Vjbll. 28, 1963, 8. 200-217;
F. Staab. Untersuchungen zur Gesellschaft am :Mittelrhein in der Karolinger.
zeit, (Qesch. Landeskde .• XI) 1975,8. 99ff.
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weiter: was Abt, Propst und klösterliche Amtsträger selbst entschei-
den können, wird ohne den Vogt erledigt, der nur dann eingeschaltet
werden soll, wenn seine Hilfe benötigt wird251).

Von den Bußfällen wird ihm wie üblich ein Drittel der Summe zu-
gestanden252

) - natürlich mit den Einschränkungen, die sich aus
der Ordnung der placita ergeben. Besonders berücksichtigt wird
jeweils das Wergeld, dessen AufteiIung den Prinzipien der übrigen
Regelungen entspricht: wenn der Abt es selbst eintreiben kann, ge-
hört es ihm ganz j hat er den Vogt dazu nötig, erhält dieser ein Drittel.
Die Bedeutung, die den Geldbußen und ihrer Aufteilung zukommt.
erklärt sich daraus, daß die Vogteiweistümer die Gerichtsbarkeit
noch von den Bedingungen des Kompositionssystems her behandeln="),
nur ganz am Rande finden auch peinliche Strafen Berücksichtigung254).

Die seruüia, die Geld- und Naturalleistungen der Hörigen, werden
im Weistum von Prüm sehr detailliert umschrieben und die dazu
verpflichteten Höfe einzeln aufgeführt; ähnlich erfolgt die Regelung
in der Urkunde für Conde, wobei hier als Sonderfall die militärischen
Verpflichtungen des Vogtes und derDienst für den Grafen die Be-
messung der Leistungen mitbestimmen. Im Echternacher Weistum
ist nur allgemein von seroitium. die Rede, das Aufgebotsrecht des
Vogtes ist sehr eng befristet und auf den .Schutz des Klosters und
den Reichsdienst beschränkt.
Was schließlich das Problem der Untervögte betrifft, so fand man

sich in Echternach zu einem Kompromiß bereit: der Vogt konnte sie
nur aus der familia nehmen und mit deren Zustimmung ernennen;
in Prüm dagegen sollte es Untervögte überhaupt nicht geben255) -

eine radikale Lösung, die freilich kaum zu verwirklichen war.
Vergleichen wir die in den neunziger Jahren in dem uns interessieren-

den Raum erlassenen Vogteiordnungen miteinander, so erscheint

251) Cartulaire de Saint-Mihiel, S. 182: quicquid abbaa et prepoeüu« per ee etfa-
milia m atque ministros 8U08 emmendare potuerit nichil ad advocatum attinebit
~ 252) Zum Dritteilsrecht, das für den Grafen in bezug auf Friedensgelder und
Bannbußen bereitsinkaroI. Zeit gilt, vgl. H. Brunner - Cl. Frhr. v.Bo hwer-in ,
Deutsche Rechtsgeschichte H, 21928, B. 226.

253) Dazu H. Hirsch, Hohe Gerichtsbarkeit, B. 139.
2M) H. Hirsch, Hohe Gerichtsbarkeit, S. 135f.
256) Echternach: quod non liceret advocato constituere ullum 8ubadvocatum

ni8i ex familia eccleei« et per electionem et conaenaum eiusdem familie; Prüm:
nullu8 8IlbadvocatU8 ••• super res et familiam 8ancti Salvatoria audeat placitare,
peticionu [aeere, hospicia querere.
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bei Conde und AIDeldie Tendenz zur Beschränkung der Vogteigewalt
schärfer ausgeprägt, während in Echternach und Prüm deutlicher
die Bereitschaft - oder aber die Notwendigkeit - zum Kompromiß
vorherrscht, der auch den Ansprüchen der Vögte gerecht zu werden
versucht.
Wir haben mit der Interpretation dieser Statuten auch die Vor.

aussetzungen geschaffen für eine Erörterung der in St. Maxiruin gelten.
den Ordnung, die ein in mehreren Fassungen vorliegendes angebliches
Diplom Heinrichs nr. von 1056 dokumentdert='). Die :Maximiner
Fälschungen haben seit jeher in der gelehrten Diskussion, die sich
mit rechts-, verfassungs- und Bozialgeschichtlichen Fragen des Ll,
und beginnenden 12. Jahrhunderts befaßt, besonderes Interesse
gefunden257). Die intensiven Bemühungen von H. Bresslau um eine
Lösung der vielfältigen diplomatischen Probleme haben zu Ergeb-
nissen geführt, die in der Forschung im wesentlichen anerkannt wur-
den258) und die Grundlagen schufen für eine inhaltliche Deutung;
die minutiösen Untersuchungen von E. Wisplinghoff haben Bresslaus
Auffassungen von der Entstehung der Falsa vor 1116 bestätigt259).
Es kann hier nicht darum gehen, den Zeitpunkt der groß angelegten
Fälschungsaktion näher zu bestimmen, unser Bemühen gilt vielmehr
der Frage, ob die Texte eine gewisse zeitliche Schichtung zulassen.
Daß den verschiedenen Fassungen des D. H. IT!. 372 ein echtes
Diplom zugrunde lag, wird von niemandem bestritten; fraglich bleibt

258) D. H. m. 372 (Trier 1056 Mai 31, bzw. Juni 30), S. 505-513 = Fassun-
gen Aa, Ab, B. Auf die Fälschungen D. H. IV. 159 (Trier 1065), das weitgehend
mit D. H. III 372 übereinstimmt, und St. 3069 = MUB I, Nr. 342 und C. Wam.
p ao h , LUB I, Nr. 342 (1112 Aug. 8) gehen wir nicht besonders ein. Auoh die
Fälschung auf den Namen Ottos n. über Schwerbach: D. O. II. 8 (963 Juli 21),
die ebenfalls in das ausgehende 11. Jh. gehört, wird nicht weiter berücksichtigt:
vgl. dazu H. Wibel, Die Urkundenfälschungen Georg Friedrich Schotts, NA29,
1904, S. 757-765 (Exkurs II).

257) VgI. H. Hirsch, Hohe Gerichtsbarkeit, S. 134££.; Th. Mayer, Fürsten
und Staat, S. 134-168; E. Wisplinghoff, S. Maximin, S. 143-176 (mit wei-
terer Literatur).

258) H. Bresslau, Über die älteren Königs- und Papsturkunden für das
Kloster St. Maximin bei Trier, 'Vestdt. Zschr. 5, 1886, S. 20-65, ferner die
umfangreichen Vorbemerkungen von P. F. Kehr, zu D. H. HI. 372. Anderer
Zeitansatz von Th. Mayer aaO., aber abgelehnt von E. Wisplinghoff (vg!.
S. 149); vgl, auch O. Oppermann, Rhein. Urkundenstudien H, S. 66-113.

258) Nicht alle Fragen erscheinen restlos geklärt - vgl. etwa E. Bo aho f',
Rez. zu Wisplinghoff, S. Maximin, in HZ 217,1973, S. 129f.



Kirchenvogtei in Lothringen 111

im Hinblick auf die Umschreibung der Rechte des Vogtes, welche
Bestimmungen bereits der echten Vorlage von 1056 angehörten und
welche als spätere Zutat des Fälschers zu betrachten sind260).

In der Ausführlichkeit der Einzelbestimmungen sind die Falsa
den Vogteiordnungen für Conde, Amel, Echternach und Prüm an die
Seite zu stellen und gehören damit am ehesten in das Jahrzehnt um
die Jahrhundertwende; die Schilderung der besonderen Umstände
der Erstellung des Weistums - die Abordnung einer Untersuchungs-
kommission durch den Kaiser, die Rechtsweisung durch die maiores
et antiquiores de /amilia261) und die Bestätigung auf einem Hoftag262) -

das alles kann nicht pure Erfindung sein: ein Weistum unter der Mit-
wirkung Heinrichs Ill. ist tatsächlich ergangen. St. Maximin stellt,
was das Interesse des Saliers an Vogteifragen angeht, auch nicht einen
Ausnahmefall dar: an den Regelungen in Remiremont und Saint-Die
war er beteiligt263), und bereits kurz nach seinem Regierungsantritt
hat er der Abtei Stablo-Malmedy ein Privileg gewährt, das in An-
lehnung an das Immunitätsformular das Kloster vor möglichen
übergriffen der Vögte schützen sollte264). Der echten Vorlage des
D._H. ITI. 372 dürften die Bestimmungen über die drei jährlichen
placita265), die grundsätzliche Drittelung der Gefälle und vielleicht
eine gewisseFixierung des servitium266) sowieein allgemeiner gehaltenes

260) Skeptisoh über die Mögliohkeit der Soheidung der Anteile von echter
Vorlage und Fälschung: H. Bresslau, S. 54f.; vgl, dagegen die Darlegungen
von E. Wisplinghoff S. 157ff.

261) Die Fassung 372 B, S. 511 präzisiert: duodecium de 8ervientibu8 qui scare-
manni dicuntur et XXIlll ex antiquioribus de familia.

262) Über die politische Situation und die Stellung des in der Fürstenliste
an hervorragender Stelle erscheinenden ehemaligen Herzogs Gottfried d. B. vgl.
E. Boshof, Lothringen (wie Anm. 106), S. 117.

263) Vgl. oben S. 87 u. S. 96.
284) D. H. Ill. 51 (1040 Juni 5), bezeichnend die Wendung: habens emunitatem

ab omni advocatorum infestatione. Auch das Privileg Leos IX~ JL 4172 (1049
Sept.3) = Halkin-Roland, Chartes de l'abbaye de Stavelot-Mamedy Nr. III
enthält eine Vogteibestimmung, aber nur in dem interpolierten Text der in
zwei Fassungen überlieferten Urkunde - vgl. P. Ewald NA 4,1879, S. 184-198,
ed, S. 193-195; dazu R. Seheyhing, Bannleihe, S. 211.

265) Ungewölmlich ist hier der Hinweis auf die Gerichtsbarkeit des Hunnen:
et ille qui dicitur hunno in tercio anno in abbatia placitare (debeat).

266) Anderer Meinung ist hier E. Wisplinghoff, S. 164; vgl. aber bereits
die Regelungen für DeuilIy, BleurvilIe, St. Clemens/lIIetz.
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Verbot des Amtsmißbrauchs267) zuzurechnen sein. Damit war d~
Rahmen abgesteckt, den der Fälscher später ausfüllte. Daß der Meiet-
und die Schöffen die Bußen festsetzen sollen, findet sich z. B. auoh.'
in den Regelungen von Condö und Echternach, und die Bemessung
nach den materiellen :Möglichkeiten eines Angeklagten sieht daa.
Echternscher Weistum268) vor. Von einer Aufteilung des Wergeldes
handelt zuerst die von Gottfried dem Bärtigen erlassene. Verdun~
Ordnung von 1065 bis 1069, es -wird dann wieder erwähnt in Amet.
Echternach und Prüm - die Maximiner Bestimmung geht also aUf
das Konto des Fälschers. Auch die Exemtion gewisser Personengrup~"
von der Gerichtsbarkeit des YogteS268)sowie die Einrichtung ein~,
besonderen placitum für Besitz und Hörige der Scharmannen las8eQ:
sich mit den Verhältnissen in Echtemach und Prüm vergleichen'
und gehören daher wohl in diese spätere Zcit270). Die Fassung B dell
D. H. Ill. 372, die durch ihre hofrechtliehen Bestimmungen eino
besondere Note erhält, verschärft in einzelnen Punkten die Fassung
372 A, indem sie etwa den Vögten mit Sperrung der Leistungen droht.'.
wenn sie trotz mehrfacher Aufforderung nicht gegen Schädiger von.
.Äck~rn und Weinbergen vorgehen271),' oder indem sie in Verfahren;
propter furtum et lalrocinium eine schärfere Bestrafung vorsieht.

281) Die Formulierung der Fälschung ••. ft pwwa eorum U pale/redN 1oUer•• ', .:
inludicimtul klingt an an PrÜID: nuUi IIom'num C~ pare/redum ftf1e bowa.
a.a t1aCCQm wl porc:um owm. ,.und Echtemach: nulli debeal equum ftlum 1'11'
vim U poUntiam Iolkre ••• Dieser P&88U8gehört offenbar nicht zur eohten Vor.
lage. 'i

Z88) D. B. rn, 372Aa: Bee (.CÜ.fladia) _0 .ecundum pouibilSlakm UM ....
cuiWlqtle ••• per.olwntur (372 Ab: ~ndum culpam d pN.~;B: .ecundum culpa.,.
u /lJC1JltaUm). Echternach: .ecundum POUt eitul qui deponil, mi.eric«däter".
dUporw;itu, , , •Die Festsetzung der Bußen durch Propst oder Amtatrt.ger ver.-

• fügt übrigens auch eine Vogteiregelung, die einer Urkunde Adalberos (!V.)'
'von Hetz über die Schenkung von Xanrey an das Stift Saint-Bauveur beigeC6p
ist und wohl auch in die Zeit um die Jahrhundertwende (1096/1103) gehön:
Ch..E. Perrin, Seigneurie rurale, S. 367 und Edition 8. 708: D. adtlOCGtia.~ 0'

mau .a f'tuIIici WIe ftnguls. anns. adllOCala X .oZido. per.oZfllJnt ., d. /orejadte'
eitudem WIe _ciam parlem ilUlici4J c:or&adimtul, ftlmma lamm itul'ici4J per prepoft-.
'um lId minWttrialu pritul lerminala.

''') Bt. Haximin: urt1ientu _0, gui iu,. pre6endarii ftlnI U /ralrWlU iR/rt4
clalUlrum """unt wl qui Jon. ad curia dagucalci Aabentur ••• : Eohternaoh: .
cottidiani .enJiIoru (weiter spezifiziert).

S'l8) VgI. aber E. Wisplingho£r, B. 163f£.
S'll) D.B. Ill, 372 B. 8. 612.
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allerdings wohl auch hier noch innerhalb der Grenzen des Kompositi-
tionssystems bleibt272). Nur dieses Formular enthält im übrigen
den Hinweis auf ein Vogtlehen von 6750 und mehr Mansen und stellt
damit die Verbindung her zu den auf den Namen Heinrichs IT. ge.
fälschten Diplomen, die über Säkularisationen von Klostergut in
diesem unglaublichen Umfang handeIn273).Für die Vogteifragen sind
die Unterschiede in beiden Fassungen jedoch nicht so erheblich, daß
eine Klärung von Abhängigkeiten oder zeitlichen Prioritäten not-
wendig wäre und weiterführen würde.
Die Maximiner Falsa lassen sich in ihren Vogteibestimmungen

durchaus mit den 'Veistümern von Echternach und Prüm vergleichen,
deren relativ gemäßigte Tendenz sie gegenüber weitergehenden Rege.
lungen in den reichsromanischen Gebieten teilen. Die anzunehmende
echte Vorlage des D. H. Ill. 372 bestätigt ein weiteres Mal das mehr.
fach betonte besondere Interesse, das die Salier an der Ordnung
der Vogteiverhältnisse in den Königsklöstern und Reichsabteien
nahmen.

VI.

Die letzte Konsequenz aus den Bemühungen um eine Einschrän-
kung der Befugnisse der Vögte war natürlich die völlige Ausschaltung
der Vogteigewalt. Wir haben einige Beispiele des freiwilligen Ver.
zichts bei Schenkungen bereits aufgezeigt, und auch die verschiede.
nen Vogteiregelungen zeugen partiell - im Hinblick auf Personen-
gruppen wie auf bestimmte lokale Bereiche der Grundherrschaft -
von gewissen Erfolgen der Entvogtungspolitik. Mitunter gewährt
uns die Überlieferung einen Einblick in die Praktiken, deren sich
die Klöster im Kampf gegen ihre Vögte bedienten. In dem schon
erwähnten Konflikt der Abtei Saint-Vanne um die Vogtei in Baron-
court274) hatte der Abt im Gericht des Bischofs Richer geltend ge·
macht, daß der Hof von dem Bischof Richard (1039{40-1046) dem

272) Nach D. H. HI, 372 B wird der Besitz des Täters eingezogen zugunsten
des Abtes, advocatis vero de komine quod iU8tum est aut quod Bibi et aliie copro-
vincialibu8 sui» meliu8 visum Juerit agere licebit. H. Hirsch, S. 165f. sieht hier
einen Hinweis aufpeinliche Erledigung der Strafsachen; vgl, dagegen Th. Mayer,
S. 183; ferner: E. Wisplinghoff, S. 163f.

273) DD. H. H. 500 (1023 Nov. 30) und 502 (1023 Dez.; 10) dazu E. wrs.
plinghoff, S. 153f.

274) H. Bloch, Urkunden S. Vanne, Nr. LXIV, JGLGA 14, 1902, S. 88-90;
vgl. oben S~77.

8 Zeitschrift für Rechtsgeschichte. XCVI. Kan, Abt.
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Abt Richard 'als vogtfreier Besitz - ab omni prot'8U8 adOO<'.t.l&",.3'
liberum - geschenkt worden sei. der Edelherr Dodo de Bu jed~
die Vogteirechte usurpiert habe. Dodo wurde exkommuniziert un~~
verzichtete nach einigem Widerstand, aber sein Sohn Richer bea.n:4':
spruchte die Vogtei als sein reohtmäßiges Erbe und gab nicht naob.l§
so daß die Angelegenheit noch zwei Jahrzehnte später nicht ge~~
war und Richer von Bischof Heinrich 1122 erneut und zum wied~\~
holten Male gebannt wurde!75). Eine Obcrtragungsurkunde Rich~~
ist nicht erhalten, aber der Nekrolog von Saint-Vanne führtseine:f:
Schenkung auf, ohne auf die Vogtfreiheit zu verweisen17I): Das ia~
insofern ein wenig verwunderlich. als in anderen, nicht genauerw..~:\:
tierbaren Fällen durchaus entsprechende Vermerke zu finden 8indl'1'l)~::~

• Es deutet also einiges darauf hin, daß die Ansprüche der Herren d~'~
Bu rechtlich nicht schlecht begründet waren; gegenüber der Inter4r~
pretation jedoch, die das Kloster der Sache gab, standen sie im bischöf~~)\
lichen Gericht auf verlorenem Posten. '!'I:~~!

I Wie die unter bischöflicher Mitwirkung oder suf bischöfliche lni~:\;j
tive hin entstandenen Vogteiregelungen zeigt das von Bisohof 'Rich~~
gefällte Urteil, daß die Klöster 'in ihren Diözesanoberen gute V~~
bündete hatten bei ihren Bestrebungen, die Laien aus dem Kloater ...',!
bereich zu verdringen oder femznhalten1'78). Es versteht sich, daS.'l
auch die Besitzübertragungen den Bischöfen Möglichkeiten botenit'i:
im Sinne dieser Politik zu wirken179).·

171) Ebd. Nr~ LXXV. B. 9&":"'98.
11C) Ebd. B. 147: VII id. (Nov.) Anno domini MXL VI obiil dominua BicAord",'

flpt.C<1p1U Virdu~. qui nobW alodium _um ftdelicel Ba,.onü cornm cum ~
d ancillü conIulil • • • . . . .. .., .

111) Ebd. B. 142. XIIII kal. Iun.: "übertragung eines alodium Qbaqua vZiti.
adoocatu,.a; 8. 143. Ill. id. Aug.: "Obertragung von Land und Leuten liberw J

. , ab omni adoocatia: Verdacht erregen muß auoh die Tatsaohe, daB die auf'
die Namen Le08 IX. und Nikolaus 11.Nr. XLVII (1053 Jan. 2 - Bullaire d.
la Lorraine, Nr. 42) und Nr. XLVI (1065 Apr. 25 .,. Bullaire de la Lorraine.
Nr •• 9) gefiUaohten Privilegien. die nach Blooh wahl'llOheinlioh erst nach 1122
(Vorbem. B. 70) ent.etanden Bind, die angebliche Vogtfreiheit von &roneo ..
nach der Urkunde Biehera interpoliert haben.
• 1"1') Zur bfi. Vogteipolitik am Ausgang des ll. Jh. vgl. etwa. E. BoahoC.
Erzstift Trier, B. 114 (mit. weiterer Literatur).,. .>~.

1"1') Beispiele: Schenkung des Bisebofe Dietrich an Baint-AiryfVerdun.
1082, Calmet m. pr. col. 8: Ulrarumque autem villa",m ••• ad~ •.
ipftUII flCCluiae abbat. in manibul dedi. ,vb flOdem anolhemate indtlCflM om ....
qui de magnu QC minoribv. rebtu inf,.a bannum i~a",m placitum Iflnere CIC fIioIeft-
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Gegen Ende des H. Jahrhunderts läßt sich nun aber auch in Kreisen
des Laienadels eine verstärkte Bereitschaft erkennen, auf die mit
der Schutzausübung verbundenen Vorrechte und Vorteile weitgehend
zu verzichten und die der Vogtei anhaftenden herrschaftlichen Ele-
mente preiszugeben. Das erste Beispiel für diese neue Entwicklung
bietet das um 1090 von dem Touler Diakon Luctulf gegründete Stift
Saint.Leon280

). Der Bischof Pibo hat das Kloster, das der Leitung
Sehers, des berühmten Vorstehers einer Eremitengemeinschaft auf
dem Saint-Mont (östl. Remiremont), unterstellt worden war, am 10.
Oktober 1091 privilegiert281) und dabei auch Vorsorge gegen übergriffe
der Vögte getroffen. In der Urkunde wird dann in einem erzählenden
Teil' weiter berichtet, daß Seher befürchtet habe, die seinem Stift
übertragene Grundherrschaft l\fartemont könnte ohne den Schutz
eines mächtigen Herrn nicht existieren, und er daher die custodia,
non advocatia dem Herzog Dietrich IT. angetragen habe282). Diese
Regelung WIH in Verhandlungen mit Pibo, dem Herzog und anderen
Großen abgesprochen worden; gleichzeitig wurden die Bedingungen
vereinbart, unter denen Dietrich IT. diese Aufgabe übernahm: er
erhielt ein jährliches servitium; seine Beauftragten, die in seiner Stel!-
vertretung tätig wurden, mußten entsprechend behandelt werden,

tiam exercere praeeump8erint, nisi ex COfl8efl8U vel ifl8titutione ipsius abbatis.
Oder die Schenkung des Bischofs Poppo VOll1094 Okt. 1 an Saint-Vincentj Mete;
H. V. Sn.uerland, Imunität von Metz, S. 80 Anm. 3; femer die Schenkung \
des Bischofs Hermann von 1090 an St. Clemens/Metz, Calmet 11, pr. col. 244:
Dedi etiam totum bannum et centenam quinque parochiarum in villa quae dicitur
ad Basilicas 8itarum ••• ab omni advocato ee omni iU8ticia civitati8 liberum,
hub 80Zius abbati8 providentia et poteetate ••• ; diese Passage gehört der echten
der in zwei Fassungen vorliegenden, im 12. Jh. interpolierten Urkunde an;
vgl, E. Müsebeck, Zoll und Markt in Metz in der ersten Hälfte des MittelaIters.
JGLGA 15, 1903, S. 5f. und S. 29f.; Editioll der Urkunde S. 24-29.

280) Gründungsurkunde: Gallia Christ. XIII, instr. col. 472-475 = J.
Choux, Pibon, Reg. Nr. 52 (1091 Okt. 10). Zu Saint-Loom J. Choux, Piboll,
S. 156-169; M. Parisse, Les chanoines reguliere en Lorraine. Fondations,
expansion pue-xne sieoles),Ann. de l'Est 20 (4, 5e sörie), 1968, S. 350-354.

281) Calmet Ill, pr. col. 20-22 = J. Choux, Pibon, Reg. Nr. 53 (1091
Okt. 10). Zu Seher J. Choux und M. Parisse (wie Anm. 280).

282) Col. 21: ipae abbas Seheru« ••• considerans malitiam in äiee 8ubcrescer6
hominum ••• et attenden8 aine providentia alicuiua principi8 eandem villam ab
infeetationibus malefactorum 8~CU,.amnullo modo per se exi8tere, nostro el religio80'
,.um virorum bono U8U8cOfl8ilio ••• in manu iP8iu8 duci8 et cU8todiam praedictae
villae et non advocatiam •.• abbas repoauit.

S·
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und die Gerichtsbarkeit sollte er nur ausüben, wenn er vom Abt
oder Propst ad reprimendum aliquem sibi rebellem herbeigerufen
wurde. Die zitierten Bestimmungen spiegeln noch deutlich das Vor_
bild der Vogteiordnungen wider, aber die an der Gründung des Stifts
Beteiligten differenzieren sehr genau: der Herzog wurde nicht Vogt.
sondern er übernahm in einem allgemeineren Sinne den Schutz ••
als mächtigster weltlicher Herr der Region war er am ehesten dazu.
in der Lage. Die Schutzausübung ist somit mehr der öffentlich.recht.;
lichen Sphäre der Friedenswahrung zuzuordnen. Es ist bezeichnend
daß die neuen Rechtsvorstellungen wiederum zuerst in Toul, i~
Westen des oberlothringischen Raumes auftauchen. Hier wirkt sich
offenbar erneut die Nähe zum französisch-romanisehen Rechtsrauxn
aus, in dem sich um diese Zeit das Rechtsinstitut der custodialgarde
ausbildete, das die advocatia zu ersetzen begann283).

Saint-Leon ist nicht das einzige Beispiel. Als der Graf Arnulf U.
von Chiny im Jahre 1097 die Kirche St. Walburgis in Chiny dotierte.
um sie als Priorat der Abtei St. Arnulf in Metz zu unterstellen, ver-
pflichtete er seine Söhne feierlich zum Schutz seiner Stiftung. Die
Vogtei schloß er ausdrücklich mit der Begründung aus, daß die aus
St. Arnulf herbeigeholten Mönche sich niemals gezwungen sehen
sollten, das Priorat zu verlassen284). DieVogtei erscheint damit geradezu
als Gefahrenquelle und nicht als das, was sie eigentlich sein sollte:
Garantie der äußeren und inneren Sicherheit; keine Frage, daß die
bösen Erfahrungen der Konflikte zwischen den Klöstern und ihren.
Vögten und Untervögten solche Überlegungen bestimmt haben.

283) Zur custodia, garde vgl, N. Didier, La garde des eglises au XlIIe siecle.
Paris 1927; J. Gaudemet, Les institutions ecoIesiastiques en France du milieu
du xne au milieu du XIVe siede, in: Lot.Fawtier, Histoire des institutions
franeaisee au Moyen Agem, 1962, besonders S. 243ff.; T. Endemann, Vogtei
und Herrschsft(wieAnm. 2), S. 30-44; M. Bur, ComMde Champagne, S. 378ff.

284) H. Goffinet, Cartulaire de I'abbaye d'Orval depuis l'origine de _Ce
monastere jusqu'a I'annöe 1365, I, 1879, Nr. 2, S. 3: Quam devotionis meGfS
traditionem, ne qui8 ei8 8crupulus vel calumpniator invidus post dies obvid, utro.
rumque jiliorum meorum Ouoni« et Ludovici, nurU8 etiam meae Adelheid dictae.
manuum 8uperimpositione conjirmavi, fide quoque paternae reverentiae interposita
olJZigaviquatinu8, e08dem [ratres debito cum honore tractando suaque diligente,.
tuendo, omni tarnen pror8U8 advocationi8 lege remota, nullam ei8 tmqua",
occasionem tribuanl diecedend», Die Untersuchung von J. Vannerus, Les avoues
de Luxembourg et de Chiny, Ann. de l'Inst. archöol. du Luxembourg 44, 1909
gibt für unsere Frage nichts ber.
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Eine ähnliche Regelung dürfte für Ohätenois getroffen worden
sein. Die darüber abgefaßte Notiz des Bischofs Pibo spricht zwar
noch von der Erbvogtei der jeweiligen Inhaber der Burg Chätenois
aus dem herzoglichen Hause, betont aber, daß der Vogt daraus keinen
materiellen Nutzen ziehen, sondern den Besitzungen des Klosters
seinen Schutz gewähren sollte, wenn immer dies nötig sei - nicht
die aus der Vogtei fließenden Rechte sind das Entscheidende, sondern
die der Kirche gegenüber bestehende Schuteverpflichtung's-).
Schließlich ist auch die Altmünsterabtei in Luxemburg in diesem

Zusammenhang zu nennen. Der Stifter, der Lützelburger Graf Konrad
1. (1059-1086), hatte sich und seiner Familie im Privileg vom 6. Juli
1083 die Vogtei vorbehalten286), aber auf eine genauere Regelung
seiner Rechtsstellung verzichtet. Sein Sohn Wilhelm (1096-1129)
verbriefte dem Kloster vier Jahrzehnte später die völlige Vogtfreiheit,
garantierte ihm jedoch den Schutz, ohne daß in diesem Falle ein
entsprechender Begriff (custodia, tuitio, defensio) verwandt wird,
und sicherte sich als Gegenleistung gewisse, allerdings nicht sehr
erhebliche Einnahmen-"). Mit seiner Entscheidung wollte er das
Vermächtnis seines Vaters erfüllen: ipsum locum omnino liberum
[acere ; in seinem Verständnis von Freiheit hatte die Vogtei keinen
Platz mehr.
Wir stehen damit an einem Endpunkt der Entwicklung, die wir

vom Beginn des 10. Jahrhunderts an verfolgt haben. In der ersten
Hälfte des 11. Jahrhunderts hatte eine erste Phase, der Übergang
Von der noch in karolingischer Tradition stehenden Beamtenvogtei
zur Edelvogtei, ihren Abschluß gefunden. Daß in diesem Prozeß

285) Gallia Christ. XIII, instr. 001. 471: huiu« vero coenobii advocationem
dux 8ibi et succes80ribua quibus ca8trum Castenenae deveniret retinuit, non ut
ipse aut ulIu8 heredum 8uorum aIiquid terreni commodi exinde acciperet, sed ut
res eccleeie ubicunque opus esset 8ua tuitione deffenderetur, Vgl. J. Choux, Pibon,
Reg. Nr. 117 und oben S. 70.

288) C. Wampe.oh, LUB I, Nr. 301, S. 445-449; Ausstattung de rebu8 meis,
quantum ad preaena visum Juit, eccleai~ ipsi absque coZumpnia alicuius hominis
seu advocatit;, preter me et successoribus meis, libere contradidi •••

287) C. Wampaoh, LUB I, Nr. 358 (1123 bis Okt. 7), S. 509-514; S. 511:
advocatum in eadem abbatia esse prohibemus, sed si forte iniuria aliqua inibi
Deo sennentibu8 illata fuerit, a nobis sive a posterie nostri« iU8titia requiratur
et nichil pro hac re nobis debetur. \Venn ein Eingreifen des Grafen erforderlich
sein sollte, erhält der Abt zwei Drittel, der Graf ein Drittel der Bußen; dasselbe
gilt für den Zweikampf, der in curia abbatis stattfinden muß.
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die Reichsabteien und Königsklöster einen zeitlichen Vorsprung
vor den bischöflichen Hochkirehen und Klöstern gewannen, ist
aus der Tatsache zu erklären, daß die Herzöge die Reichsrechte, die
sie hier in Stellvertretung des Königtums wahrnahmen, in die Vogtei
überführten, die damit auch ein entscheidend wichtiges Element für
den Ausbau der Landeshoheit wurde288). Die Herrenvogtei bedeutete
für die Kirchen Vorteil und Gefährdung zugleich: die Anlehnung
an einen starken Herrn entsprach ihrem Schutzbedürfnis und bedeutete
so eine Sicherung ihrer materiellen und religiösen Existenz; der ge.
währte Schutz hatte jedoch dann gegenteilige Folgen, wenn der Adel
einseitig die herrschaftliche Komponente in diesem Schutzverhältnis
betonte. Die Aufsplitterung der Vogtei, die Einsetzung von Unter.
vögten - zweifelloseine geschichtliche Notwendigkeit - vermehrte
und verschärfte die Gefahren.
Die nächste Phase der Entwicklung des Rechtsinstituts wurde

daher bestimmt von den Bemühungen um eine rechtliche Gestaltung
des Verhältnisses der Kirchen zu ihren Vögten. Sie setzte um die
Mitte des H. Jahrhunderts ein, zuerst im Touler Raum unter ent-
scheidender Mitwirkung des Bischofs Bruno, des späteren Papstes
Leo IX., beeinflußt aber auch durch die Rechtsverhältnisse des
benachbarten Frankreich, zumal der Champagne. Die Festlegung
der Funktionen und :Rechte der Vögte zielte auf eine Beschränkung
des Einflusses der Laien in der Kirche, sie stollte jedoch die Laien-
herrschaft noch nicht grundsätzlich in Frage. Auch in dieser Hinsicht
erweist sich Lothringen als der 'Vurzelboden, in dem wesentliches
Gedankengut der wenig später auch in Rom zum Zuge kommenden
Reform bereits angelegt war. Erst gegen Ende des Jahrhunderts
erreichten diese Bestrebungen den Osten des von uns untersuchten
Raumes, aber die Vogteiregelungen in Echtemaoh, Prüm und St.
Maxiruin erscheinen im ganzen gemäßigter, vergleichsweise konser-
vativ. Gleichzeitig zeichnete sich nun der Beginn einer dritten Phase
ab, die durch Tendenzen der Durchsetzung völliger Vogtfreiheit be.
stimmt ist und in ersten tastenden Bemühungen neue LösUngen
wie etwa. die custodia versucht. Wiederum scheint der Touler Raum
eine gewisse Führungsrolle übernommen und sich auch hier Einflüssen
des Nachbarlandes geöffnet zu haben. In steigendem Maße ergriff

188) Vgl. H. Büttner, Politische Erschließung der westlichen Vogesen.
S.396-398.
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nun der Laienadel selbst die Initiative, und das beschränkte sich
nicht auf Mitglieder der Hocharistokratie, etwa des der Kirchenreform
ohnehin aufgeschlossen gegenüberstehenden Ardennergrafenhauses
wie Gottfried der Bärtige oder Sophie von Bar; sondern jetzt traten
aueh kleinere Herren hervor. Ihr Verhältnis zu den Ideen der gregoriani-
schen Reform und ihre mannigfachen Beziehungen untereinander289)
zu untersuchen würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen; es bleibt
eine lohnende Forschungsaufgabe, die zur weiteren Erhellung jener
Epoche des religiös-geistigen, verfassungsgeschichtlichen und sozialen
Umbruchs beitragen würde.

289) Ein Beispiel Bei angeführt: Im Jahre 1095 schenkte die Markgräfin
Mathilde ihren in der Herrschaft Briey gelegenen Besitz Standalmont und
andere Güter zur Errichtung des Kanonikerstiftes Sainü-Pierremont-, das sie
dem Schutz des heiligen Petrus unterstellte - vgl. A. Overmann, Gräfin
l\Iathilde von Tuscien. Ihre Besitzungen. Geschiohte ihres Gutes von 1115-1230
und ihre Regesten, 1895, S. 210 und Reg. Nr. 50(zu 1096); M. Parisse, Chanoines
röguliers, S. 354ff. (zu 1095). Die Vogtei übertrug sie ihrem Vasallen Albert von
Briey, Bruder des uns aus dem Prozeß des Abtes von Saint·Vanne gegen Dodo
de Bu bekannten Bischofs Richer von Verdun. Albert verzichtete wenig später
auf seine Vogteirechte - vgl, L. Schaudei, La seigneurie de Breux, Ann. de
l'Inst. archeol, du Luxembourg 41, 1906, S. 120f. Zusammen mit seinen Söhnen
hat, Albert 1095 die Vogteiregelungfür Amel unterzeiohnet - vgl. oben S. 103ff.;
er war mit seinem Bruder Johann, der unter den Zeugen in der Urkunde Mathil-
des für Saint-Pierremont erscheint (Calmet Ill, pr. 001. 37), an der Vogtei-
regelung für den dem Kloster Andenne gehörenden Hof Sassey beteiligt (Calmet
Ill, pr. col. 52f.) und gilt als Gründer des Priorats Romont - vgl. M. Parisse,
Noblesse Iorraine, S. 210. In ihm wird man einen Vertreter jener der Reform
gegenüber aufgeschlossenen Schicht kleinerer Herren sehen dürfen; interessant
ist dabei seine engere Beziehung zu Mathilde von Tuszien.


